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Kantonales



Gesundheits- und Fürsorgedirektion des LaboraKantons Bern



Vorwort



Vorwort



Kundenfreundlichkeit Das Kantonale Laboratorium nimmt wichtige Aufgaben zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten wahr. Mit seinen Aktivitäten ist es massgeblich daran beteiligt, dass Lebensmittelbetriebe sichere Lebensmittel produzieren oder abgeben. Kontrollen bedeuten Schutz vor Gesundheitsgefährdung durch gesetzlich nicht konforme Lebensmittel oder Gebrauchsgegenstände wie beispielsweise Verpackungsmaterialien, Spielzeuge oder Tattoo-Farben. Kontrollen müssen ebenfalls bewirken, dass die Konsumentinnen und Konsumenten nicht getäuscht werden und die Betriebe Lebensmittel unter guten hygienischen Bedingungen herstellen. Betriebe sind im Rahmen ihrer Selbstkontrolle für die Sicherheit ihrer Produkte verantwortlich, was durch die Kontrollorgane mittels Inspektionen und Laboranalysen periodisch überprüft wird. Bei ausbleibendem Kontrolldruck können sich Trittbrettfahrer auf Kosten seriöser Betriebe, welche sich pflichtbewusst an die gesetzlichen Vorgaben halten, breitmachen.



Die Zahl der Kontrollen durch das Kantonale Laboratorium Bern wurde in den vergangenen vier Jahren im Rahmen von Kantonalisierung und Sparmassnahmen mehr als halbiert. Die personellen Kürzungen konnten nur durch konzeptionelle Anpassungen kompensiert werden. Einzelne Betriebskategorien, welche selten gravierende Mängel aufweisen, wurden aufgrund aktueller Risikobeurteilungen und der personellen Ressourcen-Reduktion als so genannte Cut-Off-Kategorien eingestuft. Bei diesen Betriebskategorien wird auf regelmässige Kontrollen verzichtet, Kontrollen finden nur noch aufgrund besonderer Fragestellungen stichprobenweise statt. Entsprechende Betriebe unterstehen jedoch nach wie vor dem Lebensmittelrecht. Dass eine Reduktion der Kontrolldichte auch eine Reduktion der Lebensmittelsicherheit bedeutet, lässt sich nicht wegdiskutieren. Die Kontrollen der letzten Jahre haben aber nichtsdestotrotz ihre Wirkung erzielt. Dies zeigt sich eindrücklich am Rückgang der problematischen Betriebe von 20 % im 2008 auf 4 % im Berichtsjahr. Im Berichtsjahr wurde das Projekt «Qualitative Kontrollen» initiiert und umgesetzt. Eines der Hauptziele dieses Projektes war es, durch flankierende Massnahmen die Akzeptanz von Lebensmittelkontrollen in den Betrieben nachhaltig zu verbessern. Im Rahmen des Konzeptes wurden die drei Elemente Gebühren, Inspektionsberichte und Inspektionstechnik optimiert. Das bisherige Gebührenmodell war in seiner Anwendung in vielen Fällen zu undifferenziert. Einzelne Beanstandungen wirkten für die Betriebe gesucht und waren bei einer Gesamtbetrachtung des Betriebes wenig aussagekräftig. Gebühren lösten in diesen Fällen starken Unmut aus und waren vielfach kontraproduktiv. Mit einem neuen Gebührenmodell, welches stärker auf eine Gesamtbetrachtung hinzielt, konnte diesen Nachteilen begegnet werden.
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Vorwort



Die Darstellung des neuen Inspektionsberichtes wurde benutzergerechter und kundenfreundlicher gestaltet, was zahlreiche positive Feedbacks verschiedener Betriebe bestätigen. Die Betriebsinhaberin oder der Betriebsinhaber kann rasch in tabellarischer Form ersehen, was anlässlich der Kontrolle nicht in Ordnung war und welche Verbesserungen zu treffen sind. Zudem wird das Kontrollergebnis bezüglich der Kontrollbereiche Selbstkontrolle, Lebensmittel, Prozesse und Bauzustand bewertet. Diese Bewertung erlaubt es ebenfalls, positive Elemente herauszuheben. Die Unterstützung der Betriebe anlässlich von Kontrollen wurde im Rahmen der Inspektionstechnik systematisiert. Die Kontrollorgane sind den Betrieben mit ihrem Fachwissen behilflich mit dem Ziel, gemeinsam die Lebensmittelsicherheit zu verbessern. Die Aufgabe der Lebensmittelkontrollpersonen wurde durch das neue Konzept komplexer und anspruchsvoller. Sie müssen situativer beurteilen und sich vertieft der Frage der Verhältnismässigkeit ihrer Kontrolltätigkeit stellen. Um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden, werden noch intensiver Schulungen durchgeführt. So nehmen die Kontrollorgane einen öffentlichen Auftrag wahr, sind aber auch Dienstleister gegenüber den Betrieben nach dem Motto «Kundenfreundlichkeit». Bereits nach diesem ersten Jahr hat sich das Konzept «Qualitative Kontrollen» für alle Betroffenen äusserst erfolgreich bewährt. Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für ihr unermüdliches Engagement, ihre konsequente Leistungsbereitschaft und ihre Loyalität im Berichtsjahr zu danken. Der Kantonschemiker Dr. Otmar Deflorin Bern, im Februar 2013
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Allgemeines



Einiges in Kürze



Überblick über die Lebensmittelkontrolle Es wurden rund 8'000 Lebensmittelbetriebe kontrolliert (Gastwirtschaften, Käsereien, Metzgereien, Bäckereien etc. sowie Trinkwasserversorgungen und Primärproduktionsbetriebe); dabei mussten in 4'000 Betrieben (52 %) meist geringfügige Mängel beanstandet werden. Zudem wurden rund 9’300 Lebensmittel- und Trinkwasserproben untersucht; davon mussten rund 900 beanstandet werden, weil sie unhygienisch, verdorben, gesundheitsgefährdend oder unkorrekt gekennzeichnet waren.



Abb. 1 Das Kantonale Laboratorium Bern
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Allgemeines Mit dieser Kurzfassung soll auf einige ausgewählte Ergebnisse im ausführlichen Jahresbericht des Kantonalen Laboratoriums Bern hingewiesen werden. Die Überwachungstätigkeit soll in den Bereichen Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Umweltschutz-, Chemikalien- und Strahlenschutzgesetzgebung mit gezielten Stichproben Schwachstellen erfassen. Deshalb sind die Beanstandungsquoten nicht repräsentativ für die Marktsituation. Die aufgedeckten Mängel werden durch behördliche Anordnungen grundsätzlich soweit möglich behoben; wenn nötig werden bestimmte Produktionsarten verboten oder Betriebe teilweise geschlossen. In leichten Fällen werden die verantwortlichen Personen verwarnt, bei gravierenden Mängeln wird Strafanzeige eingereicht; im Berichtsjahr wurden 173 Personen angezeigt.
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Inspektionen der Lebensmittelbetriebe (ohne Primärproduktionsbetriebe) In über 5'500 Betrieben, davon rund 3'500 Verpflegungsbetriebe, wurden unangekündigte Inspektionen durchgeführt. Dabei wurden nicht nur die Lebensmittel, sondern auch die Sauberkeit der Einrichtungen, die Dokumentation der Selbstkontrolle, die räumlichen Verhältnisse und die Kennzeichnungen überwacht. Bei diesen ausgedehnten Inspektionen wurden in rund 61 % der Betriebe zumindest einzelne Mängel festgestellt. Bei der Gesamtbewertung der Lebensmittelsicherheit wurden die Mängel in etwa 350 Betrieben (4 %; im Vorjahr rund 8 %) als erheblich oder gross taxiert, was in der Regel einschneidende Massnahmen zur Folge hatte. In den vergangenen Jahren konnte in diesem Bereich jedoch eine positive Entwicklung beobachtet werden. Während im Jahr 2008 bei 20 % der Betriebe erhebliche oder grosse Mängel angetroffen wurden, sank der Anteil dieser Betriebe im Berichtsjahr auf 4 %. Die häufigsten Mängel betrafen lückenhafte Dokumentationen der Selbstkontrolle, mangelhafte Hygiene, fehlende Kennzeichnungen und zu hohe Lagerungstemperaturen von vorgekochten Speisen. Während der Inspektion in gewerblichen Produktionsbetrieben wurden rund 2‘500 Proben von leicht verderblichen Lebens-



Allgemeines



mitteln (vorgekochte Speisen, Patisserie, Schlagrahm, belegte Brötchen, Aufschnitt etc.) erhoben und auf mikrobiologische Mängel untersucht. Dabei mussten 563 Proben (23 %) beanstandet werden, meist weil sie unhygienisch behandelt oder zu wenig gekühlt, zu lange oder ohne ausreichende Überwachung gelagert worden waren. Inspektionen der Primärproduktion Bei rund 2’100 Inspektionen in Betrieben, welche Milch, Eier, Fleisch oder Gemüse produzieren, mussten in 595 Fällen (29 %; im Vorjahr rund 37 %) Mängel beanstandet werden; diese waren meist geringfügig. Einsprachen, Beschwerden und Strafanzeigen Bei Beanstandungen können Betriebe gemäss dem Lebensmittelgesetz innert 5 Tagen gegen die angeordneten Massnahmen Einsprache erheben. Dabei zeigt sich, dass in vielen Fällen die Unkenntnis der Sachlage zu Einsprachen führt. Normalerweise können solche Fälle nach Gesprächen so geregelt werden, dass die Einsprache zurückgezogen wird.



eingereicht. Während die eine Beschwerden zurückgezogen wurde, konnte die andere Beschwerde mittels Abschreibungsverfügung abgeschlossen werden. Bei gravierenden Widerhandlungen gegen die gesetzlichen Vorschriften ist das Kantonale Laboratorium verpflichtet, Strafanzeige einzureichen. Im Falle von Gastgewerbebetrieben besteht zusätzlich die Möglichkeit, beim Regierungsstatthalteramt, welches die entsprechende Gastgewerbebewilligung erteilt hat, einen Antrag auf die Überprüfung beziehungsweise den Entzug der Bewilligung zu stellen. Im Berichtsjahr mussten 173 Strafanzeigen eingeleitet werden (Vorjahr: 219 Strafanzeigen). Laut Rückmeldung der Gerichtsbehörden führten die Anzeigen zu Bussen oder Geldstrafen von 350 bis 6’550 Franken.



Im Berichtsjahr wurden 9 Einsprachen registriert (Vorjahr: 17). In Anbetracht von gegen 10’000 untersuchten Proben und rund 9’500 durchgeführten Kontrolltätigkeiten kann diese Anzahl als sehr klein beurteilt werden. Von den 9 eingereichten Einsprachen wurden 6 zurückgezogen, 2 wurden abgewiesen und 1 wurde teilweise gutgeheissen. Bei Einsprachen, welche vom Kantonalen Laboratorium abgewiesen oder nur teilweise gutgeheissen werden, kann der betroffene Betrieb Beschwerde bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) einreichen. Dieses Rechtsmittel besteht auch im Falle einer Milchliefersperre und gegen Massnahmen, welche in den Bereichen Umweltschutz, Chemikalien und Badewasserkontrolle angeordnet werden. Im Berichtsjahr wurden 2 Beschwerden
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Généralités



L’essentiel en bref



Généralités Le présent résumé contient une sélection des résultats publiés par le Laboratoire cantonal dans son rapport de l’exercice sous revue (en allemand uniquement). L’activité de surveillance assignée au Laboratoire cantonal par les législations sur les denrées alimentaires, l’agriculture, la protection de l’environnement, les produits chimiques et la radioprotection consiste à déceler les points faibles en procédant à des contrôles. Ceux-ci étant effectués par sondage, les taux de contestation ne sont pas représentatifs de la situation du marché. Lorsque des déviations sont constatées, le Laboratoire cantonal prescrit en principe et dans la mesure du possible des mesures permettant de les corriger; si nécessaire, il interdit certains modes de production ou ordonne la fermeture des secteurs de l’entreprise incriminés. Selon la gravité des infractions, les personnes responsables reçoivent un avertissement ou sont dénoncées (2012: 173 dénonciations). Aperçu du contrôle des denrées alimentaires Durant l’exercice sous revue, près de 8’000 entreprises de denrées alimentaires (restaurants, fromageries, boucheries, boulangeries, etc., installations d’alimentation en eau potable et entreprises de production primaire) ont été inspectées et des manquements (le plus souvent mineurs) ont donné matière à contestation dans 4’000 d’entre elles (52 %). Il en a été de même pour environ 900 des quelque 9’500 échantillons de denrées alimentaires et d’eau potable prélevés: les uns ne répondaient pas aux normes d’hygiène, d’autres étaient altérés, voire dangereux pour la santé, et d’autres encore n’étaient pas étiquetés correctement. Inspections des entreprises de denrées alimentaires (sans les exploitations de production primaire) Des inspections ont été effectuées sans préavis dans plus de 5’500 établissements, dont près de 3’500 entreprises
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d’alimentation. Les contrôles ont porté non seulement sur les denrées alimentaires, mais aussi sur la propreté des équipements, la documentation de l’autocontrôle, la conformité des locaux et l’étiquetage. Des manquements parfois peu nombreux ont été constatés dans environ 61 % des entreprises; estimés importants à graves au regard de la sécurité des denrées alimentaires dans quelque 350 d’entre elles (4 %; 2011: env. 8 %), ils ont entraîné des mesures souvent drastiques. Il est cependant réjouissant de constater que leur proportion a nettement baissé: de 20 % en 2008, elle est passé à 4 % pour l’exercice sous revue. Documentations de l’autocontrôle insuffisantes, mauvaise hygiène, étiquetages incorrects et températures de stockage de mets précuits trop élevées ont été les manquements les plus souvent relevés. Lors des inspections menées dans les entreprises de production artisanales, quelque 2’500 échantillons de denrées alimentaires très périssables (aliments précuits, pâtisseries, crème fouettée, canapés, charcuterie, etc.) ont été prélevés, puis soumis à des analyses microbiologiques afin d’y déceler d’éventuels défauts. Près de 563 d’entre eux (23 %) ont donné matière à contestation, le plus souvent parce que le traitement des produits n’était pas conforme aux règles d’hygiène ou parce que ces derniers étaient stockés trop longtemps, à des températures trop élevées ou sans surveillance de leur état de conservation. Inspections dans les exploitations de production primaire Sur les quelque 2’100 inspections effectuées dans des exploitations produisant du lait, des œufs, de la viande ou des légumes, 595 d’entre elles (29 %; 2011: env. 37 %) ont donné matière à contestation, le plus souvent pour des manquements mineures.



Généralités



Oppositions, recours et dénonciations La loi sur les denrées alimentaires prévoit qu’en cas de contestation, les entreprises peuvent former opposition contre les mesures prononcées à leur encontre dans les cinq jours suivant la notification de la décision. Il ressort de la pratique que, le plus souvent, les personnes qui déposent une opposition le font par méconnaissance des dispositions légales. En règle générale, elles la retirent une fois que les raisons ayant conduit à la contestation leur ont été exposées. Durant l’exercice sous revue, le Laboratoire cantonal (LC) a enregistré 9 oppositions (2011: 17). Sachant que près de 10’000 échantillons ont été analysés et environ 9’500 contrôles effectués, ce nombre est très faible. Sur les 9 oppositions déposées, 6 ont été retirées, 2 rejetées et 1 admise partiellement. Si une opposition est rejetée ou n’est admise que partiellement par le LC, l’entreprise qui l’a déposée peut former recours auprès de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Cette voie de droit vaut également lorsque le LC arrête une suspension de livraison du lait ou des mesures dans les domaines de la protection de l’environnement, des produits chimiques et du contrôle des eaux de baignade. Des 2 recours déposés durant l’exercice, l’un a été retiré et l’autre a pu être classé et rayé du rôle. En cas d’infractions graves aux dispositions légales, le LC est tenu de déposer une dénonciation. Pour les entreprises de restauration, il peut en outre demander à la préfecture leur ayant octroyé une autorisation d’exploiter d’en examiner le bienfondé, voire de la retirer. Durant l’exercice, le LC a déposé 173 dénonciations, contre 219 l’année précédente. Renseignements pris auprès des autorités judiciaires, les dénonciations ont donné lieu à des peines pécuniaires allant de 350 à 6’550 francs.
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Allgemeines



Aufgaben des Kantonalen Laboratoriums



Das Kantonale Laboratorium ist eine Amtsstelle der Gesundheits- und Fürsorgedirektion mit rund 70 Mitarbeitenden. Es vollzieht das Bundesgesetz über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände sowie die kantonalen Vorgaben zum Lebensmittelgesetz. Zentrale Aufgabe dieses Gesetzes ist es, Konsumentinnen und Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen zu schützen, welche die Gesundheit gefährden können. Gleichzeitig müssen der hygienische Umgang mit Lebensmitteln sichergestellt und Konsumentinnen und Konsumenten vor Täuschungen im Zusammenhang mit Lebensmitteln geschützt werden. Das Kantonale Laboratorium führt dazu in den betroffenen Betrieben Inspektionen durch und erhebt Proben. Diese Proben werden mit modernen Methoden auf ihre Zusammensetzung, auf Fremd- und Inhaltsstoffe, die mikrobiologische Qualität und die Deklaration geprüft. Bei Bedarf werden Korrekturmassnahmen angeordnet und schwerwiegende Widerhandlungen gegen bestehende Vorschriften den zuständigen Strafverfolgungsbehörden angezeigt. Der amtlichen Kontrolle unterstehen auch die öffentlichen Schwimmbäder, welche risikobasiert inspiziert werden. Weitere Arbeitsgebiete sind der Vollzug der Störfallverordnung und der Gefahrgutbeauftragtenverordnung sowie der Vollzug der Verordnungen über biologische Sicherheit. Das Kantonale Laboratorium ist auch für die Kontrolle von Chemikalien und Radon sowie für die Bewilligung von Kältemittelanlagen zuständig.
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Organigramm
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Allgemeines



Personelles



Personalbestand Kantonschemiker Dr. Otmar Deflorin Stellvertreter des Kantonschemikers Urs Ackermann Stab Administration Sylvia Niklaus, Sekretariatsleiterin/Personalverantwortliche Rechnungsführung Käthi Willi, Buchhalterin, pensioniert 31.08.2012 Giuseppina Streich, Buchhalterin, eingetreten 01.04.2012 Informatik Dr. Daniel Kull, Leiter Informatik Michael Schmid, Stv. Leiter Informatik Dr. Martin Geissmann Lorenz Muralt Patrick Kämpfer Marc Wegmüller Haustechnik Andreas Frank Hausdienst Bernhard Leuthold, Hausdienstleiter Silvia Rentsch, handwerkliche Mitarbeiterin (Reinigung) Labor für Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände Allgemeine chemische Analytik Dr. Erich Nyfeler, Abteilungsvorsteher Michael Schmid, Stv. Abteilungsvorsteher Franziska Bärtschi, Laborantin Petra Beutler, Laborantin Michael Hayoz, Laborant, ausgetreten 29.02.2012 Lorenz Muralt, Laborant Fremdstoffanalytik Dr. Daniel Kull, Abteilungsvorsteher Dr. Susanne Olivier, Stv. Abteilungsvorsteherin
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Pietro Bonetti, Ingenieur Dr. Pascale Meyer, Chemikerin Catherine Fontana, Laborantin Patrick Kämpfer, Laborant Heidi Kurth, Laborantin Liliane Meyer, Laborantin Patrick Reber, Laborant Mikrobiologie Dr. Martin Geissmann, Abteilungsvorsteher Dr. Christoph Graf, Stv. Abteilungsvorsteher Marianne Camastral, Laborantin Erich Fehlmann, Laborant Kristina Frömmel, Laborantin Irene Gloor, Laborantin Markus Stadler, Laborant Marc Wegmüller, Laborant Lernende Simon Hürlimann Samuel Gerber Jan Leu, eingetreten 01.08.2012 Lebensmittelinspektorat Dr. Paul Boss, Abteilungsvorsteher Sara Erb, Sekretärin Lebensmittelinspektoren Frédéric Brülhart, Leiter Kreis 1 Peter Gerber, Leiter Kreis 2 Philip Baumann, Leiter Kreis 3 Gabriel Anwander, Leiter Kreis 4 Roger Tschäppät, Leiter Kreis 5, pensioniert 31.05.2012 John Broggi, Leiter Kreis 5, seit 01.06.2012 Lebensmittelkontrolleure Beat Aebischer Ferdinand Alt John Broggi, bis 31.05.2012 Alfred Brunner Sonja Bürki Beatrice Flühmann Frédy Fuchs Jürg Grau Livia Gysin Keller Willy Honegger Franz Maring



Allgemeines



Roger Phillot Daniel Röthlisberger Guido Streule Rudolf Wyss Elisabeth Zimmermann Lebensmittelinspektoren Primärproduktion Philipp Jenzer, Leiter Urs Wenger, Stv. Leiter Lebensmittelkontrolleure Primärproduktion Jürg Brechbühl Hansueli Gugger Markus Linder Hanspeter Lüthi Philippe Simon Trink- und Badewasserinspektorat Rudolf Robbi, Abteilungsvorsteher Andreas Frank, Technischer Inspektor Roland Spring, Technischer Inspektor Liselotte Lüthi, Sekretärin Jacqueline Lüthi, Sekretärin Abteilung Umweltsicherheit Dr. Markus Flisch, Abteilungsvorsteher Dr. Hans-Peter Bühler, wissenschaftlicher Mitarbeiter Dr. Stephan Kyburz, wissenschaftlicher Mitarbeiter Albert Ammann, Ingenieur Jürg Leu, Ingenieur Hans-Rudolf Schwab, Ingenieur Jacqueline Lüthi, Sekretärin
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Allgemeines



Pensionierungen Im Berichtsjahr traten gleich zwei Personen in den wohlverdienten Ruhestand, welche während über 30 Jahren im Kantonalen Laboratorium gewirkt haben. Herr Roger Tschäppät trat am 1. Juli 1979 als Lebensmittelinspektor ins Kantonale Laboratorium ein. In dieser Tätigkeit verschaffte er sich durch sein gewissenhaftes und kontaktfreudiges Auftreten in den Betrieben den nötigen Respekt und bei den Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleuren ein hohes Ansehen. Frau Käthi Willi trat am 1. Juli 1980 als Rechnungsführerin ins Kantonale Laboratorium ein. Als Buchhalterin und Personalverantwortliche leistete sie als gewissenhafte und zuverlässige Mitarbeiterin hervorragende Arbeit. Wir danken diesen langjährigen Mitarbeitenden für ihre verdienstvolle Arbeit im Kantonalen Laboratorium und wünschen ihnen für den Ruhestand alles Gute.
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Qualitätsmanagement



Das Kantonale Laboratorium wurde für den Bereich Labor (ISO-Norm 17025: 2005) und Inspektion (ISO-Norm 17020: 1998) im Jahr 1995 erstmals akkreditiert und 2000, 2005 und 2010 erfolgreich reakkreditiert. Eine Akkreditierung, für welche die Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS) zuständig ist, gilt jeweils für 5 Jahre. Auch während dieser Zeit finden regelmässig Überwachungen statt. Dabei überprüft die SAS, ob das KL seine Massnahmen zur Qualitätssicherung in dem Mass aufrechterhält, wie dies in den gültigen internationalen Normen verlangt wird. Audits Im Berichtsjahr fand eine externe Überwachung durch die SAS statt. Das Kantonale Laboratorium wurde durch eine leitende Begutachterin, eine Fachexpertin und einen Fachexperten während einem Tag auditiert. Dabei wurden die verschiedenen Abteilungen im Haus intensiv befragt und die Verfahren und Abläufe durchleuchtet. Das Begutachtungsteam konnte eine positive Bilanz ziehen, sodass die Überwachung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Gemäss dem Qualitätsmanagementhandbuch wurden die verschiedenen Abteilungen zusätzlich zum externen Audit durch 10 interne Audits systematisch überprüft. Im Rahmen dieser Auditierungen formulierten die Auditoren Aufträge und Verbesserungsvorschläge, welche anschliessend gemäss ihrer Relevanz in den Abteilungen umgesetzt wurden.



Ringversuche Ein wichtiges Instrument der Qualitätssicherung eines Laboratoriums ist die Teilnahme an Ringversuchen. Dabei werden definierte Proben eines in der Regel kommerziellen Ringversuchsanbieters analysiert. Nicht selten kann man sich so mit 200 oder mehr Laboratorien auf der ganzen Welt vergleichen und damit Informationen zur eigenen Analysenqualität erhalten. Im Berichtsjahr nahm das Kantonale Laboratorium an 21 Ringversuchen teil. Die Spannweite erstreckte sich dabei von der Untersuchung des Antibiotikums Lysozym in Milch und Käse über die Messung von aromatischen Aminen aus Azofarbstoffen in einer Textilprobe bis zur Bestimmung von Allergenen in Schokolade. Die erzielten Resultate entsprachen in allen Fällen den Vorgaben der jeweiligen Ringversuchsorganisation. Auch im Berichtsjahr hat sich wiederum gezeigt, dass die motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantonalen Laboratoriums in den verschiedenen Abteilungen entscheidend zum Funktionieren des Qualitätsmanagementsystems und zu erfolgreichen Audits der SAS und der BLK beigetragen haben.



Zusätzlich erfolgte im Berichtsjahr eine Auditierung durch die Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK). Diese Auditierung mit Fokus auf den Vollzug entlang der Lebensmittelkette bei Importeuren erfolgte während zwei Tagen durch einen leitenden Auditor und dessen Co-Auditorin. Auch dieses Audit zeigte, dass das Kantonale Laboratorium in diesem Bereich gut organisiert ist.
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Analytische Schwerpunkte



Abb. 2 Eine Probe wird aufgearbeitet.



Milchprodukte Mikrobiologische Qualität von Käse aus Alpbetrieben Anzahl untersuchte Proben: 49 Anzahl Beanstandungen: 6 Beanstandungsgründe: Escherichia coli und koagulasepositive Staphylokokken Im Berichtsjahr wurden in 44 Alpbetrieben insgesamt 49 Proben von Käse aus Eigenproduktion erhoben und mikrobiologisch untersucht. Dabei wurden eine Probe Hartkäse aus Rohmilch, 25 Proben Halbhartkäse aus Rohmilch (Mutschli), eine Probe Weichkäse, 2 Proben Ziger und 20 Proben Ziegen- oder Halbziegenkäse erhoben. Während die Proben aus
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36 Betrieben zu keinen Beanstandungen Anlass gaben, musste in 6 Betrieben je eine Probe (12 % der untersuchten Proben) beanstandet werden. Dabei handelte es sich einmal um Weichkäse mit einer Toleranzwertüberschreitung bei den koagulasepositiven Staphylokokken. Diese Bakterien verursachen beim Milchvieh Euterentzündungen und können bei der Vermehrung Giftstoffe produzieren, die schon in kleinen Mengen heftiges Erbrechen verursachen. 5 weitere Beanstandungen betrafen Ziegen- oder Halbziegenkäse, wobei 4-mal der Toleranzwert für Escherichia coli (Fäkalkeime) und einmal der Toleranzwert für koagulasepositive Staphylokokken überschritten worden war. Bezüglich Listeria monocytogenes waren alle Proben in Ordnung.
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Da in früheren Jahren bei einzelnen Proben von Halbhartkäse der Grenzwert für durch Staphylokokken gebildete Giftstoffe (Enterotoxine) überschritten worden war, wurden alle Hart- und Halbhartkäse auch auf Staphylokokken-Enterotoxine geprüft. Mit zunehmender Reifezeit eines Käses sterben allenfalls vorhandene Staphylokokken ab (in der Regel nach 60 Tagen Reifezeit), die durch die Staphylokokken gebildeten Enterotoxine können aber nach wie vor im Käse vorhanden sein. Diesbezüglich waren aber alle Käse in Ordnung. Mikrobiologische Qualität von Käse aus Talkäsereien und landwirtschaftlichen Betrieben Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Koagulasepositive Staphylokokken Im Rahmen von Inspektionen in 17 verschiedenen Milch verarbeitenden Betrieben im Tal (2 industrielle Betriebe, 8 gewerbliche Käsereien und 7 Landwirtschaftsbetriebe mit Hofverarbeitung) wurden insgesamt 30 Proben Käse (2 Proben Hartkäse, 11 Proben Halbhartkäse, 5 Proben Weichkäse, je eine Probe Frischkäse und Ziger sowie 10 Proben Käse ganz oder teilweise aus Schaf- und/oder Ziegenmilch) erhoben und im Labor mikrobiologisch untersucht. Die Proben aus 16 Betrieben waren in Ordnung. In einer Käserei musste jedoch ein Frischkäse beanstandet werden, da der Toleranzwert für koagulasepositive Staphylokokken überschritten war.



Konservierungsmittel in inländischem Hart- und Halbhartkäse Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 2 Beanstandungsgrund: Nicht erlaubtes Konservierungsmittel Grundsätzlich sind Konservierungsmittel wie Nisin, Lysozym, Natamycin oder Sorbinsäure für die Anwendung im Käse oder auf der Käserinde zugelassen, ihre Verwendung ist jedoch auf vorverpackten Produkten zu deklarieren. Gemäss den jeweiligen Pflichtenheften dürfen aber für die Herstellung von AOC-Käsesorten wie Emmentaler, Gruyère oder Berner Alpkäse generell keine Zusatzstoffe eingesetzt werden, also auch keine Konservierungsmittel. Das Kantonale Laboratorium musste in den vergangenen Jahren bereits mehrmals Emmentaler wegen der nicht erlaubten Verwendung von Konservierungsmitteln beanstanden. Aus diesen Gründen wurde im Sommer des Berichtsjahrs erneut eine Kampagne mit AOC- und Nicht-AOC-Käse durchgeführt. Sämtliche Käse waren in der Schweiz hergestellt worden, die meisten davon stammten dabei aus bernischer Produktion. Insgesamt wurden 13 Proben Berner Alpkäse, 7 Proben Emmentaler, 7 Proben Gruyère und 2 Proben Tête de Moine sowie 11 weitere Hart- oder Halbhartkäse erhoben. Sie wurden anschliessend mit flüssigchromatografischen Methoden auf verschiedene, bei der konventionellen Käseherstellung typischerweise verwendeten Konservierungsmittel untersucht. Erneut mussten 2 Proben Emmentaler beanstandet werden, weil in der Rinde das Konservierungsmittel Natamycin gefunden worden war. Die Proben wurden beanstandet und die verantwortlichen Betriebe zu einer Stellungnahme aufgefordert. Alle anderen Proben enthielten keine Konservierungsmittel und entsprachen damit den Vorschriften.
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Milcharten in Käse aus Schaf- und Ziegenmilch Anzahl untersuchte Proben: 38 Anzahl Beanstandungen: 6 Wichtigster Beanstandungsgrund: nicht oder falsch deklarierte Zugabe von Kuhmilch Ziegen- und Schafkäse werden von den Produzenten oft wegen ihrer besonderen Inhaltsstoffe speziell ausgelobt. Dementsprechend lassen sie sich auch zu einem höheren Preis verkaufen als vergleichbare Produkte aus Kuhmilch. Gemäss Gesetzgebung muss daher ein als Ziegen- oder Schafkäse bezeichnetes Produkt ausschliesslich aus der entsprechenden Milch hergestellt worden sein. Wurde maximal 50 % Kuhmilch zugemischt, darf der daraus hergestellte Käse nur noch als «Halb-Ziegenkäse» respektive «HalbSchafkäse» bezeichnet werden. Wird sogar mehr als 50 % Kuhmilch verwendet, muss der Gehalt an zugegebener Ziegenrespektive Schafmilch in Prozenten deklariert werden, z.B. als «Käse mit Zugabe von 15 % Schafmilch». Abb. 3 Als reiner Schafkäse angepriesener Frischkäse aus 85 % Kuhmilch.
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Im Berichtsjahr wurden total 38 Käse (15 Frisch-, 17 Weich- und 6 Halbhartkäse) in insgesamt 34 Betrieben (21 Alpbetriebe, 6 Landwirtschaftsbetriebe im Tal, 1 Molkerei und 6 Detailhandelsläden) erhoben und mithilfe der Genanalytik (real-time PCR) auf die verwendeten Anteile von Ziegen-, Schaf- und Kuhmilch überprüft. 5 Proben Frischkäse in Salzlake waren ausländischer Herkunft, die übrigen 33 Proben waren in der Schweiz produziert worden. 30 Proben wurden als Ziegenoder Halbziegenkäse angeboten, 7 Proben als Schafkäse und eine Probe als Halb-Ziegen-halb-Schafkäse. Insgesamt 6 Proben mussten beanstandet werden: 4 als reine «Schafkäse» respektive «Ziegenkäse» deklarierte Proben enthielten zusätzlich zwischen 15 und 85 % Kuhmilch; ein «Halb-Ziegenkäse» enthielt mehr als 75 % Kuhmilch und der «Halb-Ziegen-halb-Schafkäse» enthielt rund 80 % Ziegenmilch und nur knapp 20 % der teureren Schafmilch.
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Speiseöle und Speisefette Qualität von Frittieröl Überprüfte Betriebe: 1460 Beanstandete Betriebe: 168 Beanstandungsgrund: Toleranzwertüberschreitung bei den polaren Anteilen Die Qualität von Frittieröl wird mit Hilfe der Messung der polaren Anteile bestimmt. Frische Frittieröle enthalten bis zu 5 % polare Anteile (vorwiegend Mono- und Diglyceride sowie freie Fettsäuren). Wegen der thermischen Belastung des Öls entstehen in Abhängigkeit von Betriebsdauer und -temperatur durch Hydrolyse und Oxidation chemische Umwandlungsprodukte wie Säuren, Alkohole, Epoxide und Ketone, welche als polare Anteile zusammengefasst werden. Für die polaren Anteile in Frittieröl gilt nach FIV ein Toleranzwert von 27 g pro 100 g Öl. Öle mit höheren Gehalten gelten als verdorben und müssen ersetzt werden. Bei den Inspektionen in Gastwirtschaftsbetrieben wird jeweils vor Ort auch die Qualität des Frittieröls überprüft. Von insgesamt 1460 inspizierten Betrieben musste im Berichtsjahr in 168 Fällen (12 %) das Öl einer oder sogar mehrerer Fritteusen beanstandet werden. Trans-Fettsäuren in Gebäck und Schmelzkäse Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 3 Beanstandungsgrund: mangelhafte Angaben auf der Verpackung



daraus hergestellte Erzeugnisse darf die Summe der Trans-Fettsäuren 2 g pro 100 g pflanzliches Speiseöl nicht überschreiten. Untersucht wurden sowohl Süssgebäck (Brioche, Gipfeli, Cake, Kuchen, Galettes, Guetzli), Salzgebäck (Blätterteigstängel, Knabberstangen etc.) als auch Schmelzkäse. Die Proben kamen überwiegend aus Supermärkten und kleineren Lebensmittelgeschäften. Produktionsländer waren Portugal (1), Spanien (2), Brasilien (2), Deutschland (7), «Europa» (1), Frankreich (7), Iran (1), Italien (5), Niederlande (2), Österreich (3), Schweden (1), Schweiz (3) Serbien und Montenegro (2) und die Türkei (3). Die Fettextraktion aus dem jeweiligen Lebensmittel erfolgte mittels ASE (accelerated solid phase extraction), das Fett wurde anschliessend verseift und die freien Fettsäuren zu Methylestern verestert. Diese Lösung wurde im Gaschromatograf analysiert und mit Hilfe von Referenz-Substanzen quantifiziert. Von den 40 untersuchten Proben wies keine einen zu hohen Gehalt an Trans-Fettsäuren auf. Zwei Proben Kekse und Biskuits überschritten zwar analytisch die Grenze von 2 %, wurden aber unter Berücksichtigung der Messsicherheit nicht beanstandet. Bei drei Proben waren die Angaben auf der Verpackung nicht konform.



Trans-Fettsäuren sind in der menschlichen Ernährung besonders bei industriell produzierter Nahrung zu finden, wo sie durch Härtung von Pflanzenöl entstehen. Der Verzehr von Trans-Fettsäuren ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen Mitverursacher von koronaren Herzkrankheiten (Arteriosklerose, Herzinfarkt). Der Gehalt an Trans-Fettsäuren in Lebensmitteln ist seit geraumer Zeit geregelt. Gemäss der Verordnung über Speiseöl, Speisefett und
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Fleisch, Fleischerzeugnisse Untersuchungen im Rahmen des Nationalen Fremdstoff-Untersuchungsprogrammes des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) Anzahl untersuchte Proben: 524 Im Auftrag des BVET wurden im Berichtsjahr wiederum eine grosse Anzahl Proben im Rahmen des nationalen FremdstoffUntersuchungsprogrammes untersucht. Diese Untersuchungen sollen eine Übersicht über das Vorkommen von Fremdstoffen in Lebensmitteln tierischer Herkunft ermöglichen. Zudem wird damit die Exportberechtigung der Schweiz für Tiere und Lebensmittel tierischen Ursprungs in die Länder der EU garantiert. Der Umfang des Fremdstoff-Untersuchungsprogrammes wird von der EU vorgegeben. Die Probenerhebung wurde durch das BVET organisiert. Dementsprechend stammten die Proben von Tieren (Kälber, Rinder, Kühe und Maststiere) aus der ganzen Schweiz. Im Berichtsjahr wurden 261 Proben (127 Blut- und 134 Leber-Proben) auf BetaAgonisten und 263 Proben (129 Blut- und 134 Urin-Proben) auf Thyreostatika untersucht. In einer Probe wurde der BetaAgonist Cimaterol mit einem Gehalt von 0.06 µg/l nachgewiesen. Bei 3 Proben wurde das Thyreostatikum Thiouracil mit Gehalten von 2-mal 22 µg/l und einmal 17 µg/l nachgewiesen, wobei ThiouracilWerte unter 5 µg/L als negativ gelten. In 14 Proben konnten Spuren von Thiouracil nachgewiesen werden. Für die Beurteilung der Resultate und eine allfällige Verfügung von Massnahmen ist das BVET zuständig. Als Grundlage für die Beurteilung gefundener Rückstände gilt jedoch die Tierarzneimittelverordnung, wonach sowohl die Beta-Agonisten wie auch die Thyreostatika zu den Stoffen gehören, die nicht an Nutztiere verabreicht werden dürfen. Für das kommende Jahr sind für das nationale Fremdstoff-Unter-
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suchungsprogramm keine wesentlichen Änderungen vorgesehen, sodass erneut eine grosse Anzahl Proben im Auftrag des BVET untersucht werden wird. Tierarzneimittel-Rückstände in ausländischem Fleisch Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 0 Insgesamt 30 Fleisch-Proben mit ausländischer Herkunft wurden erhoben. Das Fleisch stammte aus Argentinien (1), Australien (3), Belgien (1), Irland (2), Kanada (5), Neuseeland (5), Österreich (2), Polen (1), Südafrika (2), Ungarn (1), Uruguay (3) und den Vereinigten Staaten (4). Darunter waren Proben von Pferdefleisch (9), Rindfleisch (7), Lammfleisch (4), Hirschfleisch (3), Känguru-Fleisch (2), Kudu-Fleisch (2), Bisonfleisch (1), Rehfleisch (1) und Springbock-Fleisch (1). Es konnten keine antibakteriell wirkende Stoffe aus den untersuchten Substanzklassen Tetracycline, Nitrofurane, Sulfonamide und Trimethoprim nachgewiesen werden. Tierarzneimittel-Rückstände in Zuchtwild Anzahl untersuchte Proben: 31 Anzahl Beanstandungen: 0 Von den 31 untersuchten Proben stammten 13 aus Neuseeland, 8 aus der Schweiz, 7 aus Österreich, 2 aus Deutschland und eine aus Slowenien. Es wurden 25 Proben Hirschfleisch, 4 Proben Rehfleisch und 2 Proben Wildschwein-Fleisch untersucht. Keine der untersuchten Proben überschritt die gesetzlichen Höchstwerte. Tierarzneimittel-Rückstände in Geflügel Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 0 Tetracycline, Sulfonamide und Trimethoprim gehören zur Klasse der antibakteriell wirksamen Substanzen. Kokzidiostatika werden eingesetzt gegen die Kokzidiose,
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bei welcher es sich in den meisten Fällen um eine Erkrankung des Magen-DarmTraktes handelt. Bei der Verabreichung dieser Substanzen müssen Absetzfristen eingehalten werden, damit das Endprodukt nicht mehr mit diesen Substanzen belastet ist. Das Ziel der Untersuchungskampagne war die Kontrolle, ob die Absetzfristen bei Geflügelfleisch eingehalten worden waren und keine missbräuchlichen Anwendungen von Tierarzneimitteln vorlagen. Der Schwerpunkt der Probenerhebung lag auf Pouletfleisch. Von den 30 Proben stammten 7 aus der Schweiz, 13 aus der EU, 9 aus Südamerika und eine aus Thailand. Dabei überschritt keine der untersuchten Proben die gesetzlichen Höchstwerte. Sulfonamide und Trimethoprim konnten überhaupt nicht nachgewiesen werden, in 5 Proben (17 %) wurden Spuren von Kokzidiostatika und in 2 Proben (7 %) Spuren von Tetracyclinen gemessen. Umweltkontaminanten in Wurstwaren und Speck Anzahl untersuchte Proben: 57 Anzahl Beanstandungen: 4 Beanstandungsgründe: Toleranzwertüberschreitung bei Benzo[a]pyren, nicht konforme Angaben auf der Verpackung Dioxine, Furane und PCB sind langlebige organische Schadstoffe, welche in der Umwelt kaum abgebaut werden. Über die Nahrungskette reichern sie sich im lebenden Organismus an. Sie können bereits in geringen Mengen die Entstehung von Krebs aus vorgeschädigten Zellen fördern. Der Mensch nimmt sie vor allem über fetthaltige tierische Nahrungsmittel auf. Benzo[a]pyren kommt in Steinkohlen vor. Zudem entsteht es bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Stoffen und ist infolgedessen weit verbreitet. So findet man es in Auto- und IndustrieAbgasen, im Rauch von Zigaretten, in Grillprodukten, die über Holzkohle zubereitet wurden und in geräucherten Lebensmitteln. Benzo[a]pyren ist eine Krebs



erregende Substanz, die beim Zigarettenrauch Lungenkrebs hervorruft. Im Berichtsjahr wurden 57 Proben Speck und Wurstwaren untersucht. 2 Proben stammten aus Österreich, 4 aus Deutschland, 4 aus Italien und der Rest aus der Schweiz. In allen geräucherten Würsten (31) wurden neben Dioxinen, Furanen und PCB auch Benzo[a]pyrene analysiert. 2 Proben wurden beanstandet, weil sie den Toleranzwert von 1µg/kg für Benzo[a]pyren überschritten. 2 weitere Proben wurden beanstandet, weil die Angaben auf der Verpackung nicht konform waren. In allen Proben wurden weder Dioxine noch Furane gefunden. Bei den cPCBs (coplanare d.h. dioxinähnliche PCB) fand man teilweise Spuren, diese lagen aber alle unter den geltenden Höchstwerten.



Mikrobiologische Qualität von Brühwürsten Anzahl untersuchte Proben: 144 Anzahl Beanstandungen: 54 Wichtigste Beanstandungsgründe: Aerobe mesophile Keime und Enterobacteriaceen Im Vorjahr wurden in der Grillsaison insgesamt 20 Proben Brühwürste (Cervelats und Bratwürste) aus Eigenproduktion unter anderem auf ihre mikrobiologische Qualität untersucht, wobei eine Beanstandungsquote von 80 % resultierte. Als grosses Problem wurde dabei die ungenügende Erhitzung bei der Produktion erkannt: Viele Metzger verlassen sich beim Brühen der Würste auf die am Wasserbad angezeigte Temperatur, anstatt die effektive Kerntemperatur in den Würsten zu messen. Dazu kommt dann häufig noch eine Verunreinigung beim Handling im Betrieb, da die Trennung von genussfertigen Brühwürsten und rohem Fleisch oder Rohwürsten nicht konsequent gehandhabt wird. Oft ist auch die Verbrauchsfrist zu optimistisch (Vakuumieren der Würste ergibt keine Konservierung, sondern ist
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nur eine saubere Verpackung, die vor weiterer Verunreinigung schützt). Nachdem die Branchenorganisation über die ungenügenden Resultate im Vorjahr informiert und eine Verbesserung versprochen worden war, wurden im Berichtsjahr erneut Proben von Cervelats, Wienerlis, Schüblig, Kalbsbratwürsten und anderen gebrühten Bratwürsten, Weisswürsten und Cipollatas erhoben und mikrobiologisch untersucht. Von den insgesamt 144 Proben wurden 109 Proben bei 84 verschiedenen Produzenten mit Eigenproduktion und die übrigen 35 Proben in 21 verschiedenen Filialen von Grossverteilern oder Lebensmittelläden erhoben. Während die Proben aus Eigenproduktion gemäss den in der Hygieneverordnung festgelegten Toleranzwerten als hitzebehandelte, genussfertige Lebensmittel beurteilt wurden, konnten die übrigen Proben (meist industriell hergestellte Würste) aufgrund von Artikel 8 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung sowie gestützt auf die von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie wissenschaftlich publizierten Richtwerte bezüglich guter Herstellungspraxis beurteilt werden. Insgesamt 54 Proben (38 %) mussten beanstandet werden, wobei in 44 Proben aus Eigenproduktion ein oder mehrere Toleranzwerte überschritten wurden (40-mal aerobe, mesophile Keime, 21-mal Enterobacteriaceen und einmal koagulasepositive Staphylokokken) und in 10 Proben, die nicht aus Eigenproduktion stammten, der Richtwert von 5 Millionen aeroben, mesophilen Keimen pro Gramm deutlich überschritten wurde.



Tierarten in Brühwürsten Anzahl untersuchte Proben: 56 Anzahl Beanstandungen: 13 Wichtigster Beanstandungsgrund: nicht der Anpreisung entsprechende Zusammensetzung Beim Kauf einer Kalbs-Bratwurst erwarten die Konsumenten zumindest einen überwiegenden Anteil hochwertigen Kalbfleisches. So ist denn auch in der Verordnung über Lebensmittel tierischer Herkunft geregelt, dass in Produkten mit der speziellen Auslobung «Kalbs-» mehr als 50 % Kalbfleisch bezogen auf den gesamten Fleischanteil inklusive Schwarten und Fett verarbeitet werden muss. Zudem wird verlangt, dass in der Sachbezeichnung eines Fleischerzeugnisses ein Hinweis auf die verarbeitete Fleischart vorhanden sein muss. Davon ausgenommen sind einzig Erzeugnisse, die ausschliesslich aus Fleisch der Rinder- oder Schweinegattung bestehen. Die in der Sachbezeichnung erwähnten Tierarten müssen zudem mit ihren prozentuellen Anteilen aufgelistet werden. Da im Berichtsjahr ein Überangebot an Schweinefleisch vorhanden war und in der Folge bei der Herstellung von Würsten oft Kalb- und Rindfleisch ganz oder teilweise durch Schweinefleisch ersetzt wurde, überprüfte das Kantonale Laboratorium mit einer Kampagne, ob in Brühwürsten die Angaben zur Zusammensetzung der verwendeten Fleischarten stimmen. So wurden total 56 Brühwürste mit spezieller Auslobung aus insgesamt 47 Betrieben (26 Metzgereien, 15 Grossverteiler, 3 Fabrikläden, 3 Detailhandelsläden) erhoben. Die Untersuchungspalette umfasste 42 Kalbs-Bratwürste resp. -Cipollatas und 14 Geflügel-Produkte. 33 Proben waren vorverpackt, wodurch hier auch die Zutaten-Deklaration überprüft werden konnte. Die Zusammensetzung der Tierarten im Fleischanteil wurde mithilfe der Genanalytik (real-time PCR) bestimmt. 13 Proben
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(23 % der untersuchten Proben) waren zu beanstanden: In 10 Kalbs-Bratwürsten wurde zu viel Schweinefleisch gefunden, ein Geflügel-Wienerli enthielt nicht die deklarierten 3 %, sondern stattliche 19 % Rindfleisch, eine «Geflügel-Bratwurst» enthielt neben dem deklarierten Geflügelfleisch auch deutlich mehr als 1 % Rindund Schweinefleisch und ein «Truten-Wienerli» wies nur 7 % Trutenfleisch, dafür aber 93 % Hühnerfleisch auf. 14 KalbsBratwürste hatten einen Kalbfleisch-Anteil von knapp mehr als 50 %. Sie waren somit in Ordnung.



Fisch, Fischerzeugnisse und Meeresfrüchte Tierarzneimittel-Rückstände in Zuchtfischen Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 5 Beanstandungsgrund: mangelhafte Angaben auf der Verpackung Das Kantonale Laboratorium führte im ersten Quartal des Berichtsjahres eine Untersuchungskampagne mit insgesamt 40 Fischen aus Zuchtanlagen durch. Dabei wurden die Proben auf Sulfonamide, Tetracycline, Trimetoprim und Triphenylmethan-Farbstoffe untersucht. Sulfonamide und Tetracycline gehören zur Klasse der antibakteriell wirksamen Substanzen. Triphenylmethan-Farbstoffe werden gegen Parasiten- und Pilzbefall bei Zuchtfischen eingesetzt. Bei der Verabreichung von Sulfonamiden muss vor dem Fischen eine gewisse Absetzfrist eingehalten werden. Die Verabreichung von Malachitgrün und Kristallviolett ist hingegen gänzlich verboten. In einer Probe konnten Spuren von Sulfonamiden und Trimetoprim nachgewiesen werden. Triphenylmethan-Farbstoffe und Tetracycline konnten keine nachgewiesen werden. Bei der Überprüfung der Angaben auf den Verpackungen wurden bei 5 Proben Mängel festgestellt und entsprechend beanstandet.



Untersuchung von Thon aus Gastgewerbebetrieben Anzahl untersuchte Proben: 16 Anzahl Beanstandungen: 4 Beanstandungsgründe: Aerobe, mesophile Keime und Enterobacteriaceen Thon aus Gastgewerbebetrieben wurde im Kantonalen Laboratorium letztmals im Jahr 2008 untersucht, wobei die Kampagne zu verschiedenen Beanstandungen führte. Unter anderem wurden etliche Überschreitungen des Grenzwerts für Histamin festgestellt. Daneben waren auch mehrere Proben wegen zu hoher mikrobiologischer Belastung zu beanstanden. Anhand einer weiteren Querschnittskontrolle sollte die Situation nun erneut geprüft werden. So wurden zu Beginn des Berichtsjahres insgesamt 16 Thon-Proben untersucht. Diese wurden vorwiegend aus Behältern in den Pizza-Stationen von Gastgewerbebetrieben entnommen. Die Proben wurden mikrobiologisch auf aerobe, mesophile Keime (Verderbniskeime) und Enterobacteriaceen (Indikatorkeime für mangelhafte Hygiene) sowie chemisch auf Histamin und die toxischen Schwermetalle Blei, Cadmium und Quecksilber untersucht. Insgesamt 4 Proben mussten aufgrund der teilweise deutlich zu hohen Keimzahlen (aerobe, mesophile Keime, Enterobacteriaceen) als im Wert vermindert beanstandet werden. Keine der untersuchten Proben enthielt jedoch zu hohe Mengen an Histamin oder toxischen Schwermetallen. Im Laufe dieser Kampagne wurde festgestellt, dass in vielen Gastgewerbebetrieben neuerdings Thon in Portionenpackungen verwendet wird. Das könnte ein möglicher Grund dafür sein, dass keine Histamin-Grenzwerte überschritten wurden.
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Marine Biotoxine in Muscheln Anzahl untersuchte Proben: 36 Anzahl Beanstandungen: 2 Beanstandungsgrund: mangelhafte Angaben auf der Verpackung In den Weltmeeren existieren etwa 5'000 verschiedene Algenarten. Ein geringer Prozentsatz an Algenarten ist in der Lage, giftige Stoffe - so genannte marine Biotoxine (auch Algentoxine genannt) - zu produzieren. Im Gewebe von Muscheln, die solche Algen als Nahrung nutzen, können sich die Toxine einlagern. Die marinen Biotoxine beeinflussen die Muscheln nicht, können aber nach dem Verzehr beim Menschen u.a. Durchfall oder Lähmungen hervorrufen, in schwerwiegenden Fällen sogar zum Tod führen. Aus diesem Grund werden Muschelfang-Gewässer sowie Muscheln, bevor sie zum Vertrieb und Verzehr freigegeben werden, auf ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit untersucht. Von den 36 untersuchten Proben stammten 6 aus Spanien/Portugal, 6 aus Italien, 6 aus Neuseeland und 5 aus Vietnam, die restlichen waren verschiedenster Herkunft. Untersucht wurden Proben von Grünschalen-Muscheln (6), Jakobsmuscheln (7), Miesmuscheln (11), Venusmuscheln (9) und weiteren Arten (3). In insgesamt 50 % der Proben konnten Spuren verschiedenster Toxine festgestellt werden, aber keine der untersuchten Proben überschritt die gesetzlichen Höchstwerte. Einzig in den Jakobsmuscheln wurden keine Toxine gefunden. Der höchste gemessene Wert lag bei rund 90 µg/kg Yessotoxin-Äquivalent in einer MiesmuschelProbe. Hier liegt der gesetzliche Höchstwert bei 1’000 µg/kg. Durch den Verzehr von kleineren Lebewesen und Filtrierung von Schadstoffen aus dem Meerwasser können die Muscheln Schwermetalle in ihrem Organismus anreichern. Daher wurden in allen Proben auch die Gehalte der toxischen Schwermetalle Blei, Cadmium und Quecksilber
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bestimmt. Bei einer Probe wurde der Grenzwert für Cadmium leicht überschritten. Aufgrund der Messgenauigkeit wurde aber von einer Beanstandung abgesehen. Bei allen anderen Proben konnte gezeigt werden, dass die Grenzwerte für die genannten Schwermetalle eingehalten wurden. Bei 2 Proben wurden Mängel bei den Angaben auf den Verpackungen festgestellt, welche zu einer Beanstandung führten.



Sulzen, Suppen und Saucen Zusammensetzung von roten Saucen und Pasten Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 4 Wichtigster Beanstandungsgrund: Nicht deklarierte Zutaten (Soja, GVO-Soja, Konservierungsmittel) Grundsätzlich sind zum Färben von Lebensmitteln nur diejenigen Farbstoffe erlaubt, welche in der Zusatzstoffverordnung aufgelistet sind. Gemäss Erfahrungen des Kantonalen Laboratoriums Bern und Meldungen des europäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel werden aber rote Gewürzmischungen und daraus hergestellte Saucen manchmal mit nicht erlaubten Farbstoffen gefärbt. Meistens handelt es sich dabei um sogenannte Sudanfarbstoffe aus der Kategorie der Azofarbstoffe, welche im Körper in krebserregende aromatische Amine umgewandelt werden können. Solche Lebensmittel stellen ein Gesundheitsrisiko dar und sind deshalb nicht verkehrsfähig. Das Kantonale Laboratorium erhob im Berichtsjahr insgesamt 40 Proben roter Saucen und Pasten hauptsächlich asiatischer Herkunft in Supermärkten und Detailhandelsgeschäften und untersuchte sie mittels einer selber entwickelten LC-MS/MS-Methode auf total 10 in Lebensmitteln verbotene Farbstoffe wie Sudan I bis IV, Sudanrot, Rhodamin B oder Pararot. Erfreulicherweise waren in den untersuchten Proben keine der gesuchten Farbstoffe nachweisbar, womit sie diesbezüglich den Vorschriften entsprachen.
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Abb. 4 Eine Auswahl der untersuchten roten Saucen und Pasten.



Im Rahmen dieser Kampagne wurden die Proben gleichzeitig auf nicht deklarierte Allergene und eventuell enthaltene gentechnisch veränderte Organismen (GVO) sowie auf den korrekten Einsatz von Konservierungsmitteln untersucht. Eine Probe Acuka-Paprikazubereitung enthielt dabei die nicht auf der Etikette angegebene Zutat Soja, welche als Allergen ab einem Gehalt von mehr als ein Promille in jedem Fall zu deklarieren ist. Zudem wurde festgestellt, dass diese Soja teilweise mit der gentechnisch veränderten Sojasorte RoundupReady verunreinigt war. Diese Sorte ist in der Schweiz zwar zugelassen, eine Verwendung in Lebensmitteln muss aber entsprechend deklariert werden. Insgesamt 3 Proben (8 %) entsprachen nicht den Vorschriften, weil sie nicht deklarierte Konservierungsmittel enthielten. Benzoesäure wurde in einer Tandoori-Paste sowie in der bereits erwähnten Acuka-Paprikazubereitung gefunden. Eine scharfe Bohnensauce enthielt Sorbinsäure ohne entsprechende Angabe in der Zutatenliste. Die zulässigen Höchstmengen wurden aber in keinem Fall überschritten. In allen Fällen wurden die Proben beanstandet und die verantwortlichen Betriebe mittels Verfügung zur Korrektur der Mängel aufgefordert. Eine Probe extrascharfer Curry-Paste war nur auf Englisch ange-



schrieben. Da die vorgeschriebenen Angaben in mindestens einer Amtssprache, also in Deutsch, Französisch oder Italienisch, angebracht werden müssen, wurde die Probe ebenfalls beanstandet. Im Rahmen dieser Kampagne wurden zwar keine verbotenen Farbstoffe entdeckt, es zeigte sich aber, dass die Deklaration von Zutaten, insbesondere der Konservierungsmittel, nach wie vor Mühe bereitet. Ebenso kann die korrekte Angabe von Allergenen sowie von GVO mangelhaft sein. Zusatzstoffe in Fertigsaucen Anzahl untersuchte Proben: 39 Anzahl Beanstandungen: 3 Beanstandungsgründe: Höchstwertüberschreitung bei einem Konservierungsmittel, fehlende Deklaration von Zusatzstoffen Fertigsaucen verfeinern viele Gerichte ohne grossen zusätzlichen Arbeitsaufwand und sind deshalb in den meisten Küchen anzutreffen. Damit diese industriell hergestellten Lebensmittel bezüglich Geschmack, Aussehen, Konsistenz und Haltbarkeit alle Anforderungen erfüllen, dürfen bei der Herstellung eine ganze Reihe verschiedener Zusatzstoffe
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eingesetzt werden. Erfahrungsgemäss werden aber sowohl bei der Dosierung als auch bei der Deklaration dieser Zutaten immer wieder Mängel festgestellt. Aus diesen Gründen entschied das Kantonale Laboratorium, im Berichtsjahr eine entsprechende Untersuchungskampagne durchzuführen. Dazu wurden 39 Proben flüssige oder pulverförmige Fertigsaucen (z.B. Bratensauce, Chili-Sauce, Ketchup, Barbecue-Sauce, Pfeffersauce oder Currysauce) entweder direkt bei den Herstellern oder in Supermärkten und Detailhandelsgeschäften erhoben. Anschliessend wurden die Proben auf Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel sowie gegebenenfalls auf Farbstoffe und Süssungsmittel untersucht. Eine Probe scharfer Paprikasauce aus der Türkei musste beanstandet werden, weil sie das Konservierungsmittel Sorbinsäure in einer Menge von 3.5 g/kg enthielt und damit den erlaubten Höchstwert von 1 g/kg deutlich überschritt. In einer anderen Probe türkischer Chili-Sauce wurden 0.6 g/kg des Konservierungsmittels Benzoesäure nachgewiesen, ohne dass dieses in der Zutatenliste aufgeführt worden war. Eine Probe süsse Chili-Sauce aus Thailand enthielt 100 mg/kg des nicht deklarierten Süssungsmittels Acesulfam K. In all diesen Fällen wurden die Proben beanstandet und die verantwortlichen Betriebe zur Korrektur der Mängel aufgefordert. Alle anderen Proben entsprachen bezüglich der untersuchten Zusatzstoffe den Vorschriften. Die Kampagne bestätigte einmal mehr, dass einige Produzenten mit der vorschriftsgemässen Dosierung oder der korrekten Deklaration von Zusatzstoffen noch Mühe haben.



Getreide, Hülsenfrüchte und Müllereiprodukte Radioaktive Nuklide in Lebensmitteln aus Japan Anzahl untersuchte Proben: 15 Anzahl Beanstandungen: 0 Gemäss der Verordnung des BAG über die Einfuhr von Lebensmitteln mit Ursprung oder Herkunft Japan werden solche Lebensmittel stichprobenweise durch die Zollbehörde erhoben und von den kantonalen Laboratorien untersucht. Im Berichtsjahr wurden im Kantonalen Laboratorium insgesamt 15 Lebensmittelproben (Reis, Teigwaren, Bonbons, Saucen, Chips) auf radioaktive Nuklide analysiert. Dabei wurden erfreulicherweise keine Überschreitungen von Höchstwerten festgestellt und die Waren konnten freigegeben werden. Die oben genannte Verordnung ist weiterhin in Kraft, deshalb werden auch zukünftig Untersuchungen an Lebensmittel-Proben aus Japan und Umgebung auf radioaktive Kontaminationen durchgeführt. Mykotoxine, Schwermetalle und radioaktive Nuklide in Reis Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Aflatoxine Gemäss Informationen aus anderen Kantonen und dem europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel müssen immer wieder Warenposten von Reis wegen zu hohen Gehalten von Schwermetallen oder Mykotoxinen vom Markt genommen werden. Der Reaktorunfall von Fukushima im Frühling 2011 hat zudem gezeigt, dass eine Belastung von Lebensmitteln durch Radioaktivität nicht nur ein Thema nach Tschernobyl war, sondern auch heutzutage aktuell ist. Daher wurden im Berichtsjahr 30 Proben Reis auf toxische Schwermetalle, Mykotoxine und künstliche radioaktive Nuklide
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Abb. 5 Die meisten der untersuchten Reisproben entsprachen den Vorschriften.



untersucht. In einer Probe rotem Reis wurden 6.8 µg/kg Aflatoxin B1 gefunden. Da damit der Grenzwert von 2 µg/kg und gleichzeitig auch der Summengrenzwert für die Aflatoxine B1, B2, G1 und G2 von 4 µg/kg deutlich überschritten war, musste die Probe beanstandet werden. Beim verantwortlichen Betrieb wurde ein Abgabeverbot der verbleibenden Ware angeordnet. Bei den Untersuchungen der anderen Mykotoxine wie Deoxynivalenol, Ochratoxin A oder Zearalenon wurden keine auffälligen Gehalte festgestellt. Die gefundenen Mengen der toxischen Schwermetalle Blei und Cadmium lagen ebenfalls alle im unbedenklichen Spurenbereich. Künstliche radioaktive Nuklide wurden erfreulicherweise keine nachgewiesen.



Brot und Backwaren Mykotoxine und Konservierungsmittel in Aufbackwaren Anzahl untersuchte Proben: 31 Anzahl Beanstandungen: 0 Gefährliche Mykotoxine entstehen bei Schimmelpilz-Befall aufgrund von unsachgemässer Herstellung oder Lagerung von pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreide oder Nüsse. Normalerweise geschieht dies vor allem in warmen und feuchten Regionen, einige SchimmelpilzArten wachsen aber auch in unseren Breitengraden. Eigene Erfahrungen und zahlreiche Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel zeigen, dass die Häufigkeit von Verunreinigungen mit Mykotoxinen weiterhin hoch ist. Das Kantonale Laboratorium untersuchte aus diesem Grund im Berichtsjahr insgesamt 31 Proben Aufbackwaren (Brötchen, Baguette, Zopf, Gipfeli, etc.) aus Supermärkten und Detailhandelsgeschäften.



toxin A und Zearalenon untersucht. Wie erwartet wurde das in Getreide und insbesondere in Hafer und Weizen meistens vorkommende Deoxynivalenol in 11 von 31 Proben zumindest in Spuren nachgewiesen. Der höchste Gehalt an diesem Mykotoxin wurde in einer Probe Milchbrötchen festgestellt, lag mit 370 µg/kg aber immer noch deutlich unter dem Grenzwert von 500 µg/kg. Auch bei den anderen Mykotoxinen wurden keine gesundheitlich bedenklichen Gehalte gefunden. Da zur Haltbarmachung von Backwaren manchmal Konservierungsmittel eingesetzt werden, wurden die Proben gleichzeitig auch auf diese Zusatzstoffe untersucht. Erfreulicherweise wurden auch hier keine Probleme entdeckt. Ebenso entsprach die Beschriftung sämtlicher Proben den Vorschriften.



Die Proben wurden mit verschiedenen im Kantonalen Laboratorium entwickelten und optimierten LC-MS/MS-Methoden auf Aflatoxine, Deoxynivalenol, Ochra-
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Mykotoxine und Schwermetalle in Getreideriegeln Anzahl untersuchte Proben: 26 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Angaben auf der Verpackung Im Berichtsjahr wurden insgesamt 26 Proben Getreideriegel aus Supermärkten und Detailhandelsgeschäften mit verschiedenen im Kantonalen Laboratorium entwickelten und optimierten LC-MS/MS-Methoden auf Aflatoxine, Deoxynivalenol, Ochratoxin A und Zearalenon untersucht. Wie erwartet wurde das in Getreide und insbesondere in Hafer und Weizen meistens vorkommende Deoxynivalenol in allen Proben zumindest in Spuren nachgewiesen. Die höchsten Gehalte lagen aber lediglich um 30 µg/kg und damit deutlich unter dem Grenzwert von 500 µg/kg. Auch bei den anderen Mykotoxinen wurden keine gesundheitlich bedenklichen Gehalte gefunden. Je nach geologischer Situation oder durch Umweltbelastung kann Getreide auch mit toxischen Schwermetallen wie Blei oder Cadmium belastet sein, weshalb die Proben gleichzeitig auch auf diese Kontaminanten untersucht wurden. Erfreulicherweise wurden auch hier keine Probleme entdeckt. Eine Probe musste beanstandet werden, weil die Kennzeichnung verschiedene Mängel in der Zutatenliste und der Sachbezeichnung aufwies.



Eier und verarbeitete Eier Dioxine, Furane, PCB und Tierarzneimittel in Freilandeiern Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 2 Beanstandungsgrund: nicht zugelassenes Tierarzneimittel Regelmässig lassen Meldungen über erhöhte Dioxin-Gehalte in Eiern aus Freilandhaltung aufhorchen. Es konnte einen
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Zusammenhang zwischen der Aufenthaltszeit im Freiland und der Dioxin-Belastung in den Eiern hergestellt werden. In der Schweiz gilt für Eier ein Toleranzwert von 2.5 pg/g Fett (WHO05-TEQ) für Dioxine und Furane und 5 pg/g Fett (WHO05-TEQ) für Dioxine, Furane und dioxinähnliche PCB. Für nicht dioxinähnliche PCB gilt ein Grenzwert von 40 ng/g Fett. Insgesamt wurden 40 Proben Freilandeier mittels hochauflösender Massenspektrometrie auf Dioxine, Furane und PCB untersucht. Erfreulicherweise wurden die Toleranzwerte bei keiner Probe überschritten. Dies ist ein Hinweis dafür, dass sich die Belastung der damit indirekt ebenfalls untersuchten Böden mit diesen persistenten Substanzen in Grenzen hält. Die Kokzidiose ist die wichtigste parasitäre Infektionserkrankung von Geflügel. Die einzelligen Parasiten schädigen dabei die Zellen der Darmwand ihres Wirts. Zur Bekämpfung der Krankheit sind derzeit verschiedene Wirkstoffe als Kokzidiostatika für den Einsatz bei Junghennen (bis 16 Wochen), Masthühnern, Truthühnern (bis 12 bzw. 16 Wochen) sowie Kaninchen zugelassen. Da sich Kokzidiostatika in Eiern anreichern, ist ihre Anwendung bei Legehennen verboten. Die frischen Eier wurden deshalb auch auf Tierarzneimittel der Gruppe der Kokzidiostatika untersucht. Einzig in 2 Wachteleier-Proben konnten die beiden Kokzidiostatika Dinitrocarbanilid (19 bzw. 21 µg/kg) und Lasalocid (37 bzw. 59 µg/kg) nachgewiesen werden. Die Anwendung von Lasalocid ist in der Schweiz für Wachtelhennen weder als Futtermittelzusatzstoff noch als Tierarzneimittel zugelassen. Die Proben wurden deshalb beanstandet. 19 Proben waren vorverpackt und wurden zusätzlich auf die Kennzeichnung der Verpackung untersucht, wobei keine Mängel festgestellt wurden.
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Obst und Gemüse Pestizide in Beerenobst Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 0 Beerenobst ist bei vielen Konsumenten sehr beliebt. Aufgrund des geringen Energiewerts und der zum Teil sehr hohen Vitamin- und Mineralstoff-Gehalte ist es gesund und wird als Zwischenmahlzeit oder als Dessert empfohlen. Beeren sind aber besonders anfällig für Krankheiten und Schaderreger, weshalb Pflanzenbehandlungsmittel beim Anbau oft eine wichtige Rolle spielen. Um zu überprüfen, ob die gesetzlichen Höchstkonzentrationen eingehalten werden, wurden während der Erntezeit im Sommer des Berichtsjahres verschiedene Beeren auf Pflanzenschutzmittel-Rückstände untersucht. Es wurden Brombeeren (6), Heidelbeeren (16), Himbeeren (10), Johannisbeeren (7) und Stachelbeeren (1) überprüft. Die Proben stammten dabei aus der Schweiz (36) sowie der EU (4). Zwar überschritt keine der untersuchten Proben die gesetzlichen Höchstwerte, doch konnten auf zwei Dritteln der Proben Pestizide nachgewiesen werden. 17 verschiedene Rückstände wurden insgesamt 87-mal nachgewiesen. Dabei war fast die Hälfte der Proben mit mehreren Pestiziden belastet. Am häufigsten wurden Cyprodinil und Fludioxonil gemessen. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei Beeren offenbar verschiedenste Pflanzenschutzmittel zum Einsatz kommen und dadurch Mehrfach-Rückstände auftreten. Pestizide in Tafeltrauben Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 0 Trauben aus konventionellem Anbau werden häufig mit einer breiten Palette von Pestiziden behandelt, da die Früchte sehr anfällig auf Insekten-, Milben- und Pilzbefall sind. Deshalb wurden während der Erntezeit im September des Berichtsjah-



res 40 Proben Tafeltrauben auf flüssigund gaschromatografisch bestimmbare Fungizide und Insektizide geprüft. 28 Proben stammten aus Italien, 11 aus Frankreich und eine aus der Schweiz. Nur sechs Proben (15 %) waren völlig rückstandsfrei. Nicht weniger als 41 verschiedene Rückstände wurden insgesamt über 140-mal nachgewiesen. Dabei waren drei Viertel der Proben mit mehreren Pestiziden belastet. Auf 9 Proben konnten zwischen 6 und 10 verschiedene Pestizide eruiert werden. Am häufigsten wurden Fludioxonil, Cyprodinil, Dimethomorph und Penconazol gemessen. Pyraflufenethyl, ein Herbizid welches neuerdings in Italien angewendet werden darf und wofür in der Schweiz ein Höchstwert gilt, konnte auf keiner Probe nachgewiesen werden. Bei allen Proben lagen die gemessenen Werte der einzelnen Pestizide unter den gesetzlichen Höchstwerten, somit musste keine Probe beanstandet werden. Die Situation der Mehrfachbelastung von Trauben durch Pestizide ist für den Konsumenten sehr unbefriedigend. Leider existieren keine gesetzlichen Vorgaben bezüglich der Summe oder Anzahl der Pestizide auf Lebensmitteln. Mykotoxine in Feigen und Datteln Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Grenzwertüberschreitung bei Aflatoxinen Gefährliche Mykotoxine entstehen bei Schimmelpilzbefall aufgrund von unsachgemässer Herstellung oder Lagerung von pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreide oder Nüsse. Normalerweise geschieht dies vor allem in warmen und feuchten Regionen, einige Schimmelpilzarten wachsen aber auch in unseren Breitengraden. Gemäss den Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel und den Erfahrungen anderer Vollzugsbehörden sind von dieser
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Problematik insbesondere auch getrocknete Früchte wie Feigen stark betroffen. Aufgrund dieser Ausgangslage entschied das Kantonale Laboratorium, im Herbst des Berichtsjahrs eine eigene Kampagne zur Untersuchung von getrockneten Feigen auf die kritischen Mykotoxine (Aflatoxine, Ochratoxin A) durchzuführen. Da zu dieser Jahreszeit oft auch getrocknete Datteln in den Läden angeboten werden, wurde das Untersuchungsprogramm auf diese Produktegruppe ausgeweitet. Somit wurden insgesamt 13 Proben Feigen und 17 Proben Datteln in Supermärkten und Detailhandelsgeschäften des Kantons Bern erhoben und mittels LCMS/MS auf die erwähnten Mykotoxine untersucht. In einer Probe spanischer Feigen wurden 32 µg/kg Aflatoxin B1 sowie eine Summe von 74 µg/kg der Aflatoxine B1, B2, G1 und G2 gemessen, womit die Grenzwerte von 2 bzw. 4 µg/kg sehr deutlich überschritten waren. Die Probe wurde beim ausserkantonalen Importeur beanstandet und die noch nicht verkaufte Ware derselben Charge vorsorglich gesperrt. Die Abklärungen ergaben, dass die ursprüngliche Charge gemäss den EU-Vorschriften untersucht und als in Ordnung befunden worden war. Da damit gezeigt werden konnte, dass die vom Kantonalen Laboratorium in der Stichprobe gefundenen Aflatoxin-Gehalte nicht repräsentativ für die ganze Charge waren, konnte in der Folge die gesperrte Ware wieder freigegeben werden. In einer Probe tunesischer Datteln wurde Ochratoxin A in einer Menge von 4.8 µg/kg gefunden, womit aber der Grenzwert von 20 µg/kg nicht überschritten war. In allen anderen Proben konnten erfreulicherweise höchstens Spuren der untersuchten Mykotoxine nachgewiesen werden. Die Kampagne bestätigte, dass Aflatoxine in getrockneten Feigen durchaus ein Problem sein können. Mit entsprechenden repräsentativen Kontrollen der ganzen
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Chargen durch Produzenten oder Importeure lässt sich das Risiko für die Konsumenten aber auf ein vernünftiges Niveau mindern. Mykotoxine und Schwermetalle in Erdnüssen, Erdnussbutter und Pistazien Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 6 Wichtigste Beanstandungsgründe: Cadmium, Aflatoxine Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen oder unsachgemässem Umgang können pflanzliche Lebensmittel verschimmeln und dadurch mit verschiedenen Schimmelpilzgiften kontaminiert werden. Zu den gefährlichsten Mykotoxinen zählen dabei Ochratoxin A und die Gruppe der Aflatoxine. Gemäss eigenen Erfahrungen und Meldungen anderer Vollzugsbehörden sind Pistazien und Erdnüsse von dieser Problematik stark betroffen. Aufgrund von Umwelteinflüssen ist es zudem möglich, dass Pflanzen toxische Schwermetalle aus der Luft oder aus dem Boden aufnehmen und anschliessend in den Früchten anreichern. Das Kantonale Laboratorium musste 2010 zwei Proben Erdnüsse wegen zu hohen Gehalten an Cadmium beanstanden. Aus diesen Gründen wurde entschieden, im Berichtsjahr erneut eine entsprechende Untersuchungskampagne durchzuführen. Insgesamt 40 Proben Pistazien und Erdnüsse sowie daraus hergestellte Erzeugnisse wie Erdnussbutter oder Erdnusspasten wurden erhoben und anschliessend auf die Schwermetalle Arsen, Blei und Cadmium sowie die Mykotoxine Aflatoxine und Ochratoxin A analysiert. Im Rahmen der Untersuchungen auf Schwermetalle wurden 4 Proben (10 %) ermittelt, in welchen der Cadmium-Grenzwert von 0.2 mg/kg überschritten wurde. Die betroffenen Proben (2 Proben ganze Erdnüsse und 2 Proben Erdnussmus) mit Cadmium-Gehalten im Bereich von 0.25 bis 0.45 mg/kg wurden beanstandet. Da die Produkte eine mögliche Gesundheits-
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gefährdung darstellten, wurde in allen Fällen die weitere Abgabe der verbleibenden Ware untersagt. Zudem wurde soweit noch möglich eine Rücknahme vom Markt angeordnet. Insgesamt 6 weitere Erdnuss-Proben (15 %) wiesen ebenfalls relativ hohe Cadmium-Gehalte um 0.1 mg/kg auf, womit die gesetzlichen Vorgaben aber eingehalten waren. In den anderen Proben wurden höchstens Spuren von Schwermetallen nachgewiesen. Eine Probe Erdnusspaste musste beanstandet werden, da sie 7.3 µg/kg Aflatoxin B1 enthielt, womit der Grenzwert von 2 µg/kg deutlich überschritten wurde. Gleichzeitig wurde auch der Summengrenzwert für die Aflatoxine B1, B2, G1 und G2 von 4 µg/kg überschritten. Auch hier wurde ein Abgabeverbot der verbleibenden Ware angeordnet. Vereinzelt waren in den anderen Proben kleinere Gehalte an Aflatoxinen feststellbar, welche aber als unproblematisch eingestuft werden konnten. Ochratoxin A wurde in keiner der Proben nachgewiesen. Insgesamt 2 Proben waren aus verschiedenen Gründen mangelhaft beschriftet. Eine dieser Proben wurde direkt beim verantwortlichen Betrieb im Kanton Bern beanstandet, die Verpackung der anderen Probe wurde an das für den verantwortlichen Betrieb zuständige kantonale Labor zur Erledigung überwiesen. Die allgemeine Situation dieser Produkte ist vor allem wegen den Grenzwertüberschreitungen von Cadmium immer noch unbefriedigend. Die Beanstandungsquote dieser Kampagne für Cadmium liegt mit 10 % sehr hoch; werden nur die Produkte aus Erdnüssen berücksichtigt, dann liegt die Quote sogar bei 14 %.



Pestizide in Blattkohlarten, Krautstielen und Stangensellerie Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Toleranzwertüberschreitung bei einem Herbizid Im konventionellen Gemüseanbau ist eine grosse Auswahl an Wirkstoffen zur Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten, Schädlingen und Unkräutern zugelassen. Da die Anfälligkeit der Kulturen stark witterungsabhängig ist, werden Pflanzenbehandlungsmittel je nach Wetterbedingungen und Temperatur in den Anbaugebieten unterschiedlich intensiv eingesetzt. In den letzten Jahren wurden bei Krautstielen und Stangensellerie immer wieder Höchstwert-Überschreitungen festgestellt. Deshalb wurden im April des Berichtsjahres 5 Proben Krautstiele und 4 Proben Stangensellerie auf Fungizide, Insektizide und Akarizide geprüft. Weil Blattkohl, ähnlich wie Salat, eine grosse Oberfläche aufweist, wurden zudem 31 Proben Blattkohl {Rotkohl (7), Weisskohl (10), Wirsing (5) und Chinakohl (9)} erhoben und untersucht. Aufgrund der in Blattkohl natürlicherweise vorkommenden Schwefelverbindungen konnten jedoch in diesen Proben keine Dithiocarbamate bestimmt werden. Die insgesamt 40 Proben stammten aus der Schweiz (30), Italien (5), Spanien (3), Thailand (1). Bei einer Probe konnte das Herkunftsland nicht ermittelt werden. Dithiocarbamate konnten in keiner der Krautstiel- oder Stangensellerie-Proben nachgewiesen werden. Es wurden 12 verschiedene Rückstände von Pflanzenschutzmitteln in 8 Proben nachgewiesen. Eine Probe Rotkohl aus der Schweiz musste beanstandet werden, da mit 0.2 mg/kg Haloxyfop der Toleranzwert von 0.1 mg/kg überschritten wurde. 32 Proben waren gänzlich frei von Spritzmittel-Rückständen. Obwohl nur 5 Proben zwei oder drei verschiedene PestizidRückstände aufwiesen, kommt es auch
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im Gemüseanbau zu Mehrfachanwendungen von Spritzmitteln.



existiert in der Schweiz nach wie vor kein Höchstwert.



Pestizide, Nitrat und Bromid im Salat Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 0



Insgesamt fallen somit diese Ergebnisse positiv aus. Die grosse Anzahl Proben mit Mehrfachrückständen zeigt jedoch, dass oft viele Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden.



Besonders in der Wintersaison stammen die hier käuflichen Salate nicht ausschliesslich aus einheimischem Anbau. Wegen der zum Teil schlechten Anbaubedingungen und der langen Transportwege werden häufig verschiedenste Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Deshalb wurden im Januar des Berichtsjahres insgesamt 40 Salate aus dem In- und Ausland auf Fungizide, Insektizide und Akarizide untersucht. Parallel zu diesen GC-und LCPestizid-Untersuchungen wurden auch die Gehalte an Nitrat (Pflanzendüngung) und Bromid (Begasungsmittel) ionenchromatografisch bestimmt. Die Proben stammten aus der Schweiz (10), Italien (15), Frankreich (11) und Spanien (4). Der Hauptanteil der Salatsorten waren Kopfsalat (9), Nüsslersalat (7) und Endivie (6). Ausserdem wurden Proben von Batavia, Lollo, Rucola (je 5) sowie Zuckerhut (2) und Chiccorino rosso (1) geprüft. Erfreulicherweise musste keine Probe beanstandet werden, da alle gefundenen Gehalte unter den gesetzlichen Höchstwerten lagen. Im Salat-Anbau kommt es jedoch oft zu Mehrfach-Anwendungen von Spritzmitteln. Es wurden 29 verschiedene Rückstände von Pflanzenschutzmitteln total 123-mal in 32 Proben (80 %) nachgewiesen. Nur 8 Proben waren gänzlich frei von Spritzmittel-Rückständen. 16 Proben waren mit 4 bis maximal 8 verschiedenen Pestiziden belastet. In 16 Salaten wurden 1 bis 3 Pestizide festgestellt. In keiner Probe wurde ein problematischer Bromid-Gehalt festgestellt. Auch bezüglich Nitrat wurden alle gesetzlich vorgeschriebenen Höchstwerte eingehalten. Für Rucola, bei welchem mit durchschnittlich 5’700 mg/kg der gewohnt hohe Nitrat-Gehalt festgestellt wurde,



32



Kantonales Laboratorium Bern I Jahresbericht 2012



Einfuhrkontrolle von Gemüse und Kräutern aus Asien Anzahl untersuchte Proben: 44 Anzahl Beanstandungen: 8 Beanstandungsgründe: Toleranzwertüberschreitungen bei verschiedenen Pflanzenschutzmitteln Asiatische Speisen sind bei den Konsumenten sehr beliebt. Die in den letzten Jahren festgestellte hohe Beanstandungsquote von Pestizid-Rückständen auf asiatischem Gemüse zeigt jedoch, dass die Selbstkontrolle für diese Rückstände ungenügend ist. Aus diesem Grund hatte das BAG analog zur EU-Verordnung 669/2009 geplant, Früchte, Gemüse und Kräuter aus dem asiatischen Raum, welche über die Flughäfen Genf und Zürich in die Schweiz gelangen, auf Pestizid-Rückstände zu untersuchen. In diesem Rahmen wurden im Kantonalen Laboratorium insgesamt 44 Proben von Auberginen, Basilikum, Bohnen, Chilis, Frühlingszwiebeln, Kohlarten, Koriander, Kürbissen, Okra, Wasserspinat und Zitronengras auf Fungizide, Insektizide und Akarizide geprüft. Die Proben stammten aus Thailand (29), Vietnam (6), Sri Lanka (4) und Malaysia (3). Von 2 Proben war die Herkunft unbekannt. In 26 Proben (59 %) wurden insgesamt 38 verschiedene Pflanzenschutzmittel nachgewiesen, wobei eine Probe gleich 8 verschiedene Pestizid-Rückstände aufwies. Dabei mussten 8 Proben (18 %) wegen Toleranzwertüberschreitungen beanstandet werden: 3 Basilikum-Proben und je eine Probe Auberginen, Chili, Frühlingszwiebeln, Spinat und Wasserspinat. Eine
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weitere Probe Chili überschritt zwar den geltenden Höchstwert für Procloraz, wurde aber aufgrund der analytischen Messsicherheit nicht beanstandet. Auf Frühlingszwiebeln aus Thailand wurden mit 0.25 mg/kg Chlorantraniliprol, 0.2 mg/kg Chlorpyrifos und 0.4 mg/kg Cypermethrin gleich drei Höchstwerte überschritten. Eine Probe Basilikum aus Malaysia überschritt mit 0.3 mg/kg Carbaryl, 4.4 mg/kg Dimethoat, 0.25 mg/kg Omethoat und 0.3 mg/kg Profenofos gar 4 Höchstwerte zum Teil massiv (Toleranzwert für Dimethoat: 0.02 mg/kg). Schliesslich wurden Chilis aus Sri Lanka mit einem Gehalt von 0.1 mg/kg des Insektizides Prothiofos als gesundheitsgefährdend beurteilt, da der ADI-Wert (Acceptable Daily Intake) für Prothiofos bei 0.001 mg/kg Körpergewicht und Tag liegt. Die hohe Beanstandungsquote von knapp 20 % bestätigt die in den vergangenen Jahren festgestellten Mängel und unterstreicht die Notwendigkeit dieser Kontrollen. Keimhemmungsmittel in Kartoffeln Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 0 Lagerkartoffeln werden entweder kühl und dunkel gelagert oder mit Keimhemmungsmitteln behandelt, um ein frühzeitiges Auskeimen zu verhindern. Bei konventionellen Kartoffeln werden Chlorpropham und Propham als Keimhemmungsmittel eingesetzt. Da beide Wirkstoffe auch in das Innere der Kartoffeln dringen, sind sie auch in geschälten und in frittierten Kartoffelprodukten nachweisbar. D-Carvon, ein Bestandteil von ätherischen Ölen unter anderem auch in Kümmel, darf beim biologischen Anbau verwendet werden. Wegen des starken Geruches wird D-Carvon jedoch kaum eingesetzt. Bei vorschriftsgemässer Anwendung der Keimhemmungsmittel sollten Überdosierungen weitgehend vermieden werden können. Um dies zu überprüfen,



wurden 40 Schweizer Kartoffelproben diverser Sorten auf die Keimhemmungsmittel D-Carvon, Propham und Chlorpropham untersucht. Weder Propham noch D-Carvon wurden festgestellt. Chlorpropham hingegen konnte in sämtlichen Proben nachgewiesen werden, von Spuren (weniger als 0.01 mg/kg) bis knapp 10 mg/kg. Da der Toleranzwert für Chlorpropham bei 10 mg/kg liegt, musste keine Probe wegen einer Toleranzwertüberschreitung beanstandet werden. Auch in drei Bio-Proben und einer DemeterProbe wurden Spuren (weniger als 0.03 mg/kg) des chemisch-synthetisierten Keimhemmungsmittel Chlorpropham nachgewiesen. Demeter-Produzenten müssen zusätzlich zu den Bio Suisse-Richtlinien die Demeter-Vorschriften einhalten. Gemäss den Richtlinien für Bio-Produktion ist der Einsatz chemisch-synthetisierter Keimhemmungsmittel verboten. Aufgrund der sehr tiefen Gehalte wurden diese Proben jedoch nicht beanstandet. Obwohl die Resultate insgesamt erfreulich sind, muss festgestellt werden, dass die Gehalte an Chlorpropham gegenüber den letzten Untersuchungen vor einem Jahr tendenziell höher liegen. Eine weitere Kontrolle zu einem späteren Zeitpunkt ist sicherlich angezeigt, da die Dosierung der Keimhemmungsmittel schwierig ist und ausserdem auch ein toxikologisch begründeter Grenzwert für Chlorpropham vorliegt. Untersuchungen von salzigen Kartoffelsnacks Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Kennzeichnung Industriell verarbeitete Lebensmittel wie salzige Kartoffelsnacks werden oft mit Hilfe von Zusatzstoffen produziert, damit sie beispielsweise länger haltbar sind, besser schmecken oder schöner aussehen. Die Verwendung von Zusatzstoffen wird erfahrungsgemäss aber nicht immer
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korrekt deklariert, manchmal werden auch die vorgeschriebenen Höchstmengen nicht eingehalten. Im RASFF-System und in Jahresberichten von anderen kantonalen Laboratorien tauchen kaum Meldungen zu solchen Produkten auf. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass alles in Ordnung ist. Dieser Umstand kann auch darauf zurückgeführt werden, dass nur wenige Untersuchungen durchgeführt worden sind. Aufgrund der Beliebtheit von Kartoffelsnacks und weil das Kantonale Laboratorium in jüngerer Zeit solche Lebensmittel nie untersucht hat, wurde im Februar des Berichtsjahres eine Kampagne zur Überprüfung der aktuellen Situation durchgeführt. Insgesamt wurden dabei in 30 Proben Kartoffelsnacks die Gehalte der Geschmacksverstärker Glutamat und Ribonukleotide sowie von Sulfit untersucht. Sulfite werden in vielen getrockneten Lebensmitteln eingesetzt, um sie vor Oxidation zu schützen, damit sie frisch und appetitlich aussehen. Andererseits sind Sulfite bekannt dafür, Allergie-ähnliche Reaktionen auszulösen. Sie müssen deshalb Abb. 6 Sämtliche untersuchten Kartoffelsnacks entsprachen bezüglich der untersuchten chemischen Parameter den Vorschriften.
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ab einer bestimmten Menge immer deklariert werden, unabhängig davon, ob sie bewusst einem Lebensmittel zugesetzt wurden oder unabsichtlich hineingelangt sind. Die in- und ausländischen Produkte unterschiedlicher Geschmacksrichtungen waren entweder aus geschnittenen Kartoffeln (sogenannte Chips) oder aus Kartoffelpulver hergestellt. Die Spannweite reichte dabei von gewöhnlichen NatureChips bis zu fantasievollen und dadurch vor allem bei Kindern beliebten Produkten in verschiedenen Formen und Farben. Sämtliche Proben entsprachen bezüglich den geprüften Zusatzstoffen den Vorschriften. Bei den Geschmacksverstärkern fiel aber auf, dass zwar in den meisten Produkten sowohl Glutamat als auch verschiedene Ribonukleotide gefunden wurden, jedoch nur auf wenigen tatsächlich auch Geschmacksverstärker als Zutaten deklariert waren. Oft versteckten sich die gefundenen geschmacksverstärkenden Substanzen in der Zutat «Hefeextrakt», welche natürlicherweise bereits hohe Konzentrationen an Glutamat und auch an gewissen Ribonukleotiden enthält. Durch die Verwendung von Hefe-
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extrakt können die Hersteller die gleiche Wirkung erzielen, wie wenn sie deklarationspflichtige Zusatzstoffe verwenden würden. Sulfite wurden gar nicht oder nur in kleinen und damit unbedenklichen Spuren gefunden. Zur Herstellung von Kartoffelsnacks werden normalerweise Speiseöle verwendet, welche qualitativ grosse Unterschiede haben können. Insbesondere können dabei unerwünschte Trans-Fettsäuren in das genussfertige Lebensmittel gelangen. Je nach geologischem Untergrund oder durch Verunreinigungen können pflanzliche Erzeugnisse auch mit toxischen Schwermetallen belastet sein. Mykotoxine hingegen entstehen durch Verschimmelung aufgrund einer unsachgemässen Herstellung oder Lagerung der Rohstoffe. Die Proben wurden deshalb auch auf den Gehalt von Trans-Fettsäuren, toxischen Schwermetallen und Mykotoxinen überprüft. Erfreulicherweise lagen die Gehalte der Trans-Fettsäuren in allen Proben deutlich unter dem Höchstwert. Toxische Schwermetalle oder Mykotoxine wurden ebenfalls gar nicht oder nur in gesundheitlich unbedenklichen Mengen nachgewiesen. Eine Probe vietnamesischer Herkunft musste beanstandet werden, weil die vorgeschriebenen Angaben auf der Verpackung nur in Englisch und Vietnamesisch vorhanden waren. Alle anderen Proben waren bezüglich der Kennzeichnung in Ordnung. Radioaktive Nuklide in Proben aus der näheren Umgebung des Kernkraftwerks Mühleberg Anzahl untersuchte Proben: 7 Anzahl Beanstandungen: 0 Entsprechend dem Probenahmeplan 2012 des Bundesamtes für Gesundheit zur Überwachung der Umweltradioaktivität in der Schweiz wurden im August des Berichtsjahres 4 Proben Äpfel und eine Probe Kohlrabi direkt von Bauernhöfen, sowie 2 Proben



Milch von Sammelstellen in der näheren Umgebung des Kernkraftwerks Mühleberg erhoben und auf ihre Gehalte an radioaktiven Nukliden untersucht. Dabei konnte einzig das natürlicherweise vorkommende radioaktive Nuklid Kalium40 im erwarteten Konzentrationsbereich gefunden werden. Künstliche radioaktive Nuklide waren im Gammaspektrum nicht nachweisbar. Ein negativer Einfluss durch Emissionen des Kernkraftwerks Mühleberg war somit erfreulicherweise nicht festzustellen. Tritium in Lebensmitteln aus Niederwangen Untersuchte Proben: 15 Beanstandete Proben: 0 Seit 1993 werden in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit im Rahmen eines jährlichen Monitorings Milch, Gemüse und Obst aus der Umgebung eines Tritium verarbeitenden Betriebes im Raum Niederwangen untersucht. Dabei werden die Gehalte an radioaktivem Wasserstoff (Tritium) im Wasseranteil der Pflanzen und der Milch bestimmt. Wie bei früheren Messungen wurden auch bei den 10 Proben Gemüse und 5 Proben Milch, welche im August des Berichtsjahres erhoben worden waren, unterschiedliche Tritium-Gehalte (9 bis 120 Bq/l) gefunden. Es kann aufgrund der vorliegenden Zahlen kein Trend über die Entwicklung der Tritium-Emissionen des Betriebs festgestellt werden. Ausserdem ist zu beachten, dass die Tritium-Belastung nicht nur durch die Abgaben des Betriebs bestimmt wird, sondern auch sehr stark vom Wetter (Windrichtung, Niederschläge) abhängt. Verglichen mit den Tritium-Konzentrationen in Gemüse und Milch aus unbelasteten Gebieten (ca. 3 Bq/l) waren die Tritium-Gehalte in allen Proben erhöht. Trotzdem lagen die gemessenen Werte in allen Proben weit unter dem Toleranzwert von 1’000 Bq/l.
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Honig Tierarzneimittel-Rückstände in Honig Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 3 Beanstandungsgrund: nicht zugelassenes Antibiotikum Zur Bekämpfung der Faulbrut bei Bienen werden im Ausland verschiedene Antibiotika eingesetzt. Zudem werden Obstbäume, welche an Feuerbrand erkrankt sind, mit Streptomycin behandelt. Die Behandlung wird während der Blüte durchgeführt, sodass Streptomycin auch in Honig gelangen kann. Die durch den Konsum von solchem Honig einhergehende Aufnahme von Antibiotika kann zu einer Resistenzbildung führen. Im Rahmen dieser Untersuchungskampagne wurde Honig auf Rückstände von Streptomycin, Erythromycin, Tylosin, Roxythromycin, Lincomycin, Tetracyclinen, Sulfonamiden und Trimethoprim untersucht. Ein Grossteil der Honige stammte aus dem europäischen Ausland (27), der Rest verteilte sich auf Nord- und Südamerika (6), Australien/Neuseeland (3), die Schweiz (3) und Südafrika (1). Tetracycline, Sulfonamide, Trimethoprim und Streptomycin konnten in keiner Probe nachgewiesen werden. Ein italienischer Honig wies Spuren von Tylosin auf und ein französischer Honig Spuren von Erythromycin und Roxythromycin. In drei Proben Blütenhonig wurde Lincomycin gemessen: In Honig aus Frankreich 0.1 µg/kg, in solchem aus Australien 0.2 µg/kg und in solchem aus der Tschechischen Republik 3.7 µg/kg. Lincomycin ist in der Schweiz für die Anwendung bei Bienen nicht zugelassen und es gilt daher eine Null-Toleranz. Da die gefundenen Gehalte als technisch vermeidbar einzustufen sind, wurden alle drei Proben beanstandet.
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Streptomycin in Honig aus Obstkulturen im Kanton Bern Anzahl untersuchte Proben: 17 Anzahl Beanstandungen: 0 Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat, wie bereits in den vorangegangenen Jahren, den Einsatz des Antibiotikums Streptomycin zur Bekämpfung des Feuerbrands in Obstkulturen örtlich begrenzt und befristet während der Hauptinfektionszeit im Frühling des Berichtsjahres zugelassen. Streptomycin wird in der Natur relativ schnell abgebaut, ist aber im Honig nahezu unbegrenzt stabil. Da Streptomycin während der Blütezeit eingesetzt wird, besteht die Gefahr, dass der durch die Bienen gesammelte Honig unter Umständen hohe Werte an Streptomycin aufweist. Die Anwender von Streptomycin im Obstbau als indirekte Verursacher einer möglichen Kontamination im Honig und die Imker als Honigproduzenten wurden im Rahmen der Selbstkontrolle verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der in der Schweiz in Verkehr gebrachte Honig nicht kontaminiert ist. Der Honig gilt als kontaminiert, wenn der gesetzlich vorgeschriebene Toleranzwert von 0.01 mg/kg Streptomycin überschritten wird. Im Kanton Bern wurden die Analysen vom Kantonalen Laboratorium durchgeführt. Es wurden 17 Honigproben auf Streptomycin untersucht, welche aus Bienenstöcken mit Standorten bis 1 km um die behandelten Obstanlagen erhoben worden waren. In keiner Probe konnte mittels Charm-Screening Streptomycin nachgewiesen werden.
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Konditorei- und Zuckerwaren Farbstoffe und Mykotoxine in farbigen Backwaren-Dekorationen Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 3 Beanstandungsgründe: fehlende Farbstoffdeklaration, allgemeine Kennzeichnungsmängel Gemäss Zusatzstoffverordnung dürfen künstliche Farbstoffe Lebensmitteln nur in beschränkten Mengen zugesetzt werden. Es gelten dabei sowohl Höchstwerte für die einzelnen Farbstoffe als auch Begrenzungen für die Summe, falls gleichzeitig mehrere Farbstoffe verwendet werden. Eine Gruppe der erlaubten Farbstoffe, die sogenannten Azofarbstoffe, steht im Verdacht, bei Kindern Hyperaktivität auszulösen. In der EU müssen Lebensmittel, welche mit Azofarbstoffen gefärbt sind, deshalb seit 2010 mit einem Warnhinweis versehen sein. Die Schweiz hat bis jetzt noch keine entsprechende Vorschrift erlassen. Die Verwendung von Zusatzstoffen wird erfahrungsgemäss nicht immer korrekt deklariert, manchmal werden auch die



vorgeschriebenen Höchstmengen nicht eingehalten. Das Kantonale Laboratorium erhob deshalb zu Beginn des Berichtsjahrs insgesamt 30 Proben farbige Backwaren-Dekorationen aus Supermärkten und Spezialgeschäften. Darunter waren 17 Proben Zucker-Dekorationen wie Perlen, Granulat oder verschiedene Motive (z.B. Blumen oder Tiere) und 13 Proben farbiges Marzipan (z.B. Obst oder Gemüse). Sämtliche Proben wurden mittels einer flüssigchromatografischen Methode auf künstliche Farbstoffe untersucht und die Resultate anschliessend mit den Zutatenlisten verglichen. In einer Probe Zuckergranulat mit 7 verschiedenfarbigen Sorten von Kügelchen wurde der rote Azofarbstoff E 124 (Ponceau 4R) in einer Menge von 2 mg/kg festgestellt. Da dieser Farbstoff nicht im Zutatenverzeichnis aufgeführt war und die Verpackung zudem explizit den Verzicht auf den Einsatz von Azofarbstoffen anpries, wurde die Probe beanstandet. Der Betrieb wurde zur Korrektur des Mangels aufgefordert und um eine Stellungnahme gebeten. Zwei Proben Zucker-Dekorationen mussten zudem beanstandet Abb. 7 Die meisten der untersuchten Backwaren-Dekorationen entsprachen den Vorschriften.
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werden, weil auf der Etikette verschiedene vorgeschriebene Angaben wie Zutatenliste, Adresse des verantwortlichen Betriebs oder Warenlos fehlten. Eine weitere Probe wurde wegen mangelhafter Angaben für weitere Abklärungen an die zuständige Vollzugsbehörde überwiesen. Marzipan besteht neben den Farbstoffen hauptsächlich aus Zuckerarten und Mandeln, wobei letztere manchmal mit Mykotoxinen verunreinigt sein können. Die Marzipan-Proben wurden deshalb zusätzlich mittels LC-MS/MS-Methoden auf Aflatoxine und Ochratoxin A geprüft. Erfreulicherweise waren die Mykotoxin-Gehalte der Marzipan-Proben alle in Ordnung und es mussten in diesem Zusammenhang keine Beanstandungen ausgesprochen werden. Da nur eine der untersuchten Proben bezüglich Farbstoffen beanstandet werden musste, kann die Situation dieser Produkte als gut beurteilt werden. Abb. 8 Öffentlicher Brunnen mit einwandfreiem Trinkwasser.



38



Kantonales Laboratorium Bern I Jahresbericht 2012



Trinkwasser Untersuchung von Trinkwasser Anzahl untersuchte Proben: 3499 Anzahl Beanstandungen: 53 Wichtigste Beanstandungsgründe: Mikrobiologische Beschaffenheit, Trübung Die Wasserversorgungen sind verpflichtet, im Rahmen der Selbstkontrolle eigene Wasseranalysen durchführen zu lassen. 149 Gemeinden (39 %) von 382 Gemeinden nutzten im Berichtsjahr die Gelegenheit, alle oder einen Teil dieser Selbstkontrollproben im Kantonalen Laboratorium untersuchen zu lassen. Zusätzlich wurde mit amtlichen Stichproben überprüft, ob die gesetzlichen Auflagen auch bei unabhängigen Kontrollen eingehalten werden. Knapp die Hälfte der amtlichen Proben stammten aus Gemeindeversorgungen, deren Netzwasser durch die LMK anlässlich von Betriebshygienekontrollen in Lebensmittelbetrieben oder bei speziellen



Analysen



Versorgungen



Öffentliche



Analyse



total Proben



amtliche Proben



Proben aus Selbstkontrolle



unters.



beanst.



unters.



beanst.



unters.



beanst.



mikrobiol.



2076



1.7 %



774



2.2 %



1302



1.5 %



chemisch



1142



0.5 %



669



0.4 %



473



0.6 %



Private Klein-



mikrobiol.



153



5.8 %



79



5.0 %



74



6.8 %



Versorgungen



chemisch



128



1.6 %



104



1.0 %



24



4.2 %



total 2012



3499



1.5 %



1626



1.5 %



1873



1.5 %



total 2011



3236



1.9 %



1353



1.8 %



1883



2.0 %



total 2010



3563



1.0 %



1758



1.6 %



1805



0.5 %



Kampagnen erhoben wurden. Die restlichen amtlichen Proben wurden bei Inspektionen von Wasserversorgungen erhoben. Die privaten Kleinversorgungen in Tabelle 1 beinhalten die dem Lebensmittelgesetz unterstellten Privatversorgungen, welche einen Lebensmittelbetrieb mit eigener Trinkwasserversorgung darstellen. Beim Nitrat war 4-mal ein zu hoher Gehalt zu verzeichnen. 3 dieser Proben stammten aus privaten Kleinstversorgungen. Die relativ starke Zunahme an beanstandeten mikrobiologischen Proben in den öffentlichen Versorgungen ist auf die relativ starken Niederschläge im Herbst zurückzuführen. Diese führten in der einen oder anderen Wasserversorgung zu bakteriologischen Verunreinigungen. Die durchschnittliche Beanstandungsquote aller amtlichen Proben hat sich im Vergleich zum Vorjahr dennoch nicht verändert. Die leichte Zunahme der Gesamtzahl der analysierten Trinkwasserproben ist vor allem auf 2 Kampagnen im Bereich der Element-Analyse zurückzuführen. Mengen- und Spurenelemente in Trinkwasser Anzahl untersuchte Proben: 112 Anzahl Beanstandungen: 0



Tab. 1 Gliederung der Trinkwasserproben nach Versorgungs-, Analysen- und Produktekategorie.



sucht. Von besonderem Interesse waren dabei Elemente, für welche in der FIV Höchstwerte festgelegt worden sind, wie Aluminium, Arsen, Blei, Cadmium, Eisen, Kupfer, Selen und Zink. Die Gehalte lagen durchwegs, meist deutlich unter den gesetzlichen Höchstwerten. Die Proben wurden auch auf ihren UranGehalt untersucht. Uran kommt natürlicherweise in magmatischen Gesteinen vor und kann durch sein Zerfallsprodukt Radon, welches aus dem Untergrund in Häuser eindringt, zur Belastung von Wohnräumen führen. In der Schweiz ist für Uran in Trinkwasser noch kein Höchstwert festgelegt worden. Das BAG will aber bei der nächsten Revision der FIV einen Grenzwert von 30 µg/l festlegen. Dabei steht nicht die Radioaktivität, sondern die Giftigkeit des Elements im Vordergrund. Der Richtwert der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beträgt 15 µg/l. Eine Zusammenstellung der Uran-Ergebnisse zeigt die Tabelle 2, der höchste gemessene Wert lag bei 6 µg/l: Urangehalt im Verteilnetz (µg/l) weniger als 2



Anzahl Versorgungen



Tab. 2 Uran-Gehalt im Trinkwasser-Verteilnetz 2012.
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1 112



Im Berichtsjahr wurden 112 Trinkwasserproben aus ebenso vielen Versorgungen in 111 Gemeinden zusätzlich zur chemischen Routineanalyse auch mittels ICP-MS / ICP-OES auf Mengen- und Spurenelemente unter-
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Trinkwasser in Schulhäusern mit privater Trinkwasserversorgung Anzahl untersuchte Proben: 121 Anzahl Beanstandungen: 1 Im Kanton Bern gibt es noch 40 Schulhäuser, welche über eine private Trinkwasserversorgung verfügen. Diese Schulhäuser wurden im Rahmen einer Kampagne mit amtlichen Probenahmen überprüft. Dabei wurden insgesamt 121 Proben erhoben, wovon 120 den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Die Ergebnisse finden sich in Tabelle 3. Daraus ist ersichtlich, dass bei allen Schulhäusern die bakteriologischen Kriterien an Trinkwasser eingehalten wurden. Bei den chemischen Parametern waren bei 2 Proben die Nitratgehalte nahe am Toleranzwert von 40 mg/l. Bei 1 Probe lag der Bleigehalt leicht über dem Grenzwert von 0.01 mg/l. Bei der umgehend angeordneten Nachkontrolle konnte festgestellt werden, dass der Bleigehalt um den Faktor 5 unter dem Grenzwert lag. Da die erste Probenahme unmittelbar nach den Schulferien stattgefunden hatte, wurde dem Schulhausabwart empfohlen, nach längeren Standzeiten (Wochenenden, Ferien) sämtliche Leitungen gründlich durchzuspülen.



ausgeschlossen werden. Wo Fäkalbakterien ins Trinkwasser gelangen und überleben können, können dies auch krankheitserregende Bakterien wie Salmonellen oder Campylobacter. Die Wasserbezüger und die betroffenen Lebensmittelbetriebe haben deshalb das Recht, umgehend über eine Trinkwasserverunreinigung und die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen informiert zu werden. Die Verunreinigungen konnten in der Regel mit einer Chlorung der Reservoire und einer Netzspülung unter Aufsicht des Kantonalen Laboratoriums rasch bekämpf werden. Die Warnung respektive Information der Bevölkerung erfolgte dank der vorbereiteten Notfalldokumentation in allen Fällen zweckmässig und innert weniger Stunden nach Vorliegen der ersten Untersuchungsergebnisse. Kann die Verunreinigung nicht eindeutig geklärt und sofort behoben werden, muss das Leitungswasser oft über längere Zeit behelfsmässig mit Chlor desinfiziert werden. Dies war glücklicherweise lediglich bei einer Versorgung der Fall.



Verunreinigungen in öffentlichen Trinkwasserversorgungen In 9 Gemeinden (2011: 5 Gemeinden) mit insgesamt rund 5’000 betroffenen Bezügern erfolgten vorsorgliche Aufrufe zum Abkochen des mit Fäkalbakterien (Escherichia coli oder Enterokokken) verunreinigten Trinkwassers. Obschon bei einer leichten Verunreinigung mit Fäkalbakterien das Erkrankungsrisiko eher gering ist, kann eine gesundheitliche Gefährdung nie Tab. 3 Trinkwasser in Schulhäuser mit privater TW-Versorgung.



Untersuchte Parameter



Anzahl Proben



Proben i.O.



Mikrobiologisch
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Routinechemie
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Elemente Total Probenahme
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Nicht alkoholische Getränke Schwermetalle, Mykotoxine und Vitamin C in Fruchtsäften Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 0 Getränke gehören zu den wichtigsten Lebensmitteln überhaupt und werden aus diesem Grund regelmässig überprüft. Bei Fruchtsäften kann es dabei auf verschiedene Weise zu gesundheitlich problemati-



Trauben hingegen ist eher das nierenschädigende und potentiell krebserregende Ochratoxin A typisch. Das Kantonale Laboratorium untersuchte insgesamt 40 Fruchtsäfte (22 Orangen, 6 Ananas, 4 Grapefruit, 2 Trauben, 2 Sauerkirschen und 4 andere Säfte) aus Supermärkten und Detailhandelsgeschäften. Die Schwermetallanalysen auf Arsen, Blei, Cadmium, Kupfer, Zink und Zinn wurden mittels ICP-MS und die Untersuchungen Abb. 9 Sämtliche untersuchten Fruchtsäfte entsprachen den Vorschriften.



schen Verunreinigungen kommen. Toxische Schwermetalle wie Blei, Cadmium oder Zink können einerseits aufgrund von ungünstigen Umweltbedingungen bereits während dem Wachstum in der Frucht angereichert werden. Andererseits können während der Produktion oder der Lagerung der Getränke durch Kontakt mit ungeeigneten metallischen Materialien (z.B. Tanks oder Rohre) Schwermetalle herausgelöst werden und dadurch in den Saft gelangen. Wenn Früchte unter schlechten klimatischen Bedingungen wachsen oder gelagert werden, sind zudem eine Verschimmelung und dadurch eine Kontamination mit Mykotoxinen möglich. Kernobst wie Äpfel, Birnen oder Quitten können dabei in erster Linie mit dem übelkeitsverursachenden und leberschädigenden Patulin belastet sein, bei



auf die Mykotoxine Patulin und Ochratoxin A mittels LC-MS/MS durchgeführt. Erfreulicherweise wurden dabei weder bei den Schwermetallen noch bei den Mykotoxinen problematische Gehalte festgestellt. In mehreren Proben konnte Blei in Mengen von ca. 25 µg/l gemessen werden, welche aber immer noch unter dem erlaubten Grenzwert von 50 µg/l lagen. Die Gehalte der anderen toxischen Substanzen lagen um das 5- bis 10-fache unter den jeweiligen Grenzwerten. Auf Fruchtsäften werden oft Vitamingehalte ausgelobt, wobei es sich meistens um natürlicherweise enthaltenes Vitamin C handelt. Je nach Herkunft, Reifegrad der Früchte und klimatischen Verhältnissen während des Wachstums können die Vitamingehalte aber schwanken.
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Um allfällige Mängel in der Vitamindeklaration aufzudecken, wurden bei 25 Proben mit deklariertem Vitamin C oder Auslobungen wie «reich an Vitamin C» zusätzlich die Gehalte dieses Vitamins bestimmt und mit den Angaben auf der Verpackung verglichen. Auch hier zeigten sich keine unerlaubten Abweichungen. Zusatzstoffe in energiereduzierten Getränken Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Nicht deklariertes Süssungsmittel In gesüssten Getränken wird Zucker oft durch künstliche Süssungsmittel ersetzt, um den Energie- bzw. Kaloriengehalt des Produkts zu verringern. Den Konsumenten werden solche Produkte dann als Alternativen zu herkömmlichen Getränken mit Anpreisungen wie kalorienarm, zuckerfrei oder light verkauft. Erfahrungsgemäss sind die eingesetzten Zusatzstoffe in Getränken nicht immer korrekt deklariert und manchmal werden sogar die zulässigen Höchstmengen überschritten. Aus diesem Grund führte das Kantonale Laboratorium im Berichtsjahr eine entsprechende Kampagne durch mit dem Ziel, Dosierungs- und Deklarationsmängel zu entdecken und bei Bedarf Korrekturen anzuordnen. Dazu wurden insgesamt 30 Getränkeproben erhoben und mittels einer neu überarbeiteten LC-MS-Methode auf folgende Süssungsmittel untersucht: Acesulfam-K, Alitam, Aspartam, Cyclamat, Neohesperidin DC, Neotam, Saccharin und Sucralose. Die Proben stammten aus verschiedenen Supermärkten und Detailhandelsgeschäften im Kanton Bern und setzten sich aus 18 Limonaden, 5 Spezialgetränken (z.B. Energy Drinks), 4 Sirups, 2 Milchgetränken und 1 Eistee zusammen. Anhand der Untersuchungen wurde festgestellt, dass in einer Probe Himbeersirup light neben den im Zutatenverzeichnis de-
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klarierten Süssungsmitteln Acesulfam-K und Aspartam auch das nicht deklarierte Süssungsmittel Cyclamat vorhanden war. Die Probe musste daher beanstandet werden und der verantwortliche ausserkantonale Produzent wurde zur Korrektur des Mangels aufgefordert. Gemäss seinen daraufhin durchgeführten Abklärungen stellte sich heraus, dass der Lieferant des Süssstoffgemischs eine falsche Mischung geliefert hatte. In allen anderen Proben waren die eingesetzten Süssungsmittel vorschriftsgemäss dosiert und deklariert. Erfreulicherweise waren bezüglich der gleichzeitig untersuchten Konservierungsmittel Benzoesäure und Sorbinsäure keine Probleme festzustellen. Chinin und Coffein in Limonaden Anzahl untersuchte Proben: 28 Anzahl Beanstandungen: 1 Beanstandungsgrund: Fehlende Amtssprache Chinin gehört zu den China-Alkaloiden, welche aus der Chinarinde gewonnen werden. Der Chinarindenbaum stammt ursprünglich aus den Bergregionen des nördlichen Südamerikas, wird aber auch in Südostasien und Afrika kultiviert. Chinin wirkt fiebersenkend und schmerzstillend, daher wird es auch heute noch als Malaria-Mittel eingesetzt. Zur Kolonialzeit wurde ein Chinin-haltiges Getränk unter dem Namen Indian Tonic Water bekannt. Die englischen Kolonialherren in Indien tranken das Tonikum als Malaria-Mittel. Dabei entstand auch der heute bekannte Longdrink Gin Tonic. Chinin wirkt erregend auf die glatte Muskulatur, besonders auf die des Uterus, deshalb wurde es früher auch als Wehenmittel oder Abortivum eingesetzt. Dementsprechend kann Chinin in grösseren Mengen gesundheitliche Probleme auslösen, ein Risiko besteht dabei insbesondere für Schwangere. Wegen seines bitteren Geschmacks wird es gerne zur Aromatisierung von Getränken verwendet. Aus Gründen des Gesund-
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Abb. 10 Die untersuchten Limonaden erfüllten die gesetzlichen Anforderungen bezüglich des Chinin- und Coffeingehaltes.



heitsschutzes ist Chinin mit einem Höchstwert von 80 mg/l geregelt. Zudem muss das Produkt mit einem Hinweis auf den Chiningehalt gekennzeichnet sein. Coffein regt die Herztätigkeit, den Stoffwechsel und die Atmung an, die Blutgefässe verengen sich und der Blutdruck kann leicht ansteigen. Wegen seiner stimulierenden Wirkung wird Coffein oft in Getränken eingesetzt, wobei die zugelassene Höchstmenge von 250 mg/l eingehalten werden muss und die Verpackung ebenfalls einen Hinweis auf das enthaltene Coffein tragen muss. Personen mit hohem Blutdruck, Koronargefäss-Erkrankungen und nervösen Störungen sollten Coffein haltige Getränke meiden. Insgesamt wurden 28 Proben der Kategorien Bitter-Limonaden, Cola- und Guarana-Getränke erhoben und auf ihren Chinin- und Coffeingehalt untersucht. Die gefundenen Gehalte an Chinin lagen zwischen 20 und 75 mg/l. Die Coffein-haltigen Limonaden wiesen Coffeingehalte in einem Bereich von 55 bis 230 mg/l auf. Erfreulicherweise wurden damit bei allen untersuchten Proben die oben erwähnten Höchstwerte eingehalten. Eine Probe Tonic Water musste wegen fehlender Amts-



sprache auf der Etikette an die zuständige Vollzugsbehörde zur weiteren Bearbeitung überwiesen werden.



Kaffee, Tee und Kräutertee Ochratoxin A und Schwermetalle in Kaffee Anzahl untersuchte Proben: 48 Anzahl Beanstandungen: 0 Meldungen aus dem europäischen Schnellwarnsystem für Lebensmittel (RASFF) und Untersuchungen anderer kantonaler Laboratorien zeigen, dass Kaffee manchmal mit dem Schimmelpilzgift Ochratoxin A in Mengen über dem Grenzwert belastet ist. Die Situation im Kanton Bern wurde im Jahr 2008 schon einmal untersucht. Damals wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Da die Zahl der Meldungen aus Europa seither aber nicht zurückging, wurde die Untersuchungskampagne zu Beginn des Berichtsjahrs wiederholt. Es wurden insgesamt 44 Proben Röstkaffee, 3 Proben Kaffee-Ersatzmittel und 1 Probe löslicher Kaffee auf Ochratoxin A und Spuren von Schwermetallen untersucht. Die Proben wurden bei Gross-
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handelsbetrieben und Supermärkten, aber auch direkt bei Kaffee-Röstereien erhoben. Die Herkunft der Kaffeebohnen erstreckte sich von Süd- über Mittelamerika bis nach Nordafrika. Die Messung auf Ochratoxin A wurde mittels Flüssigchromatografie und Massendetektion (LC-MS/MS) durchgeführt. Die Schwermetallbestimmung erfolgte durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppelter Plasma-Ionenquelle (ICP-MS). Erfreulicherweise wurden auch in diesem Jahr keine Überschreitungen der Grenzwerte von Ochratoxin A oder toxischer Schwermetalle festgestellt. Die höchsten gefundenen Gehalte an Ochratoxin A lagen bei 0.9 µg/kg. Das entspricht etwa 20 % des Grenzwertes. Die nachgewiesenen Mengen der Schwermetalle lagen alle in einem Bereich weit unter den Grenzwerten für alkoholfreie Getränke, welche für Kaffee zum Tragen kommen. Pestizide in getrocknetem Tee und Kräutertee Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 2 Beanstandungsgrund: mangelhafte Angaben auf der Verpackung Tee und Kräutertee werden wegen der hohen Qualitätsansprüche und der Empfindlichkeit der Kräuter gegenüber Schadorganismen häufig mit Pflanzenschutzmitteln behandelt. Oft wird dabei keine gute Agrarpraxis eingehalten und so bleiben getrockneter Tee und Kräutertee Risikoprodukte bezüglich Pestizidrückständen. Zudem kann geräucherter Tee mit Benzo[a]pyren belastet sein. Deshalb wurden im November des Berichtsjahres verschiedene Tees und Kräutertees auf Pflanzenschutzmittel-Rückstände geprüft. Bei drei Rauchtees wurde zusätzlich der Gehalt an Benzo[a]pyren bestimmt. Die 30 Proben stammten aus Deutschland (8), China (6), Österreich (4), Indien (3), Grossbritannien (2), Kenia (2), Sri Lanka (2), Polen, Russland und der Schweiz. Untersucht wurde eine breite
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Palette von getrockneten Teekräutern wie schwarzer Tee und Rauchtee, Grüntee, Rotbusch-Tee, Pfefferminz-Tee, Brennnessel-Tee, Kamillen-Tee, JohanniskrautTee, Zitronenmelissen-Tee und diverse weitere Kräutertees. Insgesamt 13 Proben waren rückstandsfrei, es konnten weder Pestizide noch Benzo[a]pyren nachgewiesen werden. In den übrigen 17 Proben wurden insgesamt 36 Pflanzenschutzmittel 60-mal nachgewiesen, wobei alle Gehalte unter den geltenden Höchstwerten lagen. In 2 BioKräutertees wurden Spuren von im biologischen Landbau nicht zugelassenen Pestiziden nachgewiesen. Aus Gründen der analytischen Messsicherheit wurde jedoch auf eine Beanstandung verzichtet. Benzo[a]pyren wurde zwar in allen drei untersuchten Rauchtees nachgewiesen, jedoch lagen die gemessenen Gehalte unter dem Toleranzwert von 0.15 mg/kg Trockenmasse. Bei 2 Verpackungen entsprachen die Angaben nicht den gesetzlichen Vorgaben. Eine Verpackung wurde beanstandet, die andere wurde der zuständigen kantonalen Behörde überwiesen. Diese Kontrolle zeigte einerseits ein erfreuliches Bild, indem keine der Proben wegen Pflanzenschutzmittel-Rückständen beanstandet werden musste. Andererseits zeigt die grosse Anzahl von nachgewiesenen Rückständen, dass oft viele Pestizide eingesetzt werden.



Spirituosen Thujon und andere Fremdstoffe in Absinth und Bitterspirituosen Anzahl untersuchte Proben: 31 Anzahl Beanstandungen: 6 Beanstandungsgründe: zu tiefer EthanolGehalt, mangelhafte Angaben auf der Verpackung Sowohl Methanol als auch die Inhaltsstoffe Thujon, Safrol, Asaron und Santonin können der Gesundheit schaden und
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dürfen deshalb bestimmte Toleranzwerte nicht überschreiten. Thujone sind Nervengifte, die zu epileptischen Krämpfen führen können. Safrol-haltige Pflanzenextrakte haben einen angenehmen Geruch und wurden deshalb früher sowohl für die Zubereitung von Lebensmitteln als auch für Parfüms verwendet, Safrol ist jedoch giftig für Leber und Niere. Die beiden Isomere von Asaron (α und β) werden ebenfalls als giftig eingestuft. Während das reine α-Asaron Leber- und Embryo-toxisch wirkt, erwies sich das β-Asaron im Tierversuch zudem als karzinogen und möglicherweise auch als mutagen. Santonin wurde früher als Mittel gegen Spulwürmer verwendet, ist aber auch für Menschen toxisch und kann zu Violett- und Gelb-Sehen, Schädigung des Sehnervs, Krämpfen und Durchfällen führen. Im Berichtsjahr wurden 31 Spirituosen, davon 10 Absinthe, 9 Kräuterbrände, 4 Enzian-Schnäpse, 3 Pastis, 2 Ouzos und 3 verschiedene Absinth-Nachahmungen erhoben und untersucht. 19 Proben stammten aus der Schweiz, 4 aus Frankreich, 2 aus Griechenland und je eine aus Italien, Deutschland, Türkei, Ungarn, Mazedonien und der Tschechischen Republik. Überprüft wurden die Angaben auf der Verpackung, Ethanol- und MethanolGehalt und die Inhaltsstoffe Thujon, Safrol, Asaron und Santonin. 6 Proben wurden beanstandet. Dabei war bei 3 Proben der Ethanol-Gehalt zu tief, bei weiteren 3 Proben war die Etikette nicht konform.



Gewürze, Speisesalz und Senf



geschmacksgebende Zutaten bei der Zubereitung von Speisen und Getränken aller Art eingesetzt werden. Zwar werden Gewürze meistens nur in kleinen Mengen verwendet. Weil sie jedoch häufig mit einer breiten Palette von Pestiziden behandelt werden, wurden im Juni des Berichtsjahres verschiedene Trockengewürze auf gaschromatografisch bestimmbare Pflanzenschutzmittel-Rückstände geprüft. Die 30 untersuchten Proben stammen hauptsächlich aus Indien und anderen asiatischen Ländern, Europa und der Türkei. Untersucht wurden vorwiegend Gewürze der Gattung Capsicum: 11-mal Pfeffer und Cayennepfeffer, 8-mal Chili und 11-mal Paprika. Während 16 Proben (53 %) völlig frei von Rückständen waren und 4 Proben jeweils einen Rückstand enthielten, wurden in 10 Proben Mehrfach-Rückstände festgestellt. Eine Probe Chili aus Thailand enthielt sogar 9 verschiedene Wirkstoffe. Bei 3 getrockneten Chili-Proben aus Thailand und Asien wurden die gesetzlichen Toleranzwerte für einzelne Pestizide überschritten: In zwei Proben wurden die zwei Insektizide Ethion (1.6 bzw. 1.7 mg/kg) und Triazophos (2.3 bzw. 3.8 mg/kg) nachgewiesen. In der dritten Probe wurden 4.2 mg/kg des Insektizides Profenofos gemessen. Zur Bewertung dieser getrockneten Produkte wurde ein Trocknungsfaktor von 10 angewendet und die umgerechneten Werte mit den geltenden Höchstwerten für frische Paprika (0.01 mg/kg für Ethion und Triazophos; 0.05 mg/kg für Profenofos) verglichen. Alle 3 Proben mussten als im Wert vermindert beanstandet werden.



Pestizide in Trockengewürzen Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 3 Beanstandungsgründe: Toleranzwertüberschreitungen bei Insektiziden Unter Gewürzen zen verstanden, chen Gehaltes Geruchsstoffen



werden Teile von Pflandie wegen ihres natürlian Geschmacks- und als würzende oder
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Bedarfsgegenstände Antimon in Mikrowellengerichten mit PET-Verpackung Anzahl untersuchte Proben: 15 Anzahl Beanstandungen: 0 Viele Lebensmittel werden in Verpackungen aus Polyethylenterephthalat (PET) angeboten. Aufgrund der guten Hitzebeständigkeit dieses Kunststoffes können die Lebensmittel direkt in diesen Verpackungen zubereitet werden, sei das in der Mikrowelle oder im Backofen. Bei der Produktion von PET wird aber der giftige Katalysator Antimontrioxid (Sb2O3) eingesetzt. Dadurch kann der Kunststoff einen Antimongehalt von bis zu 300 mg/kg aufweisen. Aus Kunststoffen mit hohen Gehalten kann bei erhöhter Temperatur Antimon aus der Verpackung in das Lebensmittel migrieren. Aufgrund der Toxizität von Antimon existiert ein MigrationsGrenzwert von 40 µg/kg Lebensmittel. Das Bundesamt für Gesundheit hat in den Jahren 2005 und 2006 wissenschaftliche Studien durchgeführt, um die Belastung der Konsument/innen zu beurteilen. Einerseits wurde die Migration von Antimon aus PET-Flaschen in Mineralwasser untersucht, andererseits wurden Fertiggerichte, die direkt in den PET-Schalen zubereitet werden, auf Antimon analysiert. Die Migration aus PET-Flaschen in Mineralwasser wurde als unbedeutend eingeschätzt. Bei den Gerichten, welche direkt in den Gefässen zubereitet werden, wurde gezeigt, dass die Antimon-Migration mit zunehmender Temperatur steigt. Viele Lebensmittel wiesen Antimon-Konzentrationen deutlich über dem Grenzwert von 40 µg/kg auf. Aus diesem Grund wurden im Berichtsjahr durch das Kantonale Laboratorium 15 Proben Lebensmittel, welche direkt in den PET-Schalen zubereitet werden können, auf Antimon untersucht. Die Fertiggerichte wurden gemäss der Anleitung in der Mikrowelle erhitzt. Anschliessend wurde der gesamte Inhalt homogenisiert und auf Antimon unter-
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sucht. Die gefundenen Antimon-Gehalte in den zubereiteten Fertiggerichten lagen zwischen 4 und 16 µg/kg. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass zwar Antimon in die Lebensmittel migriert, die gemessenen Gehalte aber deutlich unter dem Grenzwert liegen.



Kosmetische Mittel Metallische Verbindungen in Deos Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 0 Viele Konsumenten wünschen Deos ohne umstrittene Aluminium-Salze, welche Hautreizungen und Schweissflecken verursachen können. Im Gegensatz zu den Desodorantien, welche eine mikrobielle Zersetzung von bereits gebildetem Schweiss hemmen, verhindern Antitranspirantien durch Verengung der Ausflusskanäle die Absonderung von Schweiss. Dabei verstopfen Aluminium-Salze oberflächlich die Schweissdrüsenkanäle. Aluminium-Zirkonium-Salze gehören neben Aluminiumhydroxychlorid zu den am häufigsten in Antitranspirantien eingesetzten Wirkstoffen. Diese Aluminium-ZirkoniumSalze sind mit Höchstkonzentrationen geregelt und verlangen obligatorische Warnhinweise auf den Produkten. Mit dieser Kampagne wurde die Einhaltung der Höchstmengen an Zirkonium sowie generell die korrekte Deklaration von Aluminium-Verbindungen überprüft. Toxische Schwermetalle wie Blei, Cadmium und Quecksilber sind in kosmetischen Mitteln verboten, weshalb die Proben gleichzeitig auch auf diese giftigen Elemente untersucht wurden. Von den insgesamt 30 Proben waren alle bezüglich der untersuchten Kriterien in Ordnung.
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Abb. 11 Die untersuchten Deos entsprachen den Vorschriften.



Übrige Gebrauchsgegenstände Nickelabgabe von Modeschmuck Anzahl untersuchte Proben: 40 Anzahl Beanstandungen: 4 Beanstandungsgrund: Nickelabgabe Nickel abgebende Gebrauchsgegenstände wie Schmuck, Uhrenarmbänder oder Brillengestelle können nach längerem Kontakt mit der Haut Allergien auslösen. Man spricht in solchen Fällen auch von einer sogenannten Nickelallergie, welche sich durch Rötungen, Jucken und in extremeren Fällen durch Ekzeme äussern kann. Daher gelten in der Schweiz wie auch in der EU strenge Vorschriften für die Nickelabgabe solcher Gebrauchsgegenstände. Da in der Vergangenheit trotzdem immer wieder relativ hohe Beanstandungsquoten festgestellt wurden, erhob das Kantonale Laboratorium auch im Berichtsjahr insgesamt 40 Proben metallischen Modeschmuck in bernischen Detailhandelsgeschäften. Die Proben wurden mit dem Abwischtest gemäss Schweizerischem Le



bensmittelbuch sowie der quantitativen Methode gemäss der europäischen Norm EN 1811 mittels ICP-OES untersucht. Dabei mussten 4 Proben (10 %) wegen zu hoher Nickelabgabe beanstandet werden. Die beanstandete Ware wurde für die weitere Abgabe gesperrt. Die verantwortlichen Betriebe wurden aufgefordert, ihre Selbstkontrolle zu verbessern und dem Kantonalen Laboratorium mitzuteilen, wie sie in Zukunft verhindern werden, dass Produkte mit zu hoher Nickelabgabe auf den Markt gelangen.



Analysen im Rahmen von Betriebshygienekontrollen Mikrobiologische Untersuchungen im Rahmen von Betriebshygienekontrollen Mikrobiologische Untersuchungen von Proben aus Lebensmittelbetrieben mit Eigenproduktion haben zum Ziel, die Inspektion durch Lebensmittelkontrolleurinnen und -kontrolleure zu ergänzen und fehlerhafte Abläufe und versteckte Mängel aufzudecken. Hierzu gehören vor allem die ungenügende Kühlhaltung und die
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Überlagerung von vorgekochten Speisen sowie die mangelhafte Reinigung und Desinfektion von Gerätschaften, Automaten und Dispensern zur Zubereitung von Lebensmitteln. Im Berichtsjahr wurden in 1404 Betrieben insgesamt 2497 Stichproben von verderblichen Lebensmitteln zur mikrobiologischen Untersuchung erhoben. In 958 Betrieben gaben die untersuchten Proben zu keinen Beanstandungen Anlass. In den anderen 446 Betrieben (32 %) wurden 563 Proben (23 %) wegen Toleranzwertüberschreitungen beanstandet. Gemäss Hygieneverordnung bezeichnet ein Toleranzwert die Anzahl Mikroorganismen, die erfahrungsgemäss nicht überschritten wird, wenn die Rohstoffe sorgfältig ausgewählt werden, die gute Herstellungspraxis eingehalten und das Produkt sachgerecht aufbewahrt wird. Wird der Toleranzwert überschritten, so gilt die Ware als im Wert vermindert. 88 Proben (4 %) enthielten pro Gramm mehr als 100 Millionen aerobe, mesophile Keime, so dass sie nicht nur als minderwertig, sondern sogar als verdorben angesehen werden mussten. In der Folge wurden den Betrieben einschränkende Massnahmen, wie zum Beispiel ein Verbot Abb. 12 Mikrobiologisch untersuchte Proben werden bis zum Ende der Einspracheund Beschwerdefrist im Tiefkühler aufbewahrt.
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des Vorkochens bestimmter Lebensmittel oder maximale Verbrauchsfristen für vorverpackte Waren, verfügt. Es gilt hier darauf hinzuweisen, dass mit der Untersuchung von Proben immer gezielt Schwachstellen im Umgang mit Lebensmitteln aufgedeckt werden sollen. Die hohe Beanstandungsquote ist daher keineswegs repräsentativ für alle im Handel angebotenen Lebensmittel. Mikrobiologische Qualität von Lebensmitteln aus Gastwirtschaftsbetrieben Anzahl untersuchte Proben: 1820 Anzahl Beanstandungen: 463 Wichtigste Beanstandungsgründe: • Bakterien aus der Gruppe der Enterobacteriaceen; Indikatoren für ungenügende Küchen- und Händehygiene, • aerobe, mesophile Keime (Verderbniskeime); Indikatoren für zu lange und unsachgemässe Lagerung, • Bakterien der Art Bacillus cereus; können Giftstoffe produzieren, die zu Erbrechen oder Durchfall führen, gleichzeitig sind sie Indikatoren für zu warme Lagerung der Speisen.



Analysen



Im Berichtsjahr wurden in 989 Gastwirtschaftsbetrieben insgesamt 1’820 Proben von verderblichen Lebensmitteln zur mikrobiologischen Untersuchung erhoben. Nur in 627 Betrieben gaben die untersuchten Proben zu keinen Beanstandungen Anlass. In den anderen 362 Betrieben (37 %) wurden 463 Proben (25 %) wegen Toleranzwertüberschreitungen beanstandet. Die Untersuchungsresultate der einzelnen Lebensmittelgruppen lassen sich wie folgt zusammenfassen. In 334 Betrieben (34 %) wurden vorgekochte Speisen, die zur Abgabe an Konsumentinnen und Konsumenten bestimmt waren, beanstandet. Die Gründe für die mikrobiologisch ungenügende Qualität lagen vor allem bei mangelhafter Hygiene, bei ungenügender Abkühlung nach dem Kochen und bei zu langer Aufbewahrung. Total wurden 1’523 Proben vorgekochte Speisen untersucht. Davon wurden 425 Proben (28 %) beanstandet, wobei 344-mal der Toleranzwert für Enterobacteriaceen, 255-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime und 23-mal der Toleranzwert für Bakterien der Art Bacillus cereus überschritten wurde. Die höchste Beanstandungsquote wurde bei gekochten Teigwaren (29 %) festgestellt, gefolgt von gekochtem Gemüse (28 %) und gekochtem Reis (23 %). Von 30 Proben Sandwichs, belegter Brötchen und Thon-Massen für ThonBrötchen wurden 7 Proben (23 %) beanstandet, da der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime überschritten wurde. Von 17 Proben von gebratenem KebabFleisch und fertigen Döner Kebabs wurden 2 Proben beanstandet, da der Toleranzwert für Enterobacteriaceen überschritten wurde.



gereinigt und desinfiziert oder der Rahm wird zu lange in diesen Geräten aufbewahrt. Im Berichtsjahr wurden 72 Proben geschlagener Rahm untersucht. Davon wurden 8 Proben (11 %) beanstandet, da 6-mal der Toleranzwert für Bakterien der Art Escherichia coli (Fäkalkeime) und 3-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime überschritten wurde. Total 41 Proben Patisseriewaren und Desserts wurden untersucht. Davon wurden 4 Proben (10 %) beanstandet, da 3-mal der Toleranzwert für Escherichia coli und 2-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime überschritten wurde. Von 38 Proben genussfertiger Salat (davon 10-mal Kartoffelsalat und 8-mal Teigwarensalat) wurde 1 Probe Kartoffelsalat beanstandet, da der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime überschritten wurde. Von 11 Proben geschnittener Schinken (meist aus der Mise-en-Place von Pizzerien) und Aufschnitt wurden 9 Proben gestützt auf Artikel 8 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung beanstandet. Da diese Proben nicht aus Eigenproduktion der entsprechenden Gastwirtschaftsbetriebe stammten, sondern zugekauft worden waren, wurden sie mithilfe der von der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie wissenschaftlich publizierten Richtwerte bezüglich guter Herstellungspraxis beurteilt, wobei 8-mal der Richtwert von 5 Millionen aeroben, mesophilen Keimen pro Gramm und 4-mal der Richtwert von 1’000 Enterobacteriaceen pro Gramm überschritten wurde. Von weiteren 88 Proben diverser genussfertiger Speisen wurden 7 Proben (8 %) beanstandet.



In der Regel werden in Speiserestaurants auch Desserts mit Rahm hergestellt. Daher verfügen viele dieser Betriebe über Schlagrahm-Automaten oder Rahmbläser. Diese werden allzu oft ungenügend
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Mikrobiologische Qualität von Lebensmitteln aus Personalrestaurants Anzahl untersuchte Proben: 64 Anzahl Beanstandungen: 8 Wichtigster Beanstandungsgrund: Aerobe, mesophile Keime Im Berichtsjahr wurden im Rahmen von Inspektionen auch in 41 Personalrestaurants (Betriebskantinen und Mensen von Gymnasien und Hochschulen) insgesamt 64 Proben von verderblichen Speisen erhoben und mikrobiologisch untersucht. 33 Betriebe waren diesbezüglich in Ordnung. Dagegen wurden in 8 Betrieben je eine Probe beanstandet, wobei 4-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime, 3-mal der Toleranzwert für Enterobacteriaceen und einmal der Toleranzwert für Bacillus cereus überschritten wurde. Die Beanstandungsquote der erhobenen Proben (13 %) ist damit viel tiefer als bei den normalen Gastwirtschaftsbetrieben. Dies kann unter anderem damit erklärt werden, dass Personalrestaurants in der Regel ein kleineres Speiseangebot haben und zudem besser im Voraus abschätzen können, wie viele Personen verpflegt werden müssen. Dementsprechend wird nicht für mehrere Tage vorgekocht und die Speisen bleiben nicht über längere Zeit im Vorrats-Kühlraum liegen, bis sie konsumiert werden. Mikrobiologische Qualität von Lebensmitteln aus Heimen und Spitälern Anzahl untersuchte Proben: 134 Anzahl Beanstandungen: 9 Wichtigster Beanstandungsgrund: Aerobe, mesophile Keime Im Berichtsjahr wurden im Rahmen von Inspektionen in 80 Heimen und Spitälern insgesamt 134 Proben von verderblichen Speisen erhoben und mikrobiologisch untersucht. 72 Betriebe waren diesbezüglich in Ordnung. Dagegen wurden in 8 Betrieben insgesamt 9 Proben (7 %) beanstan-
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det, wobei 7-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime und 5-mal der Toleranzwert für Enterobacteriaceen überschritten wurde. Mikrobiologische Qualität von Lebensmitteln aus Bäckereien und Konditoreien Anzahl untersuchte Proben: 114 Anzahl Beanstandungen: 12 Wichtigster Beanstandungsgrund: Aerobe, mesophile Keime Im Berichtsjahr wurden in 74 Bäckereien und Konditoreien 114 Proben von leicht verderblichen Lebensmitteln zur mikrobiologischen Untersuchung erhoben. Es handelte sich dabei vor allem um Proben, die Rahm aus einer Schlagrahm-Maschine enthielten, die zu einem grossen Teil in Handarbeit oder bereits am Vortag respektive noch früher hergestellt worden waren. In 63 Betrieben gaben die untersuchten Proben zu keinen Beanstandungen Anlass. In den anderen 11 Betrieben wurden insgesamt 12 Proben (11 %) wegen Toleranzwertüberschreitungen beanstandet. Die Untersuchungen lassen sich wie folgt zusammenfassen: Von 6 Proben geschlagener Rahm ab Automat wurden 2 Proben wegen einer Toleranzwertüberschreitung bei den aeroben, mesophilen Keimen beanstandet. Von 7 Proben vorgekochter Speisen wurden 2 Proben wegen einer ToleranzwertÜberschreitung bei den Enterobacteriaceen beanstandet. Von 47 Proben Patisseriewaren sowie Mousse au chocolat wurden 5 Proben (11 %) beanstandet, wobei 4-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime und 1-mal der Toleranzwert für Escherichia coli überschritten wurden. 35 Proben belegter Brötchen und Sandwichs sowie Thon-Massen für Thon-
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Brötchen usw. wurden untersucht. 3 Proben (9 %) wurden beanstandet, wobei 3-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime und einmal der Toleranzwert für koagulasepositive Staphylokokken überschritten wurden.



Brühwürste, die nicht aufgeschnitten sondern am Stück verkauft worden sind, mikrobiologisch von ungenügender Qualität waren (vgl. dazu den Abschnitt «Mikrobiologische Qualität von Brühwürsten»).



Weitere 19 Proben diverser genussfertiger Speisen, davon 11 Proben genussfertiger Salat, waren mikrobiologisch von einwandfreier Qualität. Mikrobiologische Qualität von Fleischerzeugnissen aus gewerblichen Metzgereien Anzahl untersuchte Proben: 148 Anzahl Beanstandungen: 48 Wichtigste Beanstandungsgründe: Aerobe, mesophile Keime, Enterobacteriaceen Im Berichtsjahr wurden in 77 Metzgereien insgesamt 148 Proben von Fleischerzeugnissen aus Eigenproduktion erhoben und mikrobiologisch untersucht. Vorverpackte Ware wurde hierbei bis zum aufgedruckten Verbrauchsdatum bei der entsprechenden Höchsttemperatur ausgelagert und dann untersucht. Die Proben von 41 Betrieben waren in Ordnung. In 36 Betrieben (47 %) wurden insgesamt 48 Proben (32 %) beanstandet, wobei 42-mal der Toleranzwert für aerobe, mesophile Keime, 21-mal der Toleranzwert für Bakterien aus der Gruppe der Enterobacteriaceen und einmal der Toleranzwert für koagulasepositive Staphylokokken überschritten wurden. Verantwortlich für die hohe Beanstandungsquote waren einerseits die zu lange Lagerung von aufgeschnittenen, hitzebehandelten Fleischerzeugnissen wie z.B. Schinken und Aufschnitt in der Auslage sowie die zu optimistischen HaltbarkeitsAngaben bei vorverpackter Ware, die Resten-Verwertung in Form von Aspik sowie die mangelhafte Reinigung und Desinfektion von Gerätschaften. Bemerkenswert war die Tatsache, dass auch viele
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Geräte und Methoden



Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) Bis 2007 wurden die Gehalte an Schwermetallen wie Blei und Cadmium in Kunststoffen mittels einer aufwändigen, nasschemischen Analytik überprüft. Die teilweise kostspieligen Kunststoffartikel wurden dabei zerstört, daher beschränkten sich die Untersuchungen jeweils auf wenige Stichproben. Seit 2008 können nun solche Proben zerstörungsfrei mit dem mobilen XRF-Gerät vor Ort beim Händler gemessen werden. Proben, welche erhöhte SchwermetallGehalte zeigen, werden erhoben und zur Bestätigung nasschemisch untersucht. So können innert kurzer Zeit kostengünstig und effizient grosse Probenzahlen geprüft werden. Abb. 13 XRF-Messgerät im Einsatz: Brommessung in Kunststoffen, nationale Marktkontrolle «Bromierte Flammschutzmittel in Elektrogeräten».



Vergleichsprüfung nasschemische Analytik / XRF-Methode Die mobilen XRF-Geräte stehen unterdessen in 7 kantonalen Laboratorien und der EMPA zur Verfügung; das Kantonale Laboratorium Bern hat daher eine Vergleichsprüfung initiiert und durchgeführt. Fragestellung der Vergleichsprüfung: • Wie gut stimmen die nasschemischen Analysen in verschiedenen Labors überein? • Wie gut stimmen die XRF-Messungen in verschiedenen Labors überein?
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Wie fällt der Vergleich der Resultate von der XRF-Methode und der nasschemi-schen Analyse aus?



Untersuchte Schwermetalle: • Cadmium: Grenzwert 100 mg/kg, Anhang 2.9 Chemikalien-Risikoreduktionsverordnung (ChemRRV) • Blei: geregelt in Verpackungsmaterial Anhang 2.16 ChemRRV • Chrom: nicht geregelt, kann jedoch bei der nasschemischen Methode stören Proben: • Ein Grünabfuhrbehälter, der Cadmium, Blei und Chrom enthielt • Eine Universaltonne, die Cadmium, Blei und Chrom enthielt • Eine PVC-Reklametafel, die Cadmium und Blei enthielt Nasschemische Analyse: Teilgenommen bei der Cadmium- und Bleianalyse hatten 10 Laboratorien. Diejenigen Laboratorien, welche deutlich zu tiefe Gehalte für Cadmium (2) und Blei (3) gefunden hatten, wurden für die Auswertung nicht berücksichtigt. Von diesen Laboratorien wurden auch zu tiefe Chrom-Gehalte bestimmt, was vermutlich auf einen unvollständigen Aufschluss der Kunststoff-Proben zurückzuführen ist. Die Standardabweichungen bei der nasschemischen Analyse lagen für Cadmium im Bereich von ±7 % und für Blei im Bereich von ±9 %, was einer guten Übereinstimmung zwischen den beteiligten Laboratorien entspricht. XRF-Messung: Teilgenommen bei der Cadmium- und Bleianalyse hatten 7 Laboratorien. Die Ergebnisse von 6 Laboratorien wurden im Vergleich berücksichtigt. Die Standardabweichungen bei der XRFMessung lagen für Cadmium im Bereich von ±11 % und für Blei im Bereich von ±8 %, was ebenfalls einer guten Übereinstimmung zwischen den beteiligten Laboratorien entspricht.
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Vergleich nasschemische Analyse und XRF-Messung: Mit dem XRF-Messgerät wurden im Mittel 20 % tiefere CadmiumGehalte bzw. 10 % höhere Blei-Gehalte als nasschemisch gemessen. Die Übereinstimmung der beiden Messmethoden für Cadmium und Blei ist damit befriedigend. Bei den Chrom-Messungen wurden mit dem XRF-Messgerät mehr als doppelt so hohe Gehalte wie nasschemisch gemessen.



Weitere Anwendungen des XRFMessgeräts Abb. 14 BAG-Messkampagne «Bromierte Flammschutzmittel in Krabbeldecken».



Konsequenzen für den Einsatz des XRFMessgeräts im Vollzug: Die XRF-Methode erhöht die Effizienz im Vollzug der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) und der verschiedenen Verordnungen über Gebrauchsgegenstände, da neu vor Ort mehr als 100 Proben pro Tag vorgeprüft werden können. Eine Marktsituation kann dadurch statistisch fundiert beurteilt werden; ohne XRF-Methode war dies bisher nicht möglich. Der Einsatz beschränkt sich nicht nur auf Schwermetalle, sondern auch Elemente wie Brom und Chlor werden mit der XRFMethode detektiert. Ist z.B. in Kunststoff Brom nachweisbar, ist dies ein Hinweis auf einen möglichen Zusatz von bromierten Flammschutzmitteln.



Abb. 15 Messung von Cadmium, Blei, Chrom und Quecksilber in Bauteilen von Elektround Elektronikgeräten.



Abb. 16 Messung von Blei und Cadmium in Glasuren von Keramikartikeln bezüglich der Schadstoffabgabe beim Gebrauch.



Das XRF-Messgerät lässt sich dank der hohen und reproduzierbaren Messsicherheit sehr gut zur Triage vor Ort einsetzen. Die Probenerhebung und die anschliessende nasschemische Analytik beschränken sich dann auf diejenigen Proben, in denen mit XRF die gesuchten Elemente in relevanten Konzentrationen detektiert wurden. Überschreiten die XRF-Messwerte für Schwermetalle wie Cadmium und Blei die gesetzlichen Grenzwerte um ein Mehrfaches, können die betroffenen Artikel sogar direkt vor Ort für den Verkauf gesperrt werden.



Abb. 17 Messung von Nickel und Cadmium in Modeschmuck.
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Abb. 18 Messung von Quecksilber und Arsen in Pillen asiatischer Herkunft.



Abb. 19 Messung von Arsen, Quecksilber und Chlor in Tierpräparaten zur Abschätzung der Gefährdung von Mitarbeitenden durch einst gebräuchliche Konservierungsmittel und Insektizide.
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Kontrolltätigkeiten



Lebensmittelinspektorat Das Lebensmittelinspektorat nimmt wichtige Aufgaben zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten wahr. Zwar sind die Betriebe im Rahmen ihrer Selbstkontrolle selber für die Sicherheit ihrer Produkte verantwortlich, jedoch wird diese durch die Kontrollorgane periodisch überprüft. Fehlen Kontrollen, gehen Sicherheit und Qualität unter dem herrschenden Konkurrenzdruck oftmals verloren. Ziel der Kontrollen ist der Schutz vor Gesundheitsgefährdungen durch Lebensmittel aus Gewerbe, Gastronomie, Detailhandel oder Industrie sowie durch Gebrauchsgegenstände wie beispielsweise Kleidung, Spielzeuge oder Tattoo-Farben.



Zudem sollen die Konsumentinnen und Konsumenten bei Lebensmitteln nicht durch falsche oder fehlende Angaben getäuscht werden. Auch müssen die Betriebe ihre Lebensmittel unter guten hygienischen Bedingungen herstellen.



Abb. 20 Ein Lebensmittelkontrolleur erhebt in einem Gastgewerbebetrieb Proben von vorgekochten Speisen.



Der Lebensmittelkontrolle sind rund 14‘000 Lebensmittelbetriebe und ebenso viele Betriebe der Primärproduktion (Landwirte, Fischzuchten, Imker etc.) unterstellt. Daher können nicht alle Betriebe einmal jährlich kontrolliert werden. Gemäss dem «Kontrollkonzept 2011» erfolgen die Kontrollen risikobasiert, weshalb einzelne Kategorien nicht mehr regelmässig kontrolliert werden (sog. Cut-OffBetriebskategorien). Durch das im
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Berichtsjahr umgesetzte Projekt «Qualitative Kontrollen» sollen zudem Aspekte wie Verhältnismässigkeit und Kundenfreundlichkeit gegenüber den Betriebsverantwortlichen noch umfassender und einheitlicher zur Anwendung gelangen. Kontrollkonzept 2011 Mit der Kantonalisierung der Lebensmittelkontrolle im Jahr 2008 wurden die Kontrollen im Kanton Bern erstmals risikobasiert geplant und durchgeführt. Nach drei Jahren Erfahrung wurde das System kritisch hinterfragt und die Kontrollkriterien konzeptionell überarbeitet. Im Rahmen dessen wurden die Kontrollintervalle den neuen Erkenntnissen angepasst. Dabei wurden insbesondere die Empfindlichkeit der produzierten Lebensmittel wie auch die Grösse der Betriebe und die Art der Kundschaft in die Beurteilung mit einbezogen. Diese Anpassungen erlauben eine präzisere Einteilung der Betriebe in Risikoklassen. Aufgrund der Ergebnisse aus den Inspektionen wird zudem jeder Betrieb individuell eingestuft. Durch konsequente Nachkontrollen wird darüber hinaus sichergestellt, dass gravierende Mängel nachhaltig behoben werden. Einzelne Betriebskategorien, welche selten gravierende Mängel aufweisen, wurden aus Gründen der Risikobeurteilung, aber insbesondere auch wegen Personalabbaus infolge Sparmassnahmen des Kantons, zu Cut-Off-Kategorien. Bei diesen wird auf regelmässige Kontrollen verzichtet, sie finden nur noch stichprobenweise bei besonderen Fragestellungen statt. Diese Betriebe unterstehen jedoch nach wie vor dem Lebensmittelrecht. Die Anforderungen der Betriebe bezüglich Selbstkontrolle werden nun stufengerechter beurteilt. Für Kleinstbetriebe wie Festoder Vereinswirtschaften finden sich auf dem Internetauftritt des Kantonalen Laboratoriums vorgefertigte Selbstkontrollkonzepte. Für die Gewerbebetriebe gibt es einen Selbstcheck, um ihre Bedürfnisse an spezifischen Unterlagen zu prüfen. Die
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meisten Branchen verfügen zudem über vom Bund bewilligte Selbstkontroll-Leitlinien, welche durch die Betriebe nur noch umgesetzt werden müssen. Mit dem Trink- und Badewasserinspektorat, welches im Jahr 2011 in das Lebensmittelinspektorat integriert worden ist, können Synergien optimal genutzt werden. So nehmen Lebensmittelkontrolleure auch Aufgaben der Trinkwasserkontrolle wahr. Dadurch kann eine nachhaltige, flächendeckende Kontrolle der Wasserversorgungen erzielt werden. Durch das «Kontrollkonzept 2011» wurde unter anderem versucht, der Reduktion von Personal-Ressourcen Rechnung zu tragen. Die Leistungsziele für das Berichtsjahr mussten jedoch im Bereich Inspektionen und Proben-Untersuchungen gegenüber den Vorjahren erheblich reduziert werden. Projekt «Qualitative Kontrollen» Das Projekt «Qualitative Kontrollen» wurde im Berichtsjahr umgesetzt. In dessen Rahmen wird durch flankierende Massnahmen versucht, die Akzeptanz von Lebensmittelkontrollen nachhaltig zu verbessern. Dabei wurden die drei Elemente Gebühren, Inspektionsbericht und Inspektionstechnik angepasst. In Bezug auf die Gebühren war das vorherige Modell in seiner Anwendung in vielen Fällen zu unscharf. Bei schlechten Betrieben waren die Gebühren zu moderat, bei gut arbeitenden Betrieben hingegen unverhältnismässig hoch. Dies entsprach nicht dem Verursacherprinzip. Um dieser Unverhältnismässigkeit entgegenzuwirken, werden nun bei grundsätzlich guten Betrieben einzelne Bagatellen lediglich als Bemerkungen aufgeführt, was keine Gebühren auslöst. Der Grund dafür ist, dass bei solchen Betrieben einzelne Beanstandungen oft kleinlich wirken und bei der Gesamtbetrachtung des Betriebes bedeutungslos sind. Gebühren lösen in diesen Fällen starken Unmut aus und sind vielfach kontraproduktiv. Die Wirkung be-
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züglich Verbesserung der Lebensmittelsicherheit wäre daher gemessen am Aufwand gering. Die Darstellung des neuen Inspektionsberichts ist benutzergerechter und kundenfreundlicher, was zahlreiche Feedbacks bestätigen. Der Betriebsinhaber kann rasch in tabellarischer Form ersehen, was anlässlich der Kontrolle nicht in Ordnung war und welche Verbesserungen zu treffen sind. Zudem wird das Kontrollergebnis bezüglich der Kontrollbereiche Selbstkontrolle, Lebensmittel, Prozesse und Bauzustand bewertet. Diese Bewertung erlaubt es ebenfalls, positive Elemente herauszuheben. Die Beratung anlässlich von Kontrollen wurde im Rahmen der Inspektionstechnik systematisiert. Die Kontrollorgane unterstützen die Betriebe mit ihrem Fachwissen mit dem Ziel, gemeinsam die Lebensmittelsicherheit zu verbessern. Die Aufgabe der Lebensmittelkontrolleur/ innen wurde durch das neue Konzept komplexer und anspruchsvoller. Sie müssen sich noch situativer anpassen und dabei immer auch das Verhältnismässigkeitsprinzip beachten. Um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden, finden regelmässige Schulungen zum Thema statt. Die Kontrollorgane nehmen einen öffentlichen Auftrag wahr, sind aber auch Dienstleister gegenüber den Betrieben. Das Konzept «Qualitative Kontrollen» hat sich bereits nach diesem ersten Jahr für alle Betroffenen als erfolgreich erwiesen.



Übersicht über die Kontrolltätigkeit Inspektionen und Betriebshygienekontrollen Im Berichtsjahr wurde anlässlich von 5’514 Inspektionen die Einhaltung der Lebensmittelgesetzgebung bei industriellen Verarbeitern, Gewerbebetrieben wie Bäckereien, Metzgereien, Käsereien sowie Handels- und Verpflegungsbetrieben überprüft. Dabei



erfolgten in insgesamt 1’404 Betrieben Inspektionen mit integrierter Probenerhebung, so genannte Betriebshygienekontrollen (BHK). Mit dieser Kombination von Kontrolle vor Ort und Laboranalyse können die Betriebe ganzheitlich überprüft werden. So lassen sich auch allfällige versteckte Prozessmängel (z.B. Händehygiene) aufdecken. Reine Inspektionen ohne Probenerhebung wurden in 4’110 Betrieben durchgeführt. In 39 % der Betriebe musste keine Beanstandung ausgesprochen werden, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (28 %) entspricht. Zudem zeigte die Ermittlung der Gesamtgefahr, dass auch die beanstandeten Betriebe weniger gravierende Mängel aufwiesen. Dementsprechend ist nicht jeder beanstandete Betrieb auch ein schlechter Betrieb oder gar ein Problembetrieb (vgl. Tabelle mit der Übersicht über die Inspektionstätigkeit im Anhang). Die Umsetzung der angeordneten Massnahmen wurde anlässlich von 357 Nachinspektionen überprüft. Bei 18 Inspektionen waren die hygienischen Zustände dermassen schlecht, dass Teilbereiche (z.B. Produktion, Küche, Lager, Kühlräume) auf der Stelle geschlossen werden mussten. Eine Wiedereröffnung setzt zwingend eine erfolgreiche Nachkontrolle voraus. Diese erfolgte in den meisten Fällen zwei bis drei Tage nach der Teilschliessung. Bei insgesamt 2’071 Landwirtschaftsbetrieben wurde eine Inspektion nach Landwirtschafts- bzw. Lebensmittelgesetzgebung durchgeführt. Da viele dieser Betriebe keine genussfertigen Lebensmittel produzieren, die sie direkt an Konsumenten abgeben, wurde nur bei 62 Betrieben eine Betriebshygienekontrolle durchgeführt. Bei 71 % der kontrollierten Landwirtschaftsbetriebe ergaben sich keine Beanstandungen. Von den Betrieben mit Beanstandungen wurde in 13 Fällen mit einer Nachinspektion die Umsetzung der angeordneten Massnahmen überprüft.
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Abb. 21 Die Küche eines Gastgewerbebetriebes wird durch einen Lebensmittelkontrolleur inspiziert.



Auswertung der Gesamtgefahrenermittlung Nach jeder durchgeführten Inspektion werden die Ergebnisse mit einem Bewertungssystem, der sogenannten Gesamtgefahrenermittlung (GGE), bewertet. Aufgrund dieser Bewertung wird risikobasiert der nächste Inspektionstermin festgelegt. Betriebe mit einer kleinen Gesamtgefahr werden weniger häufig kontrolliert als solche mit grosser Gesamtgefahr. Insgesamt wurde bei 7’570 Inspektionen die Gesamtgefahr ermittelt. Bei 96 % der Betriebe ergab die Auswertung eine unbedeutende oder kleine Gesamtgefahr. Mit 4 % ist der Anteil der Betriebe mit einer erheblichen Gesamtgefahr deutlich kleiner als in den vergangenen Jahren. In Betrieben mit einer erheblichen oder grossen Gesamtgefahr wurden Sofortmassnahmen wie z.B. eine Grundreinigung des Produktionsbereichs angeordnet und innerhalb von wenigen Tagen erneut eine Inspektion durchgeführt.
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Probenerhebungen Die Lebensmittelkontrolleure erhoben auch in insgesamt 670 Betrieben, in denen keine Inspektion vorgesehen war, eine oder mehrere Proben. Die Probenerhebungen erfolgten aufgrund der Planung durch die entsprechenden analytischen Abteilungen des Kantonalen Laboratoriums, welche auch für die Untersuchung verantwortlich waren. Mit den Probenerhebungen erhielten die Lebensmittelkontrolleure einen wichtigen Einblick in die Tätigkeit der Betriebe, ohne direkt eine integrale Inspektion durchzuführen. Zeigten sich jedoch bereits bei der Probenerhebung offensichtliche Mängel im Betrieb, wurde die Inspektion auf weitere Prozesse ausgedehnt und notwendige Massnahmen vor Ort verfügt. Darüber hinaus lösten zu beanstandende Analysen-Ergebnisse risikobasierte Kontrollen aus. Weitere Inspektionstätigkeiten Beurteilungen von Baugesuchen oder Dokumentationen zur Selbstkontrolle sowie Milchliefersperren sind sogenannte Inspektionen am Arbeitsplatz. Im vergange-
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nen Jahr wurden insgesamt 296 Mitberichte zu eingereichten Baugesuchen von Lebensmittelbetrieben verfasst. Mit diesen Beurteilungen kann bereits vor der Bauausführung positiv auf die geplanten Einrichtungen eines Lebensmittelbetriebes Einfluss genommen werden. Bei der ersten Inspektion, die in der Regel innerhalb von drei Monaten nach dem Umbau bzw. der Neueröffnung erfolgt, werden die entsprechenden Ausführungen überprüft. Bevor ein Gastgewerbebetrieb das Gesuch zur Betriebsbewilligung bei der Gemeinde einreicht, muss der Lebensmittelkontrolle eine bereits dem Betrieb angepasste Dokumentation zur Selbstkontrolle vorgelegt werden. Sind die Unterlagen vollständig, wird das Gesuch unterzeichnet und der Gesuchsteller kann es via Gemeinde dem Regierungsstatthalteramt einreichen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 720 Dokumentationen zur Selbstkontrolle für die Erteilung einer Betriebsbewilligung beurteilt. Bei 106 Landwirtschaftsbetrieben musste nach ungenügenden Proben-Resultaten eine Milchliefersperre verhängt werden. Diese Sperren konnten wieder aufgehoben werden, nachdem die betreffenden Landwirte die Umsetzung der nötigen Massnahmen und eine einwandfreie Milchqualität nachweisen konnten. Reklamationen Reklamationen über Missstände in Lebensmittelbetrieben, ungenügend gekennzeichnete Lebensmittel usw. gelangen in den meisten Fällen durch Privatpersonen an das Lebensmittelinspektorat. Eine Reklamation löst in der Regel eine Inspektion vor Ort aus. Bei dieser Überprüfung wird auf den gemeldeten Missstand oder möglichen Mangel gezielt eingegangen. Falls sich eine Reklamation bestätigt, werden die entsprechenden Massnahmen vor Ort verfügt. Im Berichtsjahr wurden dem Kantonalen Laboratorium 63 Reklamationen gemeldet.



Rückverfolgbarkeit, Herkunft und Produktionsmethoden von Frischfleisch Kontrollierte Betriebe: 39 Beanstandete Betriebe: 7 Im Vorjahr wurde in den Medien über Unregelmässigkeiten beim Verkauf von Frischfleisch in der Schweiz berichtet. Dabei wurden eigenmächtiges Umpacken in Filialen von Grossverteilern und zweifelhafte oder verwirrende Angaben über die Herkunft bemängelt. Daher beschloss der Verband der Kantonschemiker der Schweiz, eine gesamtschweizerische Inspektions-Kampagne durchzuführen. So wurden im Spätsommer des Berichtsjahres in insgesamt 39 Betrieben aus dem Kanton Bern vertiefte Kontrollen durchgeführt. Sowohl in gewerblichen Metzgereien als auch in Metzgereiabteilungen von Supermärkten, Fleischhandelsbetrieben, Gastwirtschaftsbetrieben, Grosshändlern und Importeuren wurden insgesamt 131 Proben von offen abgegebenem oder vorverpacktem Frischfleisch der Gattungen Rind, Kalb, Schwein, Geflügel und Kaninchen anhand der vorliegenden Dokumente (Lieferscheine, Belege usw.) überprüft. Dabei mussten 11 Proben (8 %) aus 7 Betrieben beanstandet werden. Die aufgedeckten Mängel lassen sich in folgende fünf Bereiche einordnen, wobei einzelne Proben mehrere Mängel aufwiesen: •



eine gesicherte Rückverfolgbarkeit fehlte (5),



•



die vorgelegten Dokumente waren falsch oder zweifelhaft (2),



•



die Angaben zum Produktionsland fehlten oder waren unbekannt (5),



•



die Angaben zum Produktionsland waren falsch (3),
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•



allenfalls nötige Angaben zur Produktionsmethode fehlten (3).



Bei den Importeuren, den Grosshandelsbetrieben und den Metzgereiabteilungen der Supermärkte konnten keine Mängel aufgedeckt werden. Alle nötigen Angaben zur Herkunft, Charge oder Produktionsmethode konnten vorgelegt werden. Von den 5 kontrollierten gewerblichen Metzgereien mussten in einem Betrieb die Angaben zum Poulet-Fleisch beanstandet werden. Im Verkaufsladen des besagten Betriebs befand sich ein genereller Hinweis «Schweizerfleisch», wobei der davon abweichende Hinweis bei den importierten Poulet-Brüsten jedoch am Morgen von der Verkäuferin nicht angebracht worden war. Die weiteren 10 Produkte mit falschen Angaben bzw. fehlenden oder zweifelhaften Belegen zur Herkunft (Rückverfolgbarkeit) wurden in Gastgewerbebetrieben vorgefunden. Wo die Antworten zu den folgenden Fragen nicht mit nachvollziehbaren Abb. 22 Frischfleisch im Offenverkauf.
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Unterlagen belegt werden konnten, führte dies zu einer Beanstandung: •



Von welchem Lieferant stammt das Fleisch?



•



Wann wurde es geliefert?



•



Stimmen die Angaben auf der Speiskarte mit den Angaben auf dem Lieferschein überein?



So musste die fehlende Rückverfolgbarkeit bei Rindfleisch in 3 Fällen sowie bei Schweine- und Poulet-Fleisch in je einem Fall beanstandet werden. In 2 Fällen wurde das Produktionsland falsch angegeben. Dies ist insofern problematisch, als in der Schweiz und in vielen anderen Ländern der Einsatz von Hormonen oder Antibiotika in der Tiermast verboten ist. Wird nun Fleisch aus Ländern importiert, in denen diese Praxis erlaubt ist, muss dies bei der Abgabe an die Konsumenten mit folgendem Hinweis vermerkt werden: «Kann mit Hormonen oder mit Antibiotika und/oder anderen antimikrobiellen Leis-
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tungsförderern erzeugt worden sein». Insgesamt 3-mal fehlte der Hinweis, 2-mal bei Rindfleisch aus den USA und einmal bei Poulet-Fleisch aus Brasilien. Bei Kaninchen-Fleisch waren stets alle Angaben korrekt.



Industriebetriebe Industrielle Fleischverarbeitungsbetriebe Im Berichtsjahr wurden 20 industrielle Fleischverarbeitungsbetriebe inspiziert, davon zwei Drittel bewilligungspflichtige Betriebe. Die Beanstandungsquote ging von 86 % auf 70 % zurück. Es handelte sich dabei ausschliesslich um kleine Mängel ohne Gesundheitsgefährdungs-Potenzial. Alle Betriebe wurden bezüglich der Gesamtgefahren in die Kategorien unbedeutend (70 %) und klein (30 %) eingestuft. Die Situation hat sich dank der professionellen Qualitätssicherungssysteme in den letzten Jahren stetig verbessert. Die Hygiene, die Prozessführung und die Selbstkontrollen bewegen sich auf einem hohen Niveau und die industriellen Fleischverarbeitungsbetriebe sind sich ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kunden bewusst. Seitens der Handelspartner (Grossverteiler, Zwischenhandel) werden ebenfalls hohe Anforderungen an die Produktionsbetriebe gestellt. Die grossen Produktepaletten und saisonalen Umstellungen von Prozessabläufen (Grillsaison, Wintersortiment) stellen Grossbetriebe vor grosse Herausforderungen. Die Beanstandungsquote bei den Selbstkontrollen hat sich in den letzten vier Jahren markant verbessert. Die Selbstkontrollen wurden den Prozessen der Betriebe angepasst und regelmässig überarbeitet. Insbesondere die Rückverfolgbarkeit wurde in vielen Betrieben erheblich verbessert und automatisiert. Mussten Prozesse beanstandet werden, betraf dies meist die Trennung von Warenflüssen. So wurde zum Beispiel in den gleichen Kühlräumen offenes Fleisch neben verpackten Produkten auf Holzpaletten



gelagert oder in den Kühlräumen berührte sich das Fleisch verschiedener Tierarten. In älteren Produktionsanlagen mit ständig ändernden Produktionen stösst die Trennung von reinen und unreinen Arbeitsgängen an ihre Grenzen. Durch konsequente zeitliche Trennung der Prozesse, klare Regelungen in der Selbstkontrolle und wiederholte Schulungen und Kontrollen der Mitarbeitenden lassen sich solche Probleme trotzdem lösen. Ein Dauerthema sind die baulichen Mängel. Die Räume und Einrichtungen sind permanent starken mechanischen und chemischen Belastungen ausgesetzt, was hohe Anforderungen an den Unterhalt stellt. Die Beurteilung baulicher Mängel erfolgte immer unter Einbezug ihrer hygienischen Bedeutung. Auch in diesem Jahr wurden in IFS- oder BRC-zertifizierten Betrieben Mängel festgestellt. Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass Betriebe mit ISO-, IFS- oder BRC-Zertifizierung über gut strukturierte Selbstkontrollen und ein hohes Qualitätsdenken verfügen. Industrielle Milchverarbeitungsbetriebe Die industriellen Milchverarbeiter hielten ihr hohes Niveau bezüglich Lebensmittelsicherheit. Alle 11 inspizierten Betriebe wiesen keine oder nur unbedeutende Mängel auf. Die Selbstkontrollen und HACCP-Konzepte waren den betrieblichen Abläufen angepasst und meist sehr umfassend. Deren Umsetzung ist allerdings aufwändig und führte deswegen in einzelnen Fällen zu Beanstandungen (z.B. fehlende Schulungsnachweise). Industrielle Milchverarbeiter werden oft durch BRC/IFS-Auditoren oder zusätzlich durch ihre Handelspartner kontrolliert. Auch im Berichtsjahr wurden wiederum Delegationen aussereuropäischer Länder auf ihren Inspektionen in Berner Betrieben begleitet. Vor allem die Auditierung durch die Behörden der FDA (Food and Drug
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Administration der USA) führte im Vorfeld zu umfangreichen Vorbereitungen. So wurden die schweizerischen Behörden speziell für diese Delegation mit den Unterschieden in der Gesetzgebung vertraut gemacht. Die Betriebsverantwortlichen verhielten sich anlässlich dieser speziellen Inspektion konstruktiv und waren bemüht, allfällige Mängel umgehend zu beheben. Die FDA-Inspektoren lobten in der Folge das hohe Niveau der im Kanton Bern geprüften Betriebe und die kontrollierten Unternehmen erhielten einen positiven Entscheid. Es darf also auch weiterhin Käse in die USA exportiert werden. Übrige Industriebetriebe Im Berichtsjahr wurden 44 Industriebetriebe inspiziert, die pflanzliche Rohstoffe verarbeiten. In 34 Betrieben führten die Inspektionen zu keinerlei Mängeln. In den anderen 10 Betrieben (23 %) mussten einzelne Mängel beanstandet werden, aber in nur einem einzigen Fall mussten einschneidende Massnahmen verfügt und eine Nachkontrolle durchgeführt werden. Hierbei handelte es sich um einen Betrieb, der aus allen Nähten platzt. Der grösste Teil der Industriebetriebe waren zertifiziert (IFS oder BRC). In diesen Betrieben herrschte dementsprechend ein hoher Grad an Qualitätsbewusstsein. Die Mängel, die aufgedeckt wurden, waren sehr unterschiedlich. 3 Betriebe hatten ihre Aktivitäten erweitert und ein oder zwei Produktionsschritte in einen separaten Raum verlegt, ohne die Hygienezone zu erweitern oder gar die nötigen Handwaschgelegenheiten einzurichten. In 5 weiteren Betrieben hatten die verantwortlichen Personen für den einen oder anderen Bereich gewechselt, wodurch nötige Aufzeichnungen vorübergehend nicht mehr gemäss den Vorgaben nachgeführt worden waren. In 2 Betrieben fehlten klare Regelungen im Sinn einer Checkliste für einen allfälligen Warenrückruf, falls Lebensmittel, bei denen nachträglich Qualitätsmängeln festgestellt werden, bereits ausgeliefert worden sind.
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Gewerbebetriebe Metzgereien und Fischhandlungen Von den rund 460 Metzgereien und Fischhandlungen im Kanton Bern wurden im Berichtsjahr 201 Betriebe inspiziert. Bei 87 % der Kontrollen wurde die Gesamtgefahr als klein bis unbedeutend eingestuft, was etwa dem Vorjahr entspricht. Die Beanstandungen in dieser Betriebskategorie waren zu gleichen Teilen auf die Beurteilungskriterien Selbstkontrolle, Lebensmittel, Prozesse sowie Räume und Einrichtungen verteilt. Bei der Hälfte der Betriebe entsprachen zudem eine oder mehrere der erhobenen Lebensmittelproben nicht den gesetzlichen Anforderungen. Die Selbstkontrollen waren zwar bei fast allen Betrieben vorhanden, wiesen teilweise aber noch erhebliche Lücken auf. Die Instandhaltung von Räumen und Geräten war in einzelnen Metzgereien problematisch, jedoch kann hier eine Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren festgestellt werden. Bäckereien und Konditoreien Von den rund 430 Bäckereien und Konditoreien wurden 196 Betriebe inspiziert. Bei 94 % der Kontrollen wurde die Gesamtgefahr als klein bis unbedeutend eingestuft, was eine weitere Verbesserung zu den Vorjahren um 4 % bedeutet. Fortschritte wurden auch im Bereich der Dokumentation zur Selbstkontrolle erreicht. Nach wie vor ist in vielen Bäckereien die abgenutzte und nicht mehr einfach instand zu haltende Infrastruktur ein Hauptproblem. Seit Jahren müssen immer wieder defekte Fugen, Abdeckungen, Böden, Wandplatten oder Geräte beanstandet werden. Käsereien, Molkereien und Milchsammelstellen Die 171 kontrollierten Käsereien, Molkereien und Milchsammelstellen zeigten einen guten Stand. Erfreulich war die Tatsache, dass auch in diesem Jahr fast alle mikrobiologisch untersuchten Lebensmittel den Vorschriften entsprachen. Ledig-
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lich 1 Probe Frischkäse aus Rohmilch enthielt zu viele koagulasepositive Staphylokokken. Wie im Vorjahr waren noch einzelne Mängel bei der Selbstkontroll-Dokumentation festzustellen. Die neue Branchen-Leitlinie des Verbandes „Fromarte“ wurde in mehreren Betrieben bereits umgesetzt. Diese Dokumentation umfasst zusätzlich zur Produktion und Lagerung von Milchprodukten auch den Verkauf und die Produkte-Deklaration. Zudem sind umfassende Probenprüfpläne enthalten und die Umsetzung der Leitlinie erweist sich als sehr praktikabel. Die Hygiene in den kontrollierten Betrieben war sehr gut. Einzelne zu hohe Lagertemperaturen oder ungenügend geschützte Lebensmittel wurden beanstandet. Auch bauliche Mängel wurden festgestellt, insbesondere defekte Wände in Kellern oder defekte Fliesen im Produktionsbereich. Betroffen sind meist ältere Betriebe und vor allem Milchsammelstellen. Als Zulieferer von grossen Käsehändlern und Exporteuren sind die Käsereien unter grossem Druck, insbesondere bezüglich Zertifizierungsvorschriften, Spezifikationen, Untersuchungen und Rückverfolgbarkeit (z.B. Verpackungen). Die Anzahl tätiger Betriebe sank im Berichtsjahr erneut. Der Strukturwandel in diesem Gewerbe geht weiter. Preiszerfälle im Käsebereich (Export) und der schwache Euro verstärken diese Tendenz. Getränkehersteller Von den 13 inspizierten Betrieben wurden alle als gut oder sehr gut bewertet. Grund dafür war, dass solche Betriebe meist über standardisierte Prozesse verfügen. Mängel wurden fast ausschliesslich im Bereich der Selbstkontrolle festgestellt.



Handelsbetriebe Gross- und Detailhandelsbetriebe Im Berichtsjahr wurden 1’097 Gross- und Detailhandelsbetriebe inspiziert. 722 Betriebe waren in Ordnung; es wurden keine Mängel festgestellt. In 375 Betrieben



(34 %) mussten einzelne Mängel beanstandet werden. Im Bereich der Dokumentation zur Selbstkontrolle konnte gegenüber dem Vorjahr erneut eine Verbesserung festgestellt werden, Beanstandungen in Bezug auf eine mangelhafte Gefahrenanalyse oder auf fehlende Arbeitsanweisungen mussten nur noch in den wenigen unabhängigen Handelsbetrieben ausgesprochen werden. Hingegen wurden in mehreren Betrieben im Selbstkontroll-Konzept vorgesehene Anweisungen, vor allem bezüglich Temperaturüberwachung, ungenügend umgesetzt. Manchmal wurden Kühlvitrinen in der Überwachung ganz einfach vergessen, gelegentlich wurden die Temperaturen an den Geräteanzeigen abgelesen, ohne diese oftmals ungenauen Angaben zu überprüfen, und in einem Fall wurden gar überhöhte Lagertemperaturen gemessen und dokumentiert, aber nichts dagegen unternommen. Weitere Mängel wurden bei der Lagerung von Lebensmitteln festgestellt. In einzelnen Fällen mussten beispielsweise vergammelte Früchte, überlagerter Käse, oder verdorbene Pilze entsorgt werden. In den Verkaufsräumen legt man bekanntlich Wert auf Präsentation, in den hinteren, den Kunden nicht zugänglichen Bereichen wurde dagegen die Reinigung oft vernachlässigt. So mussten verstaubte Regale, defekte Kühlraumtüren, ein schmutziges Vakuumiergerät oder verdreckte Reinigungsutensilien beanstandet werden. Fehlender oder ungenügender Spuckschutz führte in 3 Betrieben zu einer Beanstandung. Merklich besser geworden war das Augenmerk des Personals auf die Rückverfolgbarkeit im Verkauf von Früchten und Gemüsen. Die Resultate der Kampagnen in den beiden Vorjahren hatten die Betriebe offenbar dazu gebracht, ihr Personal besser auszubilden.
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Importbetriebe Importbetriebe sind in der Regel auf gewisse Produktegruppen spezialisiert. Entweder werden Früchte, Gemüse, Backwaren, regionale Spezialitäten, Wein, Kakao, Käse, Fleisch oder Fische importiert. Verschiedene Importbetriebe, pflegen eine enge Zusammenarbeit mit einem Privatlabor, entsprechend ausgereift und fundiert sehen die wichtigen Analysenpläne aus. Andere, vor allem kleinere Betriebe, pflegen eher eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten im Ausland. Hier zeigen die Kontrollen, dass durchaus Mängel vorhanden sind und teilweise Lebensmittel mit Mängeln importiert werden. Beanstandungen führen bei solchen Betrieben häufig zu einem Wechsel des Lieferanten. Aus Gebieten mit einem geringeren Qualitätsbewusstsein importierte Lebensmittel verlangen vertiefte Kontrollen. Gerade beim Import von exotischen Gewürzen wurde aber mehrmals ein allzu nachlässiges Verhalten aufgedeckt. Erst erhöhter Druck (Nachkontrollen, Sperren, Anzeigen) führten hier zur Verbesserung der Eigenverantwortung. Kleinhandelsbetriebe (Kioske) Im Berichtsjahr wurden 52 Inspektionen in kleineren Handelsbetrieben durchgeführt. Dabei mussten in 20 Betrieben (38 %) Beanstandungen ausgesprochen werden. Die meisten Beanstandungen betrafen die Dokumentation zur Selbstkontrolle. Es handelte sich dabei um fehlende oder unvollständige Unterlagen oder um Dokumentationen, die nicht auf den Betrieb angepasst worden waren. Bei einigen Kontrollen wurde auch Personal angetroffen, das die Dokumentation zur Selbstkontrolle nicht vorlegen konnte. Die Auskünfte glichen sich dabei auffallend: Das habe ihnen niemand erklärt. Auch in diesen Betrieben führte ein fehlender oder ungenügender Spuckschutz zu Beanstandungen. So wurden teilweise
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im Kundenbereich Schleckwaren oder Backwaren offen und ungeschützt zum Kauf angeboten. Einige Betriebe versuchten ihre Marge zu verbessern, indem sie selber Sandwichs herstellten. Fehlten aber die dazu notwendigen Einrichtungen, führte dies zu einer Beanstandung mit der Auflage, entweder die räumlichen Verhältnisse nachzurüsten, oder die Produktion einzustellen. Gelegentlich wurden Sandwichs mit Käse oder Schnitzel in einem Mikrowellenherd aufgeheizt. Dagegen gibt es nichts einzuwenden, sofern alle Behälter und Geräte regelmässig gereinigt werden - was aber eben nicht immer der Fall war. Lebensmittel mit abgelaufenen Datierungen, vereinzelt verdorbene Früchte, hie und da zu hohe Lagertemperaturen in den Kühlvitrinen führten auch dieses Jahr wieder zu Beanstandungen. Generell haben die Kontrollen in den vergangenen vier Jahren aber bei diesen Betrieben zu einer deutlich verbesserten Situation geführt.



Verpflegungsbetriebe Von den ca. 8’000 Verpflegungsbetrieben im Kanton Bern (Gastwirtschaften, Kantinen, Spitäler, Grossküchen, Heime, Mittagstische, Imbiss-Stände usw.) wurden im Berichtsjahr 3’451 Betriebe inspiziert. Bei 93 % der Betriebe wurde die Gesamtgefahr als klein bis unbedeutend eingestuft, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Bei 7 % der Betriebe wurden jedoch erhebliche Gefahren ermittelt, was weitergehende Konsequenzen wie Teilschliessungen, Nachinspektionen und Strafanzeigen zur Folge hatte. Die wichtigsten Beanstandungsgründe anlässlich von Kontrollen waren: •



fehlende, unvollständige, nicht betriebsangepasste und nicht umgesetzte Dokumentationen zur Selbstkontrolle,



Kontrolle



•



fehlende Kennzeichnung von vorproduzierten, tiefgefrorenen oder aufgetauten Lebensmittel,



•



Überlagerung oder falsche Aufbewahrungsbedingungen von Lebensmitteln,



•



im Wert verminderte oder verdorbene Lebensmittel,



•



schmutzige und/oder defekte Gebrauchsgegenstände, Geräte, Maschinen und Einrichtungen,



•



Täuschung durch falsche oder fehlende Angaben,



•



bauliche Mängel.



Gastgewerbetriebe Durch die systematischen Kontrollen in den vergangenen Jahren konnten erhebliche Verbesserungen erzielt werden. So verringerte sich die Beanstandungsquote von 81 % der Betriebe im Vorjahr auf 74 % im Berichtsjahr. Bereits vor der Betriebseröffnung wird mit den Antragstellern von Gastgewerbe-Bewilligungen die Dokumentation zur Selbstkontrolle besprochen, was oft zu einem erfolgreichen Start und einer guten Umsetzung der Hygienemassnahmen beiträgt. In den Städten Bern und Biel führt jedoch ein häufiger Wechsel der Betriebsverantwortlichen zu einem erhöhten Aufwand für die Lebensmittelkontrolle. Anlässlich der Inspektionen wurden, wo immer möglich und sinnvoll, Proben von vorproduzierten Lebensmitteln erhoben (vgl. Beitrag über mikrobiologische Untersuchungen im Rahmen von Betriebshygienekontrollen). Die Analyse dieser Proben hat zum Ziel, allfällige versteckte Mängel beim Vorkochen, Abkühlen oder Lagern aufzudecken. Die Beanstandungsquote für Frittieröl stabilisierte sich auf dem Vorjahresniveau von 12 %. Die schriftliche Angabe des Produktionslandes für Fleisch wurde etwas besser um-



Abb. 23 In Verpflegungsbetrieben waren 88 % der geprüften Frittieröle von guter Qualität.



gesetzt als im Vorjahr. Der Jugendschutz betreffend Abgabe von alkoholischen Getränken wurde auch im Berichtsjahr wiederum sehr gut beachtet, hingegen ist die Einhaltung der Temperaturvorgaben mit einer Beanstandungsquote von 21 % immer noch ein häufiger Mangel. Personalrestaurants und Kantinen Die meisten Mängel waren auch hier in den Bereichen Selbstkontrolle, Tätigkeiten und Prozesse (Hygiene, Aufbewahrungstemperatur und Lagerung von Lebensmitteln) anzutreffen. Die Angabe des Produktionslandes von Fleisch hat sich aber verbessert. Als sehr gut bewertet wurden bei dieser Betriebskategorie die baulichen Voraussetzungen. Spitäler und Grossheime Die meisten Mängel waren im Bereich der Prozesse wie Lagerung und Kennzeichnung von selber hergestellten Lebensmitteln anzutreffen. Die Beanstandungsquote von 24 % wegen nicht eingehaltenen Kühltemperaturen ist für diese Betriebskategorie zwar immer noch hoch, konnte aber gegenüber dem Vorjahr um 10 % verbessert werden. In 7 % der Betriebe musste im Wert vermindertes Frittieröl beanstandet werden. Fehlende Angaben
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des Produktionslandes beim Fleisch waren eher selten, dagegen schien die Umsetzung der Landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung (LDV) mit 12 % Beanstandungen noch Mühe zu bereiten. Baulich waren diese Betriebe alle in gutem Zustand. Vereins- und Sportlokale Dank der Unterstützung des Kantonalen Laboratoriums konnten viele Lücken und Mängel in den Dokumentationen zur Selbstkontrolle behoben werden. Beanstandungen mussten vor allem im Bereich der Tätigkeiten und Prozesse (Lagertemperaturen, Lagerung und Kennzeichnung von Lebensmitteln) ausgesprochen werden. Grösstes Problem bereitete die Qualität des Frittieröls, welches in 25 % der Kontrollen beanstandet werden musste. Der bauliche Zustand in diesen Betrieben war mehrheitlich gut. Imbiss-Stände Diese Betriebskategorie weist nach wie vor erhebliche Mängel auf. 16 % dieser Anbieter von Speisen sind bei der Einstufung der Gesamtgefahrenermittlung mit «erheblich» bewertet worden. Die meisten Schwachstellen wurden in den Bereichen Tätigkeiten und Prozesse festgestellt. Bei den Aufbewahrungstemperaturen mussten 34 % und bei der Umsetzung der Landwirtschaftlichen Deklarationsverordnung (LDV) 30 % der Betriebe bemängelt werden. Trotzdem sind Verbesserungen ersichtlich. Bei der Qualität des Frittieröls betrug die Beanstandungsquote im Berichtsjahr noch 8 % gegenüber 27 % im Vorjahr und auch bei den Beanstandungen wegen fehlenden schriftlichen Angaben des Produktionslandes von Fleisch (12 % gegenüber 29 % im Vorjahr) war eine Verbesserung ersichtlich. Krippen, Mittagstische, Tagesheime Diese Institutionen setzen die lebensmittelgesetzlichen Vorgaben mehrheitlich gut um. Dadurch resultierten bei den unangemeldeten Inspektionen wenige Beanstandungen. Bei baulichen Mängeln ist es
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allerdings nicht immer einfach, dass die nötigen finanziellen Mittel für die Behebung zur Verfügung gestellt werden.



Primärproduktionsbetriebe Die in der Milchproduktion, Fleischmast oder im Pflanzenbau tätigen Landwirte unterstehen sowohl der Landwirtschaftsals auch der Lebensmittelgesetzgebung. Nach anfänglichen Schwierigkeiten kennen nun die Produzenten mehrheitlich die Anforderungen der 2007 revidierten Gesetzgebung. Der grösste Teil der im Berichtsjahr kontrollierten 2’250 Betriebe wies dementsprechend keine oder allenfalls eine kleine Gesamtgefahr auf. Die Aufzeichnungen waren in den meisten Fällen vorhanden und der Hygiene wurde die nötige Beachtung geschenkt, Probleme in diesem Bereich waren selten. Neben Schlafen im Stroh und der Gästebewirtung wird eine grosse Palette verarbeiteter Lebensmittel direkt ab Hof angeboten. Dies reicht von Backwaren, Fleisch- und Milchprodukten über Honig, Konfitüre und Eier bis hin zu Schnaps. Meist wiesen die Betriebe auch diesbezüglich keine oder nur wenige, unbedeutende Mängel auf. Zum Teil mussten aber fehlende oder nicht angepasste Selbstkontroll-Dokumentationen sowie ungenügend eingerichtete Handwaschgelegenheiten beanstandet werden. Milchliefersperren verhindern, dass hemmstoffhaltige oder anderweitig nicht verkehrsfähige Milch in den Verkehr gebracht wird. Im Berichtsjahr mussten 106 Betriebe mit einer solchen Sperre belegt werden, davon 94 Sperren wegen einem zu hohen Gehalt an Hemmstoffen und 12 Sperren wegen zu hohen Zell- oder Keimzahlen in der untersuchten Milch. Um die Sperren wieder aufzuheben, mussten die betroffenen Betriebe Massnahmen treffen, um die Milchhygiene und die Tiergesundheit nachhaltig zu verbessern und danach erneut die Milch untersuchen lassen. Die Milch dieser Betriebe wurde erst
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Abb. 24 Ein Lebensmittelkontrolleur überprüft die Temperatur in einem Milchtank.



nach gesetzeskonformen Ergebnissen wieder freigegeben. Bei Zellzahl- oder Keimzahlfällen wurde die Milch zudem erst nach erfolgter Nachinspektion freigegeben. Die Lebensmittelkontrolleure können in der Datenbank «Milch» alle untersuchten Milchproben einsehen. Häufen sich Beanstandungen, wird der Betrieb risikobasiert kontrolliert und es werden allfällige Massnahmen verfügt. Bei den Milchkühen muss z.B. anlässlich der Inspektion ein Schalm-Test durchgeführt werden. Ausserdem wird kontrolliert, ob die Tests wie vorgesehen durchgeführt und dokumentiert worden sind und auch die Rückverfolgbarkeit zum betroffenen Tier wird geprüft. Werden diese Anforderungen eingehalten und die Tiere gut gehalten (insbesondere auch bezüglich Fütterung), können tiefe Zellzahlen erwartet werden. Hauptgründe für Keimzahlsperren sind zu hohe Lagertemperaturen oder ungenügende Hygiene. Auch in diesem Bereich wurden risikobasierte Kontrollen durchge-



führt. Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft wird die Milch immer seltener zweimal täglich vom Bauern an den Verarbeiter geliefert. Die Milch wird länger gelagert, was zu einer Zunahme von Bakterien und in der Folge zu Keimzahlüberschreitungen führen kann. Sömmerungsbetriebe Im Berichtsjahr mussten in 62 % der 188 kontrollierten Sömmerungsbetriebe Beanstandungen ausgesprochen werden. Bei der Hälfte der beanstandeten Betriebe fehlten zwingend erforderliche schriftliche Dokumente. Wiederholt wurden auch bauliche Mängel festgestellt, da viele Betriebe alt sind. Dementsprechend mussten vor allem mangelhafte Kellerböden sowie Presstische und deren Rückwände, bei denen das Holz verfaulte, beanstandet werden. Erfreulicherweise musste jedoch kein Betrieb als mit einer erheblichen Gesamtgefahr bewertet werden. Bei den erhobenen Proben mussten gegenüber dem Vorjahr wieder vermehrt Beanstandungen ausgesprochen werden.
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Bei sechs Betrieben wurden in den Produkten Enterobacteriaceen und bei einem Betrieb koagulasepositive Staphylokokken gefunden. Ein Betrieb hatte seinem Ziegenkäse Kuhmilch beigemischt, ohne dies zu deklarieren.



In Weinbaubetrieben, welche im Kanton Bern AOC-Weine aus einem anderen Kanton vinifizieren, werden regelmässig Weine zu Handen der zuständigen kantonalen AOC-Kommissionen erhoben. Der Lebensmittelinspektor des Kantons Neuenburg wurde bei der Erhebung der entsprechenden Proben begleitet.



Weinhandelskontrolle Besondere Feststellungen Der Weinbau im Kanton Bern umfasst die Produktionsregionen Bielersee, Thunersee und «übriges Kantonsgebiet». Insgesamt 192 Bewirtschafter sind gemeldet, welche die Einkellerung in 88 Betrieben vornehmen. Diese Weinproduktionsbetriebe sind der Buch- und Kellerkontrolle unterstellt. In 16 Betrieben, welche über eine Bewilligung als Weinhandelsbetrieb verfügen, wird die Kellerkontrolle durch die Schweizer Weinhandelskontrolle (SWK) durchgeführt. In den Betrieben mit Selbsteinkellerung wird die Kellerkontrolle im Auftrag des kantonalen Laboratoriums durch die Interkantonale Zertifizierungsstelle (IZS/OIC) vorgenommen. Die Kontrollorganisationen sind verpflichtet, festgestellte Widerhandlungen gegen die Lebensmittel-Gesetzgebung dem Kantonalen Laboratorium zu melden. In den durch die SWK und die IZS/OIC kontrollierten Betrieben wurden nur einzelne kleine Mängel festgestellt. 75 Bewirtschafter, welche nur eine kleine Menge für den Eigenkonsum produzieren, sind nicht der Kellerkontrolle unterstellt. Im Frühjahr 2010 ist das neue Reglement über die kontrollierten Ursprungsbezeichnungen (KUBR) für die bernischen Weine in Kraft getreten. Die AOC-Kommission überprüfte im Berichtsjahr Weine gemäss AOC-Reglement und meldete dem Kantonalen Laboratorium Deklarations-Mängel auf der Etikette. Bei Kontrollen durch das Kantonale Laboratorium wurden mangelhaft gekennzeichnete Weine beanstandet. In einem Betrieb wurde wegen fehlender Rückverfolgbarkeit der eingekellerten Weine die Deklassierung zu Tafelwein verfügt.
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Betrugsfall mit Gammelware Anlässlich einer Inspektion wurde in der Stadt Bern ein grösserer Betrugsfall mit «Gammelware» aufgedeckt. Bei der Inspektion stellten die Kontrollorgane manipulierte Packungen von tiefgekühltem Fisch und tiefgekühlten Krustentieren fest. Auf den Verpackungen, die sich im Verkauf befanden, waren offensichtlich die Etiketten ausgetauscht worden. Im Kehricht fanden die Kontrolleure dann auch mehrere Etiketten mit überschrittener Haltbarkeitsfrist von Fisch und Krustentieren. Es stellte sich heraus, dass diese Etiketten den ausgetauschten Waren im Verkauf entsprachen. Die Kontrollorgane staunten nicht schlecht, waren diese Haltbarkeitsfristen doch bereits mehr als 10 Jahre überschritten. Die neu angebrachten Etiketten zeigten jedoch eine Haltbarkeitsfrist bis 10.12.2012. Im überfüllten Tiefkühllager wurden zudem noch grössere Mengen dieser «Gammelware» vorgefunden. Die Ware war unter einwandfreien Lebensmitteln gut versteckt und erst vor kurzem aus einem Lager in Basel nach Bern verschoben worden. Dieses nachgewiesene Vergehen gegen das Lebensmittelrecht wurde vom Betreiber noch während der Inspektion zugegeben. Der ganze Betrieb wurde umgehend geschlossen und eine von der Lebensmittelkontrolle überwachte Vernichtung dieser Ware angeordnet. Insgesamt mussten über 2 Tonnen Lebensmittel in der Kehrichtverbrennungsanlage vernichtet werden. Der Betriebsverantwortliche wurde in der Folge bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.
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Falscher Lebensmittelkontrolleur Anfang Dezember rief ein Wirt aus der Stadt Bern beim Lebensmittelinspektorat an. Er wirkte etwas unsicher und wollte vom zuständigen Inspektor wissen, ob unsere Lebensmittelkontrolleure ihre Vorgehensweisen auf einer Kontrolle in einem Gastrobetrieb grundsätzlich geändert hätten. Natürlich nicht, sagte der Inspektor. Unsere Leute bereiten sich auf jede einzelne Kontrolle gewissenhaft und gründlich vor und gehen dann während der Kontrolle nach einem Schema vor, um nichts zu übersehen oder auszulassen.



Gefahren erkannt und die zur Gewährleistung einer einwandfreien Trinkwasserqualität erforderlichen Massnahmen getroffen worden sind. Oberstes Ziel ist es, das Risiko einer gesundheitlichen Gefährdung durch verunreinigtes Trinkwasser zu minimieren. Es wurden insgesamt 109 Inspektionen in 96 Wasserversorgungen durchgeführt. Dabei wurden in 36 Wasserversorgungen insgesamt 45 Mängel beanstandet. Der Anteil an beanstandeten Versorgungen liegt mit 38 % im Bereich der Beanstandungsquote des Vorjahres (36 %).



Daraufhin erklärte der Wirt, dass vor ein paar Tagen ein Mann ins Restaurant gekommen sei und behauptet habe, er sei von der Lebensmittelkontrolle. Er habe sich in der Küche umgesehen, habe sämtliche Schubladen aufgerissen, in alle Kühlschränke geguckt und mit einer Taschenlampe zwischen und unter die Geräte geleuchtet. Nach einer Viertelstunde sei er wieder gegangen, ohne einen Kommentar abzugeben.



Bei 103 Inspektionen wurden die Gesamtgefahr und das Risiko nach einem gesamtschweizerisch einheitlichen Verfahren bewertet. Die Gesamtgefahr wird aus den Beanstandungen in den Bereichen Selbstkontrolle, Trinkwasserqualität, Prozesse/Tätigkeiten und räumlichbetriebliche Voraussetzungen ermittelt. Für die Risikobeurteilung wird zusätzlich die Bedeutung einer Versorgung über die Menge des abgegebenen Trinkwassers oder die Bezügerzahl erfasst. Auf Grund von Gesamtgefahr und Bedeutung erfolgt die Einteilung in eine der 3 Risikostufen tief, mittel oder hoch. Diese Klassierung



Abb. 25 Technischer Inspektor bei der Überprüfung einer UVDesinfektionsanlage.
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Das sei niemand von uns gewesen, erklärte der Inspektor, und empfahl dem Wirt, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Und künftig soll er doch zu seiner eigenen Sicherheit von jeder Person einen Ausweis verlangen, bevor er ihr Zutritt in die Küche gewähre.



Trink- und Badewasserkontrollen Inspektionen von Trinkwasserversorgungen Anzahl inspizierte Versorgungen: 96 Anzahl Beanstandungen: 36 Wichtigste Beanstandungsgründe: unvollständige Selbstkontrolle, bauliche Mängel Die öffentlichen Trinkwasserversorgungen werden risikobasiert alle 2 bis 4 Jahre inspiziert. Bei den Inspektionen werden die Selbstkontrolle und die Anlagen kontrolliert und beurteilt, ob alle wesentlichen
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Tab. 4 Gesamtgefahr und Risiko der inspizierten öffentlichen Versorgungen und Genossenschaften.



Versorgungen



bewertet



Versorgungen mit Gesamtgefahr unbedeutend



Öffentliche Private Kleinversorgungen



94 9



93 % 78 %



total 2012



103



total 2011



125



total 2010



188



klein erheblich



tief



mittel



hoch



7% 11 %



0 11 %



0 0



89 % 100 %



11 % 0



0 0



91 %



8%



1%



0



90 %



10 %



0



70 %



24 %



5%



0



96 %



4%



0



71 %



24 %



5%



0



96 %



4%



0



dient als Hilfsmittel für die Festlegung der risikobasierten Inspektionsintervalle. Die Ergebnisse für die im Berichtsjahr bewerteten Inspektionen sind in Tabelle 4 zusammengestellt. Die Einteilung in eine Risikoklasse wird stark von der Wasserproduktion/Bezügerzahl bestimmt. Mit mehr als 25‘000 Bezügern resultiert auch bei einwandfreien Inspektionsergebnissen und einer Gesamtgefahr «unbedeutend» die Risikostufe «mittel». In dieser Risikostufe ist deshalb der Anteil an öffentlichen Versorgungen am grössten, obschon sie bei der Gefahrenbewertung am besten abschneiden. Vollzug der Badewasserkontrolle Die Badewasserkontrolle ist in der kantonalen Verordnung über die Schwimmbäder geregelt, welche in Artikel 4 die revidierte SIA-Norm 385/9 von 2011 als massgebend bezeichnet. Der amtlichen Kontrolle unterstehen 195 öffentlich zugängliche Beckenbäder, sowie Bäder in Spitälern, Schulen und Heimen. Die 84 Freibäder und 111 Hallenbäder werden risikobasiert alle ein bis drei Jahre inspiziert. Dabei werden die Selbstkontrolle und Chemikalienlagerung überprüft, pHWert, Desinfektionsmittel-Gehalt und Harnstoff direkt am Becken gemessen und Proben für mikrobiologische Laboruntersuchungen erhoben. Auf Grund der gesamten Ergebnisse der Inspektion und der Untersuchungen wird beurteilt, ob die Prozesse der Badewasseraufbereitung so beherrscht werden, dass für die Badenden eine gesundheitliche Gefährdung ausgeschlossen werden kann.
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Kontrolle der Freibäder Anzahl untersuchte Proben: 142 Anzahl Beanstandungen: 13 Wichtigste Beanstandungsgründe: zu hoher Gehalt an freiem Chlor, mikrobiologische Qualität Dank schönem Badewetter während den Sommerferien und einer längeren Hitzeperiode im August registrierten die meisten Freibäder mehr Badegäste als im Vorjahr und die Besucherzahlen lagen über dem langjährigen Durchschnitt. Insgesamt wurden 41 der 84 kontrollpflichtigen Freibäder inspiziert. Bei 16 (39 %) der kontrollierten Bäder wurde die Selbstkontrolle bemängelt. Die hohe Beanstandungsquote war hauptsächlich auf das Fehlen von mikrobiologischen Laboruntersuchungen zurückzuführen. Vereinzelt wurden mangelhaft funktionierende Mess- und Regelanlagen für pH-Wert und Chlorgehalt angetroffen. Zudem waren drei Bäder noch nicht im Besitz der erforderlichen Fachbewilligung für die Desinfektion von Badewasser. 9 (13 %) der 72 vor Ort untersuchten Proben entsprachen bezüglich des Chlorgehalts nicht den Anforderungen. In 36 Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken wurde auch der Harnstoffgehalt gemessen, dabei wurde der Toleranzwert von neu maximal 3 mg/l in zwei Becken überschritten. Als Massnahme wurde die Erhöhung der täglichen Frischwassermenge verlangt. Von den 70 mikrobiologisch untersuchten Proben wurden 4 Proben (6 %), alle aus Kinderplanschbecken, wegen der Anwesenheit von Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa beanstandet. Diese
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Ergebnisse waren auf ungenügende Desinfektionsmittel-Gehalte zurückzuführen. Als Massnahme mussten die Kinderplanschbecken entleert, gereinigt und zusätzlich mit Selbstkontrollproben überprüft werden.



Kontrolle der Hallenbäder Anzahl untersuchte Proben: 105 Anzahl Beanstandungen: 8 Wichtigster Beanstandungsgrund: zu hoher Gehalt an freiem oder gebundenem Chlor In 41 der 111 kontrollpflichtigen Hallenbäder wurden Inspektionen durchgeführt. Dabei mussten in 16 Bädern (39 %) Mängel bei der Selbstkontrolle beanstandet werden. Die hohe Beanstandungsquote ist vor allem den fehlenden Laboruntersuchungen zuzuschreiben, welche im Rahmen der Selbstkontrolle durchzuführen sind. 6 (11 %) der 53 vor Ort auf pH-Wert und Desinfektionsmittel-Gehalt untersuchten Proben entsprachen nicht den Anforderungen (freies und gebundenes Chlor). In 47 Becken wurde zusätzlich der Harnstoffgehalt gemessen, wobei erfreulicherweise der Richtwert von maximal 1 mg/l in keiner Probe überschritten wurde. Von den 52 mikrobiologisch untersuchten Proben mussten 2 (4 %) Proben wegen erhöhten Keimzahlen oder Pseudomonas aeruginosa beanstandet werden. Ursache der schlechten Badewasserqualität waren ungenügende Desinfektionsmittel-Gehalte im Beckenwasser. Als Massnahme wurde jeweils eine Sicherheits-Desinfektion mit anschliessender Filter-Rückspülung verlangt. Die Wirkung der Massnahme musste mit einer mikrobiologischen Untersuchung in einem Privatlabor überprüft werden. Drei Bäder waren noch nicht im Besitz der erforderlichen Fachbewilligung für die Desinfektion von Badewasser. Zudem musste in 8 Bädern auf Mängel bei der



Lagerung oder im Umgang mit den Chemikalien hingewiesen werden. Trihalogenmethane in Badewasser Anzahl untersuchte Proben: 30 Anzahl Beanstandungen: 5 Wichtigster Beanstandungsgrund: Chloroform In Hallen- und Freibädern wird ausschliesslich Chlor als Desinfektionsmittel eingesetzt. Durch die Reaktion von Chlor mit organischen, durch Badegäste eingebrachten Substanzen können Chloroform und andere, auch Brom haltige Trihalogenmethane (THM) entstehen. Die neue SIA-Norm 385/9 aus dem Jahre 2011 sieht für THM im Beckenwasser einen Toleranzwert von 20 µg/l (als Chloroform berechnet) vor. Im Rahmen eines Abklärungsprogrammes wurden insgesamt 30 Proben aus 28 Hallenbädern mit unterschiedlichen Wasseraufbereitungsanlagen auf THM untersucht. In 25 (89 %) Bädern lagen die gefundenen Gehalte unter dem Toleranzwert von 20 µg/l, in einem Bad mit 23 µg/l knapp über dem Toleranzwert. Diese Resultate stimmen mit früheren Untersuchungen gut überein. Hingegen wurde in zwei kleinen Therapiebädern mit Gehalten von 80 und 236 µg/l THM der Toleranzwert massiv überschritten. Als Massnahme wurde in beiden Bädern eine Sanierung der Filteranlage angeordnet (Wechsel der Aktivkohle und Umbau des Drucksandfilters zu einem Mehrschichtfilter mit Hydroanthrazit). Nach der Filtersanierung wurden in beiden Bädern Nachkontrollen durchgeführt. Mit Gehalten von 28 und 39 µg/l THM lagen die Gehalte zwar immer noch über dem Toleranzwert, mit der Filtersanierung konnte jedoch der THM-Gehalt im Badewasser deutlich gesenkt werden. Als zusätzliche Massnahme werden beide Becken mehrmals pro Jahr komplett abgelassen und mit Frischwasser neu befüllt.



Kantonales Laboratorium Bern I Jahresbericht 2012



71



Kontrolle



Chlorat in Badewasser Anzahl untersuchte Proben: 17 Anzahl Beanstandungen: 14 Beanstandungsgrund: Chlorat Chlorat ist ein anorganisches Desinfektions-Nebenprodukt, welches bei der Wasserdesinfektion, v.a. mit der unstabilen Natriumhypochlorit-Lösung («Javelwasser»), entsteht. Die Chlorat-Bildung im Javelwasser wird durch steigende Lagerdauer und Lagertemperatur stark begünstigt. Gleichzeitig nimmt die Konzentration an freiem Chlor ab. Chlorat lässt sich mit der üblichen Aufbereitungstechnik nicht entfernen und es besteht die Gefahr einer Anreicherung im Badewasser. Gesundheitlich ist Chlorat problematisch, da es Gewebeschäden durch SauerstoffUnterversorgung sowie Nierenversagen verursachen kann. Mit Inkrafttreten der neuen SIA-Norm 385/9 gilt für Chlorat im Beckenwasser ein Toleranzwert von 10 mg/l. Im Rahmen einer Kampagne wurde die Chlorat-Konzentration im Badewasser von 17 Hallenbädern untersucht. Bei 14 der 17 untersuchten Proben lagen die Chlorat-Gehalte über dem Toleranzwert von 10 mg/l. Einzig in drei Hallenbädern mit Calciumhypochlorit als Desinfektionsmittel konnte der Toleranzwert von 10 mg/l problemlos eingehalten werden. Als Massnahme wurde bei Bädern mit einem Chlorat-Gehalt von über 50 mg/l ein vollständiger Wasserwechsel angeordnet. Zusätzlich wurde bei Lagertanks mit einem Lagervolumen von 1’000 Liter Javelwasser vor der nächsten Befüllung eine Tankreinigung verlangt.
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Vollzug Chemikalien-, Umweltschutz- und Strahlenschutzgesetzgebung Steigende Nachfrage nach Asbestanalysen von Baumaterialien Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 688 Baumaterialproben darauf geprüft, ob sie Asbest enthalten. Die Proben wurden von Bauunternehmungen, Architektur- und Planungsfirmen, Bodenlegern, Bauschreinereien sowie von Privatpersonen eingesandt. Von den 688 untersuchten Materialproben enthielten 211 Proben (31 %) Asbest. Den grössten Probenanteil machten Boden- und Wandbeläge aus. Darin sind nebst den schichtweise aufgebauten Kunststoffbelägen auch Einschichtbeläge und Hartkunststoffplatten enthalten. Am zweithäufigsten wurden Fliesenkleber (Klebemörtel für Keramikfliesen) analysiert. Die restlichen Proben verteilten sich auf den übrigen Baumaterialbereich. Rund ein Drittel der Proben enthielt Asbest. Die Zunahme der Probenzahl von 350 Proben im Jahr 2010 auf 688 Proben im Jahr 2012 dürfte auf die zunehmende Sensibilisierung der Bauherrschaften zurückzuführen sein. Die in der Bauarbeitenverordnung zwingend vorgeschriebene Pflicht, Baumaterialien vor Beginn der Arbeiten auf schädliche Stoffe zu untersuchen, dürfte diese Sensibilisierung gefördert haben. Cadmium und Uran in Phosphatdünger - eine Gefährdung für Boden und Trinkwasser? Der Düngerhandel im Kanton Bern ist heute von grosser Bedeutung. Mehr als drei Viertel der gehandelten Menge in der Schweiz werden durch Firmen im Kanton Bern umgesetzt. Wesentliche Bestandteile der sog. Phosphor-Dünger sind Phosphate, die den Düngern in unterschiedlichen Konzentrationen zugesetzt werden. Phosphat wird heute vornehmlich aus Mineralen wie Apatit in der Westsahara, Jordanien, den USA, Russland, Südafrika und China gewonnen. Je nach Ort und Art der Entstehung des Vorkom-



Anwendungsbereich (Anzahl Proben)



davon Asbest nachweisbar



Boden- und Wandbeläge (255)



80



Fliesenkleber (Mörtel) (135)



15



Faserzementplatten (Eternit) (57)



46



Fensterkitte (56)



16



Isolationsmaterialien (43)



3



Deckenplatten (35)



5



Einbau-, Isolations-, Brandschutzplatten (30)



16



Auskleidung von Elektro-/Sicherungskästen (22)



19



Filterrückstände, Stäube (14)



5



Diverses (Putze, Beton...) (14)



2



Dichtungen (10)



3



Fugenkitte (10)



0



Brandabschottungen (7) total: 688 Proben



Tab. 5 Die Materialproben stammten aus folgenden Anwendungsbereichen.



1 211



mens (magmatisch oder sedimentär) sind diese Phosphate mehr oder weniger mit Schwermetallen (u.a. Uran und Cadmium) belastet. Daher hat das Kantonale Laboratorium in einer gemeinsamen Kampagne mit dem Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Berichtsjahr bei 6 Düngerherstellern im Kanton Bern 26 DüngerProben erhoben. In den Proben wurden unter anderem die Gehalte von Cadmium und Uran gemessen. Um zu verhindern, dass sich toxisches Cadmium übermässig in Schweizer Böden anreichert, ist für Cadmium in Phosphat-Dünger ein gesetzlicher Grenzwert festgelegt worden. Dieser liegt bei 50 mg Cadmium pro kg elementarem PhosphorAnteil (mg/kg P). Cadmium-Gehalte über dem Grenzwert wurden in 5 Proben gemessen. Der höchste Wert lag mit 200 mg/kg P viermal über dem Grenzwert. Von den Herstellern und Importeuren wurden Massnahmen zur besseren Qualitätssicherung verlangt, um in Zukunft die Einhaltung des Grenzwerts sicherzustellen. Für Uran im Dünger gibt es zurzeit weder in der Schweiz noch in der EU einen gesetzlichen Grenzwert. Das Umweltbundesamt in Deutschland schlägt jedoch
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einen Grenzwert von 50 mg/kg P 2 O 5 (Diphosphorpentoxid) vor, was einem Grenzwert von 115 mg/kg P entsprechen würde. In 9 von 10 auch auf Uran untersuchten Phosphat-Düngern wurde dieser Wert deutlich überschritten, in einer Probe wurden sogar mehr als 1’100 mg/kg P gemessen. In der Schweiz wurden im vergangenen Jahr 11‘000 Tonnen Phosphat als Düngerbestandteil (4.5 % der gesamten Düngermenge) ausgebracht. Damit gelangen jährlich zwischen 2 bis 5 Tonnen toxisches, radioaktives Uran in den Boden. Das Kantonale Laboratorium führt daher bereits seit dem Vorjahr ein MonitoringProgramm durch, bei dem in Trinkwasser nebst anderen Schwermetallen auch der Gehalt an Uran untersucht wird (vgl. Abschnitt «Mengen- und Spurenelemente in Trinkwasser»). Ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Ausbringen von Uran-haltigen Düngern und den UranGehalten in bestimmten TrinkwasserFassungen konnte jedoch bisher nicht bestätigt werden.
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Umweltsicherheit Die Informationsschrift über den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD) in der Schweiz ist das Organ des Beauftragten des Bundesrates für den KSD und erscheint zweimal jährlich in einer Auflage von 2’000 Print-Exemplaren und kann zusätzlich als pdf-Datei aus dem Internet heruntergeladen werden. Die Abteilung Umweltsicherheit konnte dort rechtzeitig vor der 5. Nationalen ABC-Schutz-Konferenz vom 25./26. September 2012 ihren Beitrag «ABC-Dekontamination von Personen im Kanton Bern» in deutscher und französischer Sprache publizieren. In der Zeitschrift «Bevölkerungsschutz», einer Plattform des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, wurde der Artikel «Asbestsicher aufräumen» zum Thema Ausbildung / Gesundheitsschutz publiziert. Die Zeitschrift erscheint auf Deutsch (Auflage 8’500 Ex.), Französisch (3’500 Ex.) und Italienisch (1’000 Ex.). Die Fachzeitschrift «Sicherheit Sécurité Sicurezza» erscheint in einer Auflage von 4’500 Exemplaren. Sie richtet sich an sicherheitsverantwortliche Kadermitarbeitende und Entscheidungsträger aus Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen aller Branchen. Sie gilt als die renommierteste schweizerische Fachzeitschrift für Sicherheit und Risikomanagement in Unternehmen. Der Beitrag «Kontrollen helfen Publikum und Handel» konnte in der Ausgabe 2012_2 publiziert werden. Die Originalpublikationen sind auf der Homepage des Kantonalen Laboratoriums unter www.be.ch/usi verfügbar.
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Übersicht über die Untersuchungstätigkeit Der Lebensmittelgesetzgebung unterstellte Produkte In der folgenden Übersicht sind die Proben nach Herkunft geordnet. Probenkategorie



untersuchte Proben



beanstandete Proben



52



9



6’999



856



1. Zollproben 2. Amtlich erhobene und lebensmittelrechtlich beurteilte Proben 3. Amtlich erhobene, vom KL untersuchte, jedoch nicht vom KL lebensmittelrechtlich beurteilte Proben 4. Andere Proben (von Wasserversorgungen, Firmen etc.) total



292



nicht beurteilt



1’892



nicht beurteilt



9’235



865



Untersuchte Proben, nach Warengattungen geordnet Die nachfolgende Zusammenstellung enthält nur die oben unter den Kategorien 1 und 2 aufgeführten Produkte. Die Probenerhebung für die Untersuchungen erfolgte risikobasiert. Aus diesem Grund lässt die Zusammenstellung keine Rückschlüsse auf die durchschnittliche Qualität der im Markt erhältlichen Lebensmittel zu. Zeichenerklärung A = Kennzeichnung



D = Inhalts- und Fremdstoffe



B = Zusammensetzung



E = Physikalische Eigenschaften



Bea = beanstandete Proben



F = Andere Beanstandungsgründe



C = Mikrobiologische Beschaffenheit



U = untersuchte Proben W = Warencode



W



Warengattung



U



Bea



A



B



C



D



E



F



11



0



-



-



-



-



-



-



Eingedickte Milch, Trockenmilch



-



-



-



-



-



-



-



-



021



Sauermilch, Sauermilchprodukte



1



0



-



-



-



-



-



-



022



Buttermilch, saure Buttermilch, 1



1



-



-



1



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Milch 011



Milcharten Milchprodukte



012



Buttermilchpulver 023



Molke, Milchserum, Molkepulver, Milchproteine



024



Milchgetränke, -



-



-



-



-



-



-



-



025



Milchprodukte-Zubereitungen Rahm, Rahmprodukte



82



10



-



-



10



-



-



-



031



Käse



91



4



-



2



2



-



-



-



032



Käseerzeugnisse



2



0



-



-



-



-



-



-



033



Produkte mit Käsezugabe, Ziger, Mascarpone



3



0



-



-



-



-



-



-



041



Butterarten



5



1



-



-



1



-



-



-



042



Butterzubereitungen



1



0



-



-



-



-



-



-



043



Butterfraktionen



-



-



-



-



-



-



-



-



045



Milchstreichfette



-



-



-



-



-



-



-



-
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U



Bea



A



B



C



D



E



F



-



-



-



-



-



-



-



-



Milch und Milchprodukte anderer Säugetierarten 013



Milch anderer Säugetierarten, Mischungen



-



-



-



-



-



-



-



034



Käse aus Milch nicht von der Kuh stammend



39



11



3



4



5



-



-



-



044



Butter aus Milch oder Rahm anderer Tierarten



-



-



-



-



-



-



-



-



051



Speiseöle



052



Speisefette



053



Ölsaaten



Speiseöle, Speisefette -



-



-



-



-



-



-



-



1’460



168



-



-



-



168



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Margarine, Minarine 061



Margarine



-



-



-



-



-



-



-



-



062



Minarine, Halbfettmargarine



-



-



-



-



-



-



-



-



063



Streichfett



-



-



-



-



-



-



-



-



Mayonnaise, Salatsauce 071



Mayonnaise, Salatmayonnaise



2



0



-



-



-



-



-



-



072



Salatsauce



-



-



-



-



-



-



-



-



21



0



-



-



-



-



-



-



31



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



40



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Fleisch 0811 Fleisch von domestizierten Tieren der Familien der Bovidae, Cervidae, Camelidae, Suidae und Equidae 0812 Fleisch von Hausgeflügel 0813 Fleisch von Hauskaninchen 0814 Fleisch von Wild 0816 Fleisch von Zuchtreptilien Fleischzubereitungen zum Gekochtessen 0811 Fleisch von domestizierten Tieren der Familien der Bovidae, Cervidae, Camelidae, Suidae -



-



-



-



-



-



-



0812 Fleisch von Hausgeflügel



und Equidae



-



-



-



-



-



-



-



-



0821 Hackfleischwaren



4



0



-



-



-



-



-



-



0822 Bratwurst roh



1



0



-



-



-



-



-



-



Fleischerzeugnisse zum Gekochtessen 0825 Rohwurstwaren



-



-



-



-



-



-



-



-



0827 Kochwurstwaren



-



-



-



-



-



-



-



-



Fleischerzeugnisse zum Rohessen 0823 Rohpökelwaren



18



1



-



-



-



1



-



-



0825 Rohwurstwaren



28



1



-



-



-



1



-



-



Fleischerzeugnisse gekocht



86



0824 Kochpökelwaren



17



10



-



-



10



-



-



-



0826 Brühwurstwaren



162



41



1



9



34



-



-



-



0827 Kochwurstwaren



6



2



-



-



2



-



-



-
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A



B



C



D



E



F



166



66



4



1



63



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



36



0



-



-



-



-



-



-



59



9



5



-



4



-



-



-



0818 Fleisch von Krebstieren



-



-



-



-



-



-



-



-



0819 Fleisch von Weichtieren



-



-



-



-



-



-



-



-



081A Fleisch von Stachelhäutern



-



-



-



-



-



-



-



-



0828 Fischerzeugnisse



-



-



-



-



-



-



-



-



0829 Krebs- oder Weichtiererzeugnisse



-



-



-



-



-



-



-



-



0815 Fleisch von Fröschen



-



-



-



-



-



-



-



-



0819 Fleisch von Weichtieren



-



-



-



-



-



-



-



-



082Z Fleischerzeugnisse, übrige Fleischprodukte 095



Speisegelatine Lebende Muscheln, lebende Stachelhäuter, lebende Manteltiere und lebende Meeresschnecken



08191 Muschelarten Fischereierzeugnisse 0817 Fleisch von Fischen



Schnecken und Froschschenkel



Fleischextrakt, Würze, Bouillon, Fleischbouillon und -consommée, Fischbouillon, Sulze, Suppen, Sauce 091



Fleischextrakt



-



-



-



-



-



-



-



-



092



Fleischbouillon



-



-



-



-



-



-



-



-



093



Fleischconsommée



-



-



-



-



-



-



-



-



094



Sulze



4



1



-



-



1



-



-



-



101



Würze



36



3



2



1



-



-



-



-



102



Sojasauce



-



-



-



-



-



-



-



-



103



Bouillon



-



-



-



-



-



-



-



-



69



9



2



1



7



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



314



56



1



-



54



1



-



-



104



Suppe, Sauce



106



Bratensauce



111



Getreide



112



Hülsenfrüchte zur Herstellung von



Getreide, Hülsenfrüchte, Müllereiprodukte



Müllereiprodukten



1



0



-



-



-



-



-



113



Müllereiprodukte



25



2



1



-



-



1



-



-



114



Stärkearten



-



-



-



-



-



-



-



-



115



Malzprodukte



-



-



-



-



-



-



-



-



Brot, Back- und Dauerbackwaren 121



Brotarten



31



0



-



-



-



-



-



-



122



Back- und Dauerbackwaren



75



4



-



-



4



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Hefe 105



Hefeextrakt
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131



Presshefe



-



-



-



-



-



-



-



-



132



Trockenbackhefe



-



-



-



-



-



-



-



-



133



Instanttrockenhefe



-



-



-



-



-



-



-



-



134



Flüssighefe



-



-



-



-



-



-



-



-



27



2



-



-



2



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



597



164



-



-



164



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Pudding, Creme 141



Pudding und Creme, genussfertig



142



Pudding- und Cremepulver Teigwaren



151



Teigwaren



152



Eierteigwaren



153



Milchteigwaren



-



-



-



-



-



-



-



-



15Z



Teigwaren, übrige



-



-



-



-



-



-



-



-



161



Hühnereier, ganz



42



1



-



-



-



1



-



-



162



Eier nicht von Hühnern stammend



2



2



-



-



-



2



-



-



163



Eiprodukte



-



-



-



-



-



-



-



-



171



Speisesalzersatz



-



-



-



-



-



-



-



-



Gewichts-kontrollierende Ernährung



5



5



-



5



-



-



-



-



174



Säuglingsanfangs- und Folgenahrung



-



-



-



-



-



-



-



-



175



Sonstige Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder



2



0



-



-



-



-



-



-



Nahrungsmittel für Personen mit



2



0



-



-



-



-



-



-



30



1



1



1



-



-



-



-



Eier und verarbeitete Eier



Speziallebensmittel 173



177



Lebensmittel für eine



erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf 17E



Energieverminderte und enegiearme Lebensmittel Obst, Gemüse



181



Obst



159



8



1



2



-



6



-



-



182



Gemüse



854



183



1



-



171



11



-



-



183



Obst- und Gemüsekonserven



3



1



1



1



-



-



-



1



184



Tofu, Sojadrink, Tempeh und andere -



-



-



-



-



-



-



-



Produkte aus Pflanzenproteinen Speisepilze 191



Speisepilze, wild gewachsen



-



-



-



-



-



-



-



-



192



Speisepilze, kultiviert



-



-



-



-



-



-



-



-



201



Honigarten



49



3



-



-



-



3



-



-



203



Gelée royale



-



-



-



-



-



-



-



-



204



Blütenpollen



-



-



-



-



-



-



-



-



Honig, Gelée royale und Blütenpollen



88
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202



Melasse



-



-



-



-



-



-



-



-



211



Zucker



-



-



-



-



-



-



-



-



212



Zuckerarten



-



-



-



-



-



-



-



-



213



Zuckerzubereitungen



-



-



-



-



-



-



-



-



Zucker, Zuckerarten



Konditorei- und Zuckerwaren 221



Marzipan



12



0



-



-



-



-



-



-



222



Persipan



1



0



-



-



-



-



-



-



223



Trüffel und Trüffelmassen



-



-



-



-



-



-



-



224



Bonbons, Schleckwaren



17



3



3



-



-



-



-



-



225



Meringue-Schalen



-



-



-



-



-



-



-



-



226



Kaugummi



-



-



-



-



-



-



-



-



22Z



Konditorei- und Zuckerwaren, übrige



-



-



-



-



-



-



-



-



231



Speiseeisarten



21



3



-



-



3



-



-



-



232



Zubereitungen zur Herstellung von Speiseeis



-



-



-



-



-



-



-



-



241



Fruchtsaftarten



38



0



-



-



-



-



-



-



242



Fruchtnektararten



2



0



-



-



-



-



-



-



Speiseeis



Fruchtsaft, Fruchtnektar



Fruchtsirup, Sirup mit Aromen, Tafelgetränk, Limonade, Pulver und Konzentrat zur Herstellung alkoholfreier Getränke 251



Fruchtsirup, Sirup mit Aromen



-



-



-



-



-



-



-



-



252



Tafelgetränk mit Fruchtsaftarten



-



-



-



-



-



-



-



-



33



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



253



Limonade



254



Tafelgetränk mit Milch, Molke, Milchserum oder anderen Milchprodukten



255



Pulver und Konzentrat zur Herstellung von alkoholfreien Getränken



26



Gemüsesaft



261



Gemüsesaft, rein



-



-



-



-



-



-



-



-



262



Gemüsesaft aus mehreren Gemüsen



-



-



-



-



-



-



-



-



Konfitüre, Gelee, Marmelade, Maronencreme, Brotaufstrich 271



Konfitürenarten



-



-



-



-



-



-



-



-



272



Geleearten



-



-



-



-



-



-



-



-



273



Marmelade



-



-



-



-



-



-



-



-



274



Gelee-Marmelade



-



-



-



-



-



-



-



-



275



Maronencreme



-



-



-



-



-



-



-



-



276



Brotaufstrich



6



1



1



-



-



-



-



-



277



Bäckereimarmelade



-



-



-



-



-



-



-



-
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Trinkwasser, Eis, Mineralwasser, kohlensaures Wasser 281



Trinkwasser a) chemisch



773



4



-



-



-



4



-



-



b) bakteriologisch



853



22



-



-



22



-



-



-



282



Eis, Wasserdampf



1



1



-



-



1



-



-



-



283



Natürliches Mineralwasser



-



-



-



-



-



-



-



-



284



Künstliches Mineralwasser



-



-



-



-



-



-



-



-



285



Kohlensaures Wasser



-



-



-



-



-



-



-



-



286



Pulver zur mineralischen Anreicherung



-



-



-



-



-



-



-



-



von Trinkwasser



-



-



-



-



-



-



-



-



Quellwasser



-



-



-



-



-



-



-



-



287



Alkoholfreier Wermut, Bitter, Obstwein, alkoholfreies Bier 291



Alkoholfreier Wermut



-



-



-



-



-



-



-



-



292



Verdünnter alkoholfreier Wermut



-



-



-



-



-



-



-



-



293



Alkoholfreier Bitter



-



-



-



-



-



-



-



-



294



Verdünnter alkoholfreier Bitter



-



-



-



-



-



-



-



-



295



Alkoholfreie Obstweine



-



-



-



-



-



-



-



-



296



Alkoholfreies Bier



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel 301



Rohkaffee



-



-



-



-



-



-



-



302



Röstkaffee



42



0



-



-



-



-



-



-



303



Behandelter Kaffee



2



0



-



-



-



-



-



-



304



Kaffee-Extrakte



1



0



-



-



-



-



-



-



305



Kaffee-Ersatzmittel, Kaffee-Zusätze



-



-



-



-



-



-



-



-



306



Zichorien-Extrakte



-



-



-



-



-



-



-



-



307



Extrakte aus anderen Kaffee-Ersatzmitteln



3



0



-



-



-



-



-



-



30A



Entcoffeinierter Kaffee



-



-



-



-



-



-



-



-



311



Teearten



33



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Tee, Mate, Kräuter- und Früchtetee



Guarana 321



Guarana Instant- und Fertiggetränke auf Basis von Zutaten wie Kaffee, Kaffee-Ersatzmitteln, Tee, Kräutern, Früchten oder Guarana



331



Instant- und Fertiggetränkearten Kakao, Schokoladen, andere Kakaoerzeugnisse



341
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Kakaoerzeugnisse
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U
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A



B



C



D



E



F



351



Gewürze



37



4



1



-



-



3



-



-



352 353



Spezialsalzarten



-



-



-



-



-



-



-



-



Senf



-



-



-



-



-



-



-



-



Gewürze, Speisesalz, Senf



Wein, teilweise vergorener Traubenmost, Sauser, teilweise vergorener Traubensaft und weinhaltige Getränke 361



Traubenmost



-



-



-



-



-



-



-



-



362



Wein



-



-



-



-



-



-



-



-



363



Sauser



-



-



-



-



-



-



-



-



364



Traubensaft und Traubenmost im Gärstadium pasteurisiert



-



-



-



-



-



-



-



-



365



Getränke aus Wein



-



-



-



-



-



-



-



-



Obst- und Fruchtwein, Kernobstsaft im Gärstadium, Getränke aus Obst- oder Fruchtwein 371



Obstwein



-



-



-



-



-



-



-



-



372



Obstwein, verdünnt



-



-



-



-



-



-



-



-



373



Kernobstsaft im Gärstadium



-



-



-



-



-



-



-



-



374



Fruchtwein



-



-



-



-



-



-



-



-



375



Getränke aus Obst- oder Fruchtwein



-



-



-



-



-



-



-



-



376



Honigwein



-



-



-



-



-



-



-



-



381



Lagerbier



-



-



-



-



-



-



-



-



382



Spezialbier



-



-



-



-



-



-



-



-



383



Starkbier



-



-



-



-



-



-



-



-



384



Leichtbier



-



-



-



-



-



-



-



-



385



Bier, kohlenhydratarm



-



-



-



-



-



-



-



-



Bier



Spirituosen, verdünnte alkoholhaltige Getränke auf Basis von Spirituosen 391



Ethylalkohol landwirtschaftl. Ursprungs



-



-



-



-



-



-



-



-



392



Spirituosenarten



13



3



3



-



-



2



-



-



393



Likörarten



46



9



5



-



-



4



-



-



394



Aperitifarten



8



0



-



-



-



-



-



-



39Z



Alkoholhaltige Getränke, übrige



-



401



Absinth



402



Absinthnachahmungen



411



-



-



-



-



-



-



-



10



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Gärungsessigarten



-



-



-



-



-



-



-



-



412



Gärungsessigmischungen



-



-



-



-



-



-



-



-



413



Aceto Balsamico



-



-



-



-



-



-



-



-



414



Kräuteressig



-



-



-



-



-



-



-



-



415



Gewürzessig



-



-



-



-



-



-



-



-



416



Essigsäurearten zu Speisezwecken



-



-



-



-



-



-



-



-



Gärungsessig, Essigsäure zu Speisezwecken
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U



Bea



A



B



C



D



E



F



-



-



-



-



-



-



-



-



Lebensmittel, vorgefertigt 511



Lebensmittel, garfertig



512



Instantspeisen



-



-



-



-



-



-



-



-



513



Kurzkochspeisen



-



-



-



-



-



-



-



-



514



Speisen, nur aufgewärmt genussfertig



42



8



-



-



8



-



-



-



515



Speisen, genussfertig zubereitet



222



26



-



-



26



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Verarbeitungshilfsstoffe zur Lebensmittelherstellung 521



Verarbeitungshilfsstoffe zur Lebensmittelherstellung Zusatzstoffe und Zusatzstoffpräparate für Lebensmittel



531



Zusatzstoffe



-



-



-



-



-



-



-



-



532



Zusatzstoffpräparate



-



-



-



-



-



-



-



-



Bedarfsgegenstände und Hilfsstoffe zur Herstellung von Bedarfsgegenständen 561



Bedarfsgegenstände aus Metall oder



562



Bedarfsgegenstände aus Kunststoff



Metall-Legierungen



-



-



-



-



-



-



-



-



15



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



563



Bedarfsgegenstände aus Zellglasfolien



564



Bedarfsgegenstände aus Keramik, Glas, Email und ähnlichen Materialien



-



-



-



-



-



-



-



-



565



Bedarfsgegenstände aus Papier und Karton



-



-



-



-



-



-



-



-



566



Bedarfsgegenstände aus Textilien -



-



-



-



-



-



-



-



567



Hilfsstoffe zur Herstellung von -



-



-



-



-



-



-



-



56Z



Aktive und intelligente Materialien -



-



-



-



-



-



-



-



für die Lebensmittelherstellung Bedarfsgegenständen und Gegenstände Kosmetische Mittel



92



571



Hautpflegemittel



-



-



-



-



-



-



-



-



572



Hautreinigungsmittel



-



-



-



-



-



-



-



-



573



Dekorativprodukte



574



Duftmittel



-



-



-



-



-



-



-



30



0



-



-



-



-



-



575



Haarbehandlungsmittel



-



-



-



-



-



-



-



-



-



576



Zahn- und Mundpflegemittel



577



Prothesenhaftmittel



27



0



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



578



Nagelpflegemittel und -kosmetika



-



-



-



-



-



-



-



-



579



Hautfärbemittel



-



-



-



-



-



-



-



-



57A



Hautschutzmittel



-



-



-



-



-



-



-



-
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U
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A



B



C



D



E



F



-



-



-



-



-



-



-



-



Gegenstände für den Schleimhaut-, Haut- und Haarkontakt sowie Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge und Scherzartikel 581



Zahnreinigungsmittel, mechanisch



582



Metallische Gegenstände mit Schleimhaut- und Hautkontakt



-



-



-



-



-



-



-



-



584



Textile Materialien



-



-



-



-



-



-



-



-



58A



Nickelhaltige Gegenstände mit Hautkontakt



149



11



1



-



-



-



10



-



58B



Tätowierfarben und Farben für -



-



-



-



-



-



-



-



58Z



Gegenstände mit Schleimhaut-, -



-



-



-



-



-



-



-



Permanent-Make-up Haut- oder Haarkontakt, übrige 591



Gebrauchsgegenstände für Säuglinge und Kleinkinder



-



-



-



-



-



-



-



-



602



Kerzen und ähnliche Gegenstände



-



-



-



-



-



-



-



-



603



Streichhölzer



-



-



-



-



-



-



-



-



604



Scherzartikel



-



-



-



-



-



-



-



-



592



Spielzeuge für Kinder bis 14 Jahre



-



-



-



-



-



-



-



-



593



Malfarben, Zeichen- und Malgeräte



-



-



-



-



-



-



-



-



601



Druckgaspackungen



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Spielzeuge



Druckgaspackungen



Werbematerial 681



Werbematerial für Lebensmittel



-



-



-



-



-



-



-



682



Werbematerial für Gebrauchsgegenstände



-



-



-



-



-



-



-



-



68Z



Werbematerial, übrige Kennzeichnung



-



-



-



-



-



-



-



-



691



Kennzeichnung für Lebensmittel



-



-



-



-



-



-



-



-



Tabak 761



Rohtabak



-



-



-



-



-



-



-



-



762



Rekonstituierter Tabak



-



-



-



-



-



-



-



-



763



Tabakerzeugnisse



-



-



-



-



-



-



-



-



764



Tabakersatzstoffe



-



-



-



-



-



-



-



-



7’051



865



37



27



10



1



total



595 208
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Nicht der Lebensmittelgesetzgebung unterstellte Produkte Grundwasser, Sedimente von Gewässern Badewasser Umweltgefährdende Stoffe bzw. Erzeugnisse Der Heilmittelgesetzgebung unterstellte Produkte total



10 294 88 0 1’191



Zusammenzug Der Lebensmittelgesetzgebung unterstellte Produkte



9’235



Nicht der Lebensmittelgesetzgebung unterstellte Produkte



1’191



total



94
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Übersicht über die Kontrolltätigkeit des Lebensmittelinspektorats Zeichenerklärung A = durchgeführte Inspektionen



GU = Gesamtgefahr unbedeutend



B = beanstandete Inspektionen



GK = Gesamtgefahr klein



C = beurteilte Inspektionen



GE = Gesamtgefahr erheblich



GG = Gesamtgefahr gross



Betriebskategorie



A



B



C



GU



GK



GE



GG



Industriebetriebe industrielle Verarbeitung von tierischen Rohstoffen industrielle Milchverarbeitung industrielle Fleischverarbeitung industrielle Verarbeitung von pflanzlichen Rohstoffen Übrige Industriebetriebe



83



32 (39 %)



83



71 (86 %)



10 (12 %)



2 (2 %)



-



2 11



0 7



2 11



2 9



2



-



-



20



14



20



14



6



-



-



44 6



10 1



44 6



40 6



2 -



2 -



-



Gewerbebetriebe Metzgereien, Fischhandlungen Käsereien, Molkereien Alpkäsereien Milchsammelstellen Bäckereien, Konditoreien Getränkeherstellung Produktion und Verkauf auf Landwirtschaftsbetrieben Diverse



784



452 (58 %)



781



584 (75 %)



156 (20 %)



38 (5 %)



3



201 102 188 69 196 13



135 37 116 17 132 8



200 102 188 69 196 12



115 99 163 67 121 9



57 3 25 2 63 3



27 11 -



1 1 -



4 11



1 6



3 11



2 8



3



-



1 -



Primärproduktionsbetriebe



2071



595 (29 %)



2070



1993 (96 %)



69 (3 %)



8



-



Handelsbetriebe Grosshandel / Verbraucherund Supermärkte Übrige Handelsbetriebe



1171



496 (42 %)



1167



970 (83 %)



161 (14 %)



32 (3 %)



4



266 905



138 358



266 901



223 747



40 121



2 30



1 3



Verpflegungsbetriebe Gastgewerbebetriebe Personalrestaurants, Kantinen Vereins- und Sportplatzbetriebe Spital- und Grossheimbetriebe, Anstalten Übrige Verpflegungsbetriebe



3451 2487



2362 (68 %) 1832



3444 2482



176



115



175



109



58



7



1



22



12



22



19



3



-



-



143 623



92 311



143 622



106 462



35 129



2 30



1



Übrige total Betriebsinspektionen Probenerhebungen Weitere Inspektionstätigkeiten total Inspektionen 2011



25 7585 691



11 3948 (52 %)



25 7570



2022 (59 %) 1162 (34 %) 255 (7 %) 1326 937 216



17 5 3 5657 (75 %) 1563 (21 %) 338 (4 %)



5 3



12



1113 9389
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Anhang



Definitionen und Abkürzungen Definitionen Toleranzwert: Der Toleranzwert ist die Höchstkonzentration von Stoffen und Organismen, bei deren Überschreiten ein Produkt als verunreinigt oder sonst im Wert vermindert gilt und zu beanstanden ist. Grenzwert: Der Grenzwert ist die Höchstkonzentration von Stoffen und Organismen, bei deren Überschreiten ein Produkt für die menschliche Ernährung als ungeeignet gilt, weil es die menschliche Gesundheit gefährden kann.



Abkürzungen BAFU Bundesamt für Umwelt BAG Bundesamt für Gesundheit BLW Bundesamt für Landwirtschaft BVET Bundesamt für Veterinärwesen FIV Fremd- und Inhaltsstoffverordnung GC-MS Gaschromatografie mit Massendetektion GEF Gesundheits- und Fürsorgedirektion HyV Hygieneverordnung LC-MS/MS Flüssigchromatografie mit Massendetektion LMG Lebensmittelgesetz LMI Lebensmittelinspektoren LMK Lebensmittelkontrolleure, Lebensmittelkontrolleurinnen RASFF Europäisches Schnellwarnsystem für Lebensmittel und Futtermittel ZuV Zusatzstoffverordnung
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Herausgeberin Kantonales Laboratorium Bern Muesmattstrasse 19 3012 Bern Telefon 031 633 11 11 Fax 031 633 11 99 E-Mail [email protected] Diesen Jahresbericht und weitere Informationen finden Sie unter http://www.gef.be.ch/gef/de/index/direktion/organisation/kl/ publikationen/taetigkeitsberichte.html
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Jahresbericht 2012 - Kanton Bern 

aus SÃ¼damerika und eine aus Thailand. Dabei Ã¼berschritt ..... Thailand enthielt 100 mg/kg des nicht de- klarierten ..... vor allem bei Kindern beliebten Produkten.
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Wildschaden - Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern - Kanton Bern 

Es handelt sich dabei um die geschÃ¼tzten Arten Wolf, Luchs, BÃ¤r, Biber, Fischotter und. Adler. Wo wird nicht entschÃ¤digt ? â€¢ Bei SchÃ¤den auf Bundes- oder ...
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Standorte der Photovoltaikanlagen - Kanton Bern 

29.08.2013 - Kirchgasse 7. VerwaltungsgebÃ¤ude. 30. Ostermundigen Obere Zollgasse 74. Zentrallager. 40. Emmenmatt. SchÃ¼pbachstrasse 72. Zentrallager.
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Lehrgangsbestimmungen Pflegehelferin ... - SRK Kanton Bern 

10.09.2015 - 8 Versicherung. Teilnehmende mÃ¼ssen gegen Krankheiten, Betriebs- und NichtbetriebsunfÃ¤lle versichert sein. Alle. Versicherungen sind durch ...
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - Immobilienmanagement; mehrjÃ¤hriger Verpflichtungskredit .... GestÃ¼tzt auf die diesbezÃ¼gliche PlanungserklÃ¤rung des Grossen Rates vom ...
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Vortrag - Grosser Rat - Kanton Bern 

29.10.2014 - beantragt, damit die nÃ¶tigen Mass- nahmen zur ... Mit dem beantragten Kredit sollen die geeigneten Softwares, wie ein Computer-Aided Facility.
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Bericht - Ergebnisse der Weinlesekontrolle 2012 (en ... - Kanton Bern 

12.11.2012 - Blauburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Jura, Diolinoir, Gamaret,. Gamay, Léon Millot, Maréchal Foch,. Chardonnay, Pinot gris, Sauvignon blanc, VB 32-07. Gewürztraminer, Solaris. Maximalerträge. 1.3 kg/m2. Elbling, Riesling-Silvaner. 1.2
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Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2019 - SP Kanton Bern 

20.06.2017 - BegrÃ¼ndung: Wir wollen, im Sinne der Energiestrategie, Photovoltaik-Anlagen nicht unnÃ¶tig steuerlich belasten, da sich die wirtschaftlichen ...
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Im GesprÃ¤ch - StandortfÃ¶rderung Kanton Bern 

schaft, Wissenschaft und Leben im Kanton Bern, SchweizÂ» erscheint zweimal jÃ¤hrlich in Deutsch,. FranzÃ¶sisch und Englisch in einer Auflage von 4000 Exemplaren Bildnachweise: Daniel .... Weil es die Spindel, die Ernst Fischer 1939 fÃ¼r die. Inbetrie
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Jahresbericht - Katholische Kirche im Kanton Zürich 

wenn mein Partner reformiert ist, ich katholisch bin? Die ...... tigsten Partner des Kantons bei den Fragen rund um die Organisa- ...... [email protected].
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Vernehmlassung Steuergesetzrevision 2019 - SP Kanton Bern 

20.06.2017 - BegrÃ¼ndung: Wir wollen, im Sinne der Energiestrategie, Photovoltaik-Anlagen nicht unnÃ¶tig steuerlich belasten, da sich die wirtschaftlichen ...
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Im GesprÃ¤ch - StandortfÃ¶rderung Kanton Bern 

Neue Unternehmen in der Region ..... Unternehmen zuletzt 2014 seine ProduktionsflÃ¤che. ..... der 2001 durch die Fusion der Unternehmen Amerisource und.
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Formular - Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion - Kanton Bern 

Wenn Sie im EU-Staat in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind: Lesen Sie bitte unser Informationsblatt â€žInforma- tionen fÃ¼r Personen, die sich zur ...
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Bern Bern 

Farben im Digital- und Offsetdruck. - Die Daten sind im CMYK-Farbmodus anzulegen. Farbabweichungen, die aus. RGB-Daten resultieren, kÃ¶nnen nicht ...
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Jahresbericht BKW-Ã–kofonds 2012 

fonds unterstÃ¼tzt das Aufwertungsprojekt mit folgenden Zielen: VergrÃ¶sserung der RiedflÃ¤chen und die Schaffung von wechsel- feuchtem bis nassem GrÃ¼nland, ...
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Leitbild Luftverkehr - Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion - Kanton Bern 

Weltkrieg wurden verschie- dene Projekte fÃ¼r einen neuen .... Gemessen an der Anzahl Flugbewegungen lag Zermatt 1995 an erster,. Lauterbrunnen an zweiter ...
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Expertenbericht Michael Mart und Ruedi Muggli - Das ... - Kanton Bern 

27.03.2015 - gleich zeigt, dass sich Leistungen und Kosten in etwa die Waage halten, ...... Überdies wären die italienischen „otto permille“ (8 Promille) in.
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Expertenbericht Michael Mart und Ruedi Muggli - Das ... - Kanton Bern 

27.03.2015 - Garantie du service public dans l'ensemble ..... einer Wirtschaftsregion verlÃ¤uft, desto eher ist heute die traditionelle Rolle der grossen christ-.
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Kanton Bern Auszug aus dem Protokoll Canton de Berne des ... 

Artikel 3 der Spitalversorgungsverordnung vom 30. November 2005 (SpW, BSG 812.112),. - Regierungsratsbeschluss 1143 vom 27. Juni 2007 betreffend die ...
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Kanton Bern 3270 Aarberg 22 Lyss-Str. FussgÃ¤ngerampel ... - Basilea.it 

05.05.2009 - beidseitig, Traffic Observer, Testanlage der CES AG. 50 G. 09.12. ...... Ausfahrt Sissach aus Rtg. BS, beidseitig, durch Baust. oft gering. Vmax.
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Kanton Bern 3270 Aarberg 22 Lyss-Str. FussgÃ¤ngerampel ... - Basilea.it 

05.05.2009 - 09.01.2005. Kanton ZÃ¼rich. 8304 Wallisellen BrÃ¼ttisellen. A1 A4. KM 307 vor Ausfahrt 66 'BrÃ¼ttisellen' Depot Strassenunterh. in Rtg. Winterthur.
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jahresbericht 

weltweit unterstÃ¼tzt. Uns verbindet die Ãœberzeugung, dass wir gemeinsam eine Welt erschaffen kÃ¶nnen, in der Tiere respektiert und geschÃ¼tzt werden.
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Bern, 11. September 2012 STELLUNGNAHME VON AMNESTY ... 

11.09.2012 - 1.3. Verletzung des VerhÃ¤ltnismÃ¤ssigkeitsprinzips. Nach Art. 73a Abs. 1 VE-StGB erfolgt die Ausweisung von AuslÃ¤ndern unabhÃ¤ngig von der ...
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Bern, 11. September 2012 STELLUNGNAHME VON AMNESTY ... 

11.09.2012 - nem gewissen Grad (aber dennoch nicht vollumfÃ¤nglich) Rechnung trÃ¤gt). Nachfolgend begrÃ¼ndet AI die. Ablehnung von Variante 1 mit der ...
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